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1 Ändert Gesetz vom 11. Mai 2021; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2032 - 34

Artikel 1
Gesetz über die Anpassung der Besoldungsstrukturen zur 
Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation

(Besoldungsstrukturgesetz – BesStrG M-V)

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2032 - 39

§ 1
Persönlicher Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für

1. die Beamtinnen und Beamten sowie die Richterinnen und 
Richter des Landes,

2. die Beamtinnen und Beamten der Gemeinden, Landkreise 
und Ämter sowie der Zweckverbände,

3. die Beamtinnen und Beamten der sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, rechtsfähigen Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und

4. Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, de-
nen laufende Versorgungsbezüge zustehen, die das Land, eine 
Gemeinde, ein Landkreis, Ämter und Zweckverbände oder 
eine der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehende 
Körperschaft, rechtsfähige Anstalt oder Stiftung des öffentli-
chen Rechts zu tragen hat.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für

1. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie ehrenamtliche 
Richterinnen und Richter und

2. Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsge-
meinschaften des öffentlichen Rechts und ihre Verbände und 
Einrichtungen.

§ 2
Erhöhung der Dienstbezüge im Jahr 2023

(1) Ab 1. Januar 2023 erhöhen sich die Grundgehaltssätze

1. in der Besoldungsordnung A sowie den Besoldungsgruppen 
R 1 und R 2

a) in der Erfahrungsstufe mit dem Anfangsgrundgehalt um 
3 Prozent,

Gesetz über die Anpassung der Besoldungsstrukturen und zur Änderung weiterer 
dienstrechtlicher Vorschriften des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Vom 30. Juni 2024

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2032 - 38

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

b) in der jeweils belegten zweiten Erfahrungsstufe um 2 Pro-
zent und

c) in der jeweils belegten dritten Erfahrungsstufe um 1 Pro-
zent sowie

2. in der Besoldungsgruppe W 1 um 1 Prozent.

(2) Maßgeblich für die in Absatz 1 genannten Grundgehaltssätze 
sind die nach dem Landesbesoldungsgesetz vom 11. Mai 2021 
(GVOBl. M-V S. 600) in der Fassung der Änderung durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVOBl. M-V S. 597, 
598, 602) am 31. Dezember 2022 geltenden Ausgangsbeträge.

§ 3
Erhöhung der Anwärterbezüge im Jahr 2023

Die Anwärtergrundbeträge nach § 76 Absatz 2 Satz 1 des Lan-
desbesoldungsgesetzes werden ab 1. Januar 2023 um 3 Prozent 
angehoben. § 2 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 4
Erhöhung der Versorgungsbezüge im Jahr 2023

Für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger gilt 
die Anpassung nach § 2 für die dort genannten Grundgehaltssätze 
entsprechend, sofern diese Grundlage der Versorgung sind.

§ 5
Rundung der Erhöhungsbeträge

Bei den Berechnungen nach den §§ 2 bis 4 sind die sich jeweils 
ergebenden Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzurunden und 
Bruchteile von 0,5 und mehr aufzurunden.

Artikel 2
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes1

Das Landesbesoldungsgesetz vom 11. Mai 2021 (GVOBl. M-V 
S. 600), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. Dezem-
ber 2022 (GVOBl. M-V S. 637, 639) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 18 wird wie folgt gefasst:

„§ 18 weggefallen“.
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b) Nach der Angabe „§ 43 Änderung des Familienzuschla-
ges“ wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 43a Familienergänzungszuschlag“.

c) Folgende Angaben werden angefügt:

„Anlagen

Anlage 1 Besoldungsordnungen A und B
Anlage 2 Besoldungsordnung R
Anlage 3 Besoldungsordnung W
Anlage 4 Künftig wegfallende Ämter
Anlage 5 Grundgehaltssätze der Besoldungsordnung A
Anlage 6 Grundgehaltssätze der Besoldungsordnung B
Anlage 7 Grundgehaltssätze der Besoldungsordnung W
Anlage 8 Grundgehaltssätze der Besoldungsordnung R
Anlage 9  Grundgehaltssätze der Bundesbesoldungs-

ordnung C (gemäß § 88)
Anlage 10 Familienzuschlag
Anlage 10a  Familienzuschlag für die Besoldungsgruppen 

B 9, B 10 und B 11
Anlage 10b Familienergänzungszuschlag
Anlage 11 Anwärtergrundbetrag
Anlage 12  Strukturzulage, Stellenzulagen und Amtszu-

lagen
Anlage 13 Sätze der Mehrarbeitsvergütung“.

2. § 16 Absatz 2 wird aufgehoben.

3. § 18 wird aufgehoben.

4. Dem § 25 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Die Grundgehaltssätze der Besoldungsgruppen der Besol-
dungsordnung A sind in der Anlage 5, die Grundgehaltssätze 
der Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B sind in der 
Anlage 6 ausgewiesen.“

5. In § 41 Absatz 1 Satz 1 werden nach der Angabe „Anlage 10“ 
die Wörter „oder Anlage 10a“ eingefügt.

6. Nach § 43 wird folgender § 43a eingefügt:

„§ 43a
Familienergänzungszuschlag

(1) Berechtigten nach § 1, die Dienstbezüge nach § 2 Absatz 1 
erhalten und Anspruch auf den Familienzuschlag nach § 41 
Absatz 1 haben, wird ein Familienergänzungszuschlag nach 
Maßgabe der Anlage 10b gewährt, wenn die Ehegattin oder 
der Ehegatte, die eingetragene Lebenspartnerin oder der ein-
getragene Lebenspartner oder der im selben Haushalt lebende 
andere Elternteil der zu berücksichtigenden Kinder

1. weder über ein monatliches Erwerbs- oder Erwerbsersatz-
einkommen im Sinne des § 53 Absatz 7 des Landesbeam-
tenversorgungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern nach 
Abzug von Steuern und Sozialabgaben mindestens in Höhe 
des Höchstbetrags einer geringfügigen Beschäftigung nach § 
8 Absatz 1 Nummer 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

2. noch über ein aufaddiertes Erwerbs- oder Erwerbsersatz-
einkommen nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben 
im Kalenderjahr in Höhe mindestens des Zwölffachen des 

Höchstbetrags einer geringfügigen Beschäftigung nach § 8 
Absatz 1 Nummer 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

verfügt.

(2) Der Betrag des Familienergänzungszuschlags vermindert 
sich um den Betrag der gewährten Amtszulagen, der Struktur-
zulage sowie der Stellenzulagen und um den Betrag der Aus-
gleichszulagen, die wegen Wegfalls oder Verminderung von 
Dienstbezügen gewährt werden.

(3) Das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 ist 
durch die Berechtigten nachzuweisen.

(4) § 42 Absatz 7 und § 43 gelten entsprechend.“

7. Die Anlagen 5 bis 13 werden durch die aus dem Anhang zu 
diesem Gesetz ersichtlichen Anlagen 5 bis 13 ersetzt.

Artikel 3
Landessonderzahlungsgesetz 
Gesetz über die Gewährung 

einer jährlichen Sonderzahlung an Beamtinnen und 
Beamte sowie Richterinnen und Richter des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern
(Landessonderzahlungsgesetz – SZG M-V)

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2032 - 40

§ 1
Persönlicher Geltungsbereich

(1) Eine Sonderzahlung nach diesem Gesetz erhalten

1. Berechtigte, und zwar

a) die Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und 
Richter des Landes,

b) die Beamtinnen und Beamten der Gemeinden, Landkreise 
und der anderen Gemeindeverbände und

c) die Beamtinnen und Beamten der sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, und

2. Versorgungsberechtigte, denen als Versorgungsempfängerin 
oder Versorgungsempfänger laufende Versorgungsbezüge nach 
dem Landesbeamtenversorgungsgesetz Mecklenburg-Vorpom-
mern zustehen, die das Land, eine Gemeinde, ein Landkreis, 
ein Gemeindeverband oder eine der sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehende Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des 
öffentlichen Rechts zu tragen hat.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeam-
te sowie ehrenamtliche Richterinnen und Richter.

§ 2
Anspruchsvoraussetzungen für Berechtigte

(1) Voraussetzung für den Anspruch ist, dass die Berechtigten

1. am 1. Dezember in einem der in § 1 Absatz 1 Nummer 1 be-
zeichneten Rechtsverhältnisse stehen und

2. im laufenden Kalenderjahr vor dem 1. Dezember insgesamt 
mindestens 89 Kalendertage bei einem öffentlich-rechtlichen 

Anlagen
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Dienstherrn gemäß § 1 in einem hauptberuflichen Dienst- 
oder Arbeitsverhältnis oder einem Ausbildungsverhältnis ge-
standen haben.

(2) Als Dienstverhältnis nach Absatz 1 Nummer 2 gilt auch das 
Dienstverhältnis teilzeitbeschäftigter Berechtigter (§ 6 des Lan-
desbesoldungsgesetzes).

(3) Auf die nach Absatz 1 Nummer 2 bestimmte Mindestdauer 
wird angerechnet:

1. die Zeit, für die Berechtigten Versorgungsbezüge im Sinne 
des § 8 Absatz 1 zugestanden haben,

2. die Zeit, während der Berechtigte den Wehrdienst abgeleistet 
haben.

§ 3
Anspruchsvoraussetzungen für Versorgungsberechtigte

Voraussetzung für den Anspruch auf die Sonderzahlung der in § 1 
Absatz 1 Nummer 2 genannten Versorgungsberechtigten ist, dass 
ihnen für den ganzen Monat Dezember laufende Versorgungsbe-
züge zustehen oder nur deshalb nicht zustehen, weil sie zur Ab-
leistung des Wehrdienstes einberufen sind.

§ 4
Ausschlusstatbestände

(1) Berechtigte, deren Bezüge für den Monat Dezember aufgrund 
einer Disziplinarmaßnahme teilweise einbehalten werden oder kraft 
Gesetzes in voller Höhe als einbehalten gelten, erhalten die Sonder-
zahlung nur, wenn die einbehaltenen Bezüge nachzuzahlen sind.

(2) Berechtigte, bei denen die Zahlung der Bezüge aufgrund eines 
Verwaltungsaktes eingestellt worden ist, erhalten die Sonderzah-
lung nicht, solange ihnen Bezüge für den Monat Dezember nur 
infolge der Aussetzung einer sofortigen Vollziehung oder der völ-
ligen oder teilweisen Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-
kung eines Rechtsbehelfes auszuzahlen sind.

(3) Versorgungsberechtigten, die für den Monat Dezember einen 
Unterhaltsbeitrag durch Gnadenerweis oder Disziplinarentschei-
dung erhalten, wird keine Sonderzahlung gewährt.

§ 5
Zusammensetzung der Sonderzahlung

(1) Die Sonderzahlung besteht aus einem Grundbetrag und einem 
Sonderbetrag für Kinder.

(2) § 55 des Bundesbesoldungsgesetzes zum Kaufkraftausgleich 
findet entsprechende Anwendung.

§ 6
Grundbetrag

(1) Der Grundbetrag der Sonderzahlung beträgt 30 Prozent der für 
den Monat Dezember des laufenden Jahres

1. für Berechtigte nach dem Besoldungsrecht zustehenden, maß-
gebenden Bezüge nach § 7,

2. der für Versorgungsberechtigte vor Anwendung von Ruhens- 
und Anrechnungsvorschriften maßgebenden Bezüge nach § 8.

(2) Anstelle des Prozentsatzes nach Absatz 1 treten

1. 35 Prozent in den Besoldungsgruppen A 10 bis A 12 sowie C 1,

2. 40 Prozent in den Besoldungsgruppen A 4 bis A 9 sowie für 
die Berechtigten mit Anwärterbezügen und

3. 29,382 Prozent in den Besoldungsgruppen B 9, B 10 und B 11.

§ 7
Bezüge der Berechtigten

(1) Bezüge im Sinne des § 6 sind unter Berücksichtigung des § 6 
des Landesbesoldungsgesetzes

1. bei Berechtigten mit Dienstbezügen

a) das Grundgehalt,

b) der Familienzuschlag mit Ausnahme des Familienergän-
zungszuschlags nach § 43a des Landesbesoldungsgeset-
zes,

c) der Zuschlag nach § 7 des Landesbesoldungsgesetzes,

d) Amts-, Stellen-, Ausgleichs- und Überleitungszulagen,

e) Leistungsbezüge für Professorinnen und Professoren so-
wie hauptberufliche Leitungen und Mitglieder von Lei-
tungsgremien an Hochschulen, soweit diese nicht als Ein-
malzahlungen gewährt werden,

2. bei Berechtigten mit Anwärterbezügen

a) der Anwärtergrundbetrag,

b) der Familienzuschlag,

c) der Anwärtersonderzuschlag,

d) Stellenzulagen und Ausgleichszulagen,

3. Zulagen für Richterinnen und Richter als Mitglieder des Lan-
desverfassungsgerichts,

4. der ruhegehaltfähige Teil der Vergütung für Berechtigte im 
Vollstreckungsdienst.

In den Fällen einer Beurlaubung ohne Bezüge ist der Grundbetrag 
nach dem Beschäftigungsumfang am Tag vor Beginn des Urlaubs 
zu bemessen; das gilt auch, wenn während einer Elternzeit eine 
Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird und das Kind den zwölften 
Lebensmonat noch nicht vollendet hat.

(2) Die Bezüge nach Absatz 1 sind auch dann maßgebend, wenn 
Berechtigten die Bezüge für diesen Monat nur teilweise zustehen 
oder in den Fällen einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge nicht 
zustehen.

(3) Bei den Bezügen nach Absatz 1 sind die Auslandsdienstbezü-
ge nach dem 5. Abschnitt des Bundesbesoldungsgesetzes sowie 
Zulagen und Vergütungen nach den §§ 58 und 74 des Landes-
besoldungsgesetzes sowie sonstige Einmalzahlungen nicht zu be-
rücksichtigen.
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(4) Haben Berechtigte nicht während des gesamten Kalenderjah-
res aufgrund einer Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn (§ 31 Absatz 1 des Landesbesoldungsgesetzes) Bezüge 
oder aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis Versorgungs-
bezüge (§ 8 Absatz 1) erhalten, so vermindert sich der Grundbetrag 
für die Zeiten, für die ihnen keine Bezüge zugestanden haben. Die 
Minderung beträgt für jeden vollen Monat ein Zwölftel. Dabei wer-
den mehrere Zeiträume zusammengezählt und in diesem Falle der 
Monat zu dreißig Tagen gerechnet. Die Verminderung unterbleibt für 
die Monate des Entlassungsjahres, in denen Grundwehrdienst geleis-
tet wird, wenn Berechtigte vor dem 1. Dezember entlassen worden 
sind und unverzüglich in den öffentlichen Dienst zurückkehren. Der 
Zahlung von Dienstbezügen steht die Zahlung von Mutterschaftsgeld 
nach dem Mutterschutzgesetz während eines Arbeitsverhältnisses zu 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn gleich. Für die Dauer einer 
Elternzeit unterbleibt die Verminderung des Grundbetrags bis zur 
Vollendung des zwölften Lebensmonats des Kindes, wenn am Tage 
vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Bezüge aus einem Rechtsver-
hältnis nach Satz 1 bestanden hat.

(5) Erhalten Berechtigte aufgrund anderer als beamtenrechtlicher 
Regelungen eine der Sonderzahlung nach diesem Gesetz vergleich-
bare Leistung, vermindert sich die Sonderzahlung entsprechend.

§ 8
Bezüge der Versorgungsberechtigten

(1) Versorgungsbezüge im Sinne des § 6 sind Ruhegehalt so-
wie der daneben zustehende Unterschiedsbetrag nach § 50 Ab-
satz 1 Satz 2 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Mecklen-
burg-Vorpommern, Witwengeld, Witwergeld, Waisengeld und 
Unterhaltsbeitrag.

(2) Zuschläge nach den §§ 50a bis 50e des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern bleiben bei der Fest-
stellung der maßgebenden Bezüge unberücksichtigt.

§ 9
Sonderbetrag für Kinder

(1) Neben dem Grundbetrag wird Berechtigten für jedes Kind, für 
das im Monat Dezember Kindergeld zusteht oder ohne Berück-
sichtigung des § 64 oder § 65 des Einkommensteuergesetzes oder 
des § 3 oder § 4 des Bundeskindergeldgesetzes zustehen würde, 
ein Sonderbetrag gewährt. § 42 Absatz 5 des Landesbesoldungs-
gesetzes findet entsprechende Anwendung. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn ein Ausgleichsbetrag nach § 50 Absatz 3 des Lan-
desbeamtenversorgungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern oder 
entsprechenden Vorschriften gewährt wird oder deshalb nicht ge-
währt wird, weil in der Person der Waise oder einer anderen Per-
son Ausschlussgründe nach § 65 des Einkommensteuergesetzes 
vorliegen, eine Person vorhanden ist, die nach § 62 Absatz 1 des 
Einkommensteuergesetzes anspruchsberechtigt ist oder die Waise 
Anspruch auf Kindergeld nach § 1 Absatz 2 des Bundeskinder-
geldgesetzes hat; dies gilt nicht, wenn die Waise bereits bei einer 
anderen Person nach Satz 1 zu berücksichtigen ist.

(2) Der Sonderbetrag nach Absatz 1 beträgt 300 Euro. Abwei-
chend von Satz 1 beträgt der Sonderbetrag 25,56 Euro in den Be-
soldungsgruppen B 9, B 10 und B 11.

(3) Ist ein Sonderbetrag für ein Kind im laufenden Kalenderjahr 
bereits aufgrund anderer als beamtenrechtlicher Regelungen ge-
zahlt worden, entfällt der Sonderbetrag für dasselbe Kind nach 
diesem Gesetz.

§ 10
Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und 

Anrechnungsvorschriften

Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsbestimmungen des Landes-
beamtenversorgungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern finden 
Anwendung.

§ 11
Stichtag

Für die Gewährung und Bemessung der Sonderzahlung sind die 
rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse am 1. Dezember des 
jeweiligen Kalenderjahres maßgebend; § 7 Absatz 1 Satz 2 bleibt 
unberührt.

§ 12
Zahlungsweise

Die Sonderzahlung ist mit den laufenden Bezügen für den Monat 
Dezember zu zahlen.

§ 13
Übergangsregelung für Berechtigte der 

Bundesbesoldungsordnung C

Bei Berechtigten der Bundesbesoldungsordnung C treten bei den 
Bezügen im Sinne des § 7 Absatz 1 an die Stelle

1. der in § 7 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe e genannten Be-
zügebestandteile die nach den Vorbemerkungen 1 und 2 der 
Bundesbesoldungsordnung C gewährten Zuschüsse zum 
Grundgehalt für Professorinnen und Professoren an Hoch-
schulen,

2. der in § 7 Absatz 1 Nummer 3 genannten Bezügebestandteile 
die Zulagen gemäß Vorbemerkung 5 zur Bundesbesoldungs-
ordnung C für Professorinnen und Professoren an wissen-
schaftlichen Hochschulen als Richterinnen und Richter.

Maßgeblich ist die Bundesbesoldungsordnung C in der nach § 88 
Absatz 2 Satz 1 des Landesbesoldungsgesetzes maßgeblichen Fas-
sung.

Artikel 4
Landesbeamtenversorgungsgesetz 

Mecklenburg-Vorpommern
(LBeamtVG M-V)

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2032 - 41
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digung
§ 43a Schadensausgleich in besonderen Fällen
§ 44  Nichtgewährung von Unfallfürsorge
§ 45  Meldung und Untersuchungsverfahren
§ 45a Meldung von Dienstunfalldaten an Eurostat
§ 46  Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche

Abschnitt VI
Übergangsgeld, Ausgleich

§ 47  Übergangsgeld
§ 47a  Übergangsgeld für entlassene politische Beamtinnen und 

Beamte
§ 48  Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen

Abschnitt VII
Gemeinsame Vorschriften

§ 49  Zahlung der Versorgungsbezüge und Versorgungsauskunft
§ 50   Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag, jährliche Sonder-

zahlung
§ 50a Kindererziehungszuschlag
§ 50b Kindererziehungsergänzungszuschlag
§ 50c Kinderzuschlag zum Witwen- und Witwergeld
§ 50d Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag
§ 50e Vorübergehende Gewährung von Zuschlägen
§ 51   Abtretung, Verpfändung, Aufrechnungs- und Zurück-

behaltungsrecht
§ 52   Rückforderung von Bezügen, Verjährung von Ansprü-

chen und Geltendmachung
§ 53   Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Er-

werbs- und Erwerbsersatzeinkommen
§ 53a  Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Alters-

geld und Hinterbliebenenaltersgeld
§ 54  Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge
§ 55  Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Renten
§ 56   Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Ver-

sorgung aus zwischenstaatlicher und überstaatlicher 
Verwendung

§ 57  Kürzung der Versorgungsbezüge nach der Ehescheidung
§ 58  Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezüge
§ 59  Erlöschen der Versorgungsbezüge wegen Verurteilung
§ 60   Erlöschen der Versorgungsbezüge bei Ablehnung einer 

erneuten Berufung
§ 61  Erlöschen der Witwen-, Witwer- und Waisenversorgung
§ 62  Anzeigepflicht
§ 62a Mitteilungspflicht für den Versorgungsbericht
§ 63  Anwendungsbereich

Abschnitt VIII
Sondervorschriften

§ 64  Entzug von Hinterbliebenenversorgung
§ 65  Nichtberücksichtigung der Versorgungsbezüge

Abschnitt IX
Versorgung besonderer Beamtengruppen

§ 66  Beamtinnen und Beamte auf Zeit
§ 67   Wissenschaftliches und künstlerisches Personal sowie 

hauptberufliches Leitungspersonal an Hochschulen im 
Beamtenverhältnis
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§ 67a Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbezügen
§ 68  Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

Abschnitt X
Vorhandene Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsemp-
fänger und Versorgungsfälle ab 1. Januar 2002

§ 69  (weggefallen)
§ 69a  Anwendung bisherigen und neuen Rechts für am 1. Januar 

1992 vorhandene Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfänger

§ 69b  Übergangsregelung für vor dem 1. Juli 1997 bewilligte 
Freistellungen und eingetretene Versorgungsfälle

§ 69c  Übergangsregelungen für vor dem 1. Januar 1999 ein-
getretene Versorgungsfälle und für am 1. Januar 1999 
vorhandene Beamtinnen und Beamte

§ 69d  Übergangsregelungen für vor dem 1. Januar 2001 ein-
getretene Versorgungsfälle und für am 1. Januar 2001 
vorhandene Beamtinnen, Beamte, Versorgungsempfän-
gerinnen und Versorgungsempfänger

§ 69e  Übergangsregelungen aus Anlass des Versorgungsände-
rungsgesetzes 2001

§ 69f  Übergangsregelungen zur Anhebung des Ruhestandsein-
trittsalters

§ 69g  Anwendung bisherigen und neuen Rechts für am 19. Juli 
2014 vorhandene Beamtinnen und Beamte

§ 69h  Übergangsregelung aus Anlass des Gesetzes zur Ände-
rung der Professorenbesoldung

Abschnitt XI
Anpassung der Versorgungsbezüge

§ 70  Allgemeine Anpassung
§§ 71 bis 76 (weggefallen)

Abschnitt XII
(weggefallen)

Abschnitt XIII
Übergangsvorschriften neuen Rechts

§ 84  Ruhegehaltfähige Dienstzeit
§ 85   Ruhegehaltssatz für am 31. Dezember 1991 vorhandene 

Beamtinnen und Beamte
§ 85a Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis
§ 86  Hinterbliebenenversorgung
§§ 87 bis 89 (weggefallen)
§ 90   Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Ver-

sorgung aus zwischenstaatlicher und überstaatlicher 
Verwendung

§ 91   Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Wissen-
schaftliche Assistentinnen und Assistenten sowie Lekto-
rinnen und Lektoren

Abschnitt XIV
(weggefallen)

Abschnitt XV
Schlussvorschriften

§ 105 (weggefallen)
§ 106  Verweisung auf aufgehobene Vorschriften, Fortgeltung 

von Rechtsvorschriften und Verwaltungsvorschriften

§ 107  Ermächtigung zum Erlass von Verwaltungsvorschriften, 
Zuständigkeitsregelungen

§ 107a Befristete Ausnahmen für Verwendungseinkommen
§ 107b (weggefallen)
§ 107c  Verteilung der Versorgungslasten bei erneuter Berufung 

in ein öffentlich- rechtliches Dienstverhältnis in dem in 
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet

____________________

Abschnitt I
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Versorgung der Beamtinnen, Beam-
ten, Richterinnen und Richter des Landes, Beamtinnen und 
Beamten der Gemeinden, Landkreise, Ämter und Zweckverbände 
und der sonstigen, der Aufsicht des Landes unterstehenden Kör-
perschaften sowie der rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts. Die versorgungsrechtlichen Bestimmungen 
des Landesbesoldungsgesetzes bleiben unberührt.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Ehrenbeamtinnen, Ehrenbeamte, 
ehrenamtliche Richterinnen und ehrenamtliche Richter, Kirchen, 
Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften 
des öffentlichen Rechts und ihre Verbände und Einrichtungen.

(3) Eingetragene Lebenspartnerschaften sind der gesetzlichen 
Ehe gleichgestellt.

§ 2
Arten der Versorgung

(1) Versorgungsbezüge sind

1. Ruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag,

2. Hinterbliebenenversorgung,

3. Bezüge bei Verschollenheit,

4. Unfallfürsorge,

5. Übergangsgeld,

6. Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen,

7. Erhöhungsbetrag nach § 14 Absatz 4 Satz 3 Halbsatz 1,

8. Unterschiedsbetrag nach § 50 Absatz 1 Satz 2,

9. Leistungen nach den §§ 50a bis 50e,

10. Ausgleichsbetrag nach § 50 Absatz 3,

11. Anpassungszuschlag nach § 69b Absatz 2 Satz 5.

(2) Zur Versorgung gehört ferner die jährliche Sonderzahlung 
nach § 50 Absatz 4 und 5.
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§ 3
Regelung durch Gesetz

(1) Die Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie ihrer 
Hinterbliebenen wird durch Gesetz geregelt.

(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die der Be-
amtin oder dem Beamten eine höhere als die ihr oder ihm gesetz-
lich zustehende Versorgung verschaffen sollen, sind unwirksam. 
Das Gleiche gilt für Versicherungsverträge, die zu diesem Zweck 
abgeschlossen werden.

(3) Auf die gesetzlich zustehende Versorgung kann weder ganz 
noch teilweise verzichtet werden.

Abschnitt II
Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag

§ 4
Entstehen und Berechnung des Ruhegehalts

(1) Ein Ruhegehalt wird nur gewährt, wenn die Beamte oder der 
Beamte

1. eine Dienstzeit von mindestens fünf Jahren abgeleistet hat 
oder

2. infolge Krankheit, Verwundung oder sonstiger Beschädigung, 
die sie oder er sich ohne grobes Verschulden bei Ausübung 
oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen hat, dienstun-
fähig geworden ist.

Die Dienstzeit wird vom Zeitpunkt der ersten Berufung in das Be-
amtenverhältnis ab gerechnet und nur berücksichtigt, soweit sie 
ruhegehaltfähig ist. Zeiten, die kraft gesetzlicher Vorschrift als ru-
hegehaltfähig gelten oder nach § 10 als ruhegehaltfähige Dienst-
zeit berücksichtigt werden, sind einzurechnen. Satz 3 gilt nicht für 
Zeiten, die die Beamte oder der Beamte vor dem 3. Oktober 1990 in 
dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet zurück-
gelegt hat.

(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht mit dem Beginn des 
Ruhestandes, in den Fällen des § 9 des Landesbesoldungsgesetzes 
nach Ablauf der Zeit, für die Dienstbezüge gewährt werden.

(3) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge und der ruhegehaltfähigen Dienstzeit berechnet.

§ 5
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge

(1) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind

1. das Grundgehalt,

2. der Familienzuschlag (§ 50 Absatz 1) der Stufe 1,

3. sonstige Dienstbezüge, die im Besoldungsrecht als ruhege-
haltfähig bezeichnet sind,

4. Leistungsbezüge nach § 33 Absatz 1 des Landesbesoldungs-
gesetzes, soweit sie nach § 67a ruhegehaltfähig sind,

die der Beamtin oder dem Beamten in den Fällen der Nummern 1 
und 3 zuletzt zugestanden haben oder in den Fällen der Nummer 2 

nach dem Besoldungsrecht zustehen würden. Bei Teilzeitbeschäf-
tigung und Beurlaubung ohne Dienstbezüge (Freistellung) gelten 
als ruhegehaltfähige Dienstbezüge die dem letzten Amt entspre-
chenden vollen ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. Satz 2 gilt ent-
sprechend bei eingeschränkter Verwendung einer Beamtin oder 
eines Beamten wegen begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27 des 
Beamtenstatusgesetzes.

(2) Ist die Beamtin oder der Beamte wegen Dienstunfähigkeit auf-
grund eines Dienstunfalls im Sinne des § 31 in den Ruhestand 
versetzt worden, so ist das Grundgehalt der nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1, Absatz 3 oder 5 maßgebenden Besoldungsgruppe 
nach der Stufe zu Grunde zu legen, die sie oder er bis zum Ein-
tritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze hätte 
erreichen können.

(3) Ist eine Beamtin oder ein Beamter aus einem Amt in den Ru-
hestand getreten oder in diesen versetzt worden, das nicht der 
Eingangsbesoldungsgruppe ihrer oder seiner Laufbahn oder das 
keiner Laufbahn angehört, und hat sie oder er die Dienstbezü-
ge dieses oder eines mindestens gleichwertigen Amtes vor dem 
Eintritt in den Ruhestand nicht mindestens zwei Jahre erhalten, 
so sind ruhegehaltfähig nur die Bezüge des vorher bekleideten 
Amtes; dies gilt nicht für strukturelle Besoldungsanpassungen, 
insbesondere Stellenhebungen durch Gesetz oder Rechtsverord-
nung. Hat die Beamtin oder der Beamte vorher ein Amt nicht 
bekleidet, so setzt die oberste Dienstbehörde im Einvernehmen 
mit der für das Beamtenversorgungsrecht zuständigen obersten 
Landesbehörde oder mit der von dieser bestimmten Behörde die 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zur Höhe der ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe fest. 
In die Zweijahresfrist einzurechnen ist die innerhalb dieser Frist 
liegende Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, soweit sie 
als ruhegehaltfähig berücksichtigt worden ist.

(4) Absatz 3 gilt nicht, wenn die Beamtin oder der Beamte vor 
Ablauf der Frist infolge von Krankheit, Verwundung oder sonsti-
ger Beschädigung, die sie oder er sich ohne grobes Verschulden 
bei Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen hat, 
in den Ruhestand versetzt wurde.

(5) Das Ruhegehalt einer Beamtin oder eines Beamten, die oder 
der früher ein mit höheren Dienstbezügen verbundenes Amt be-
kleidet und diese Bezüge mindestens zwei Jahre erhalten hat, 
wird, sofern die Beamtin oder der Beamte in ein mit geringeren 
Dienstbezügen verbundenes Amt nicht lediglich auf ihren oder 
seinen im eigenen Interesse gestellten Antrag übergetreten ist, 
nach den höheren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen des früheren 
Amtes und der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit berechnet. 
Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 gelten entsprechend. Das Ruhege-
halt darf jedoch die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge des letzten 
Amtes nicht übersteigen.

(6) Verringern sich bei einem Wechsel in ein Amt der Besoldungs-
ordnung W die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge, so berechnet 
sich das Ruhegehalt aus den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen 
des früheren Amtes und der gesamten ruhegehaltfähigen Dienst-
zeit, sofern die Beamtin oder der Beamte die Dienstbezüge des 
früheren Amtes mindestens zwei Jahre erhalten hat; hierbei ist 
die zum Zeitpunkt des Wechsels in die Besoldungsordnung W 
erreichte Stufe des Grundgehaltes zu Grunde zu legen. Auf die 
Zweijahresfrist wird der Zeitraum, in dem die Beamtin oder der 
Beamte Dienstbezüge aus einem Amt der Besoldungsordnung W 
erhalten hat, angerechnet. Absatz 3 Satz 3, Absatz 4 und Absatz 5 
Satz 3 gelten entsprechend.
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§ 6
Regelmäßige ruhegehaltfähige Dienstzeit

(1) Ruhegehaltfähig ist die Dienstzeit, die die Beamtin oder der 
Beamte vom Tage ihrer oder seiner ersten Berufung in das Beam-
tenverhältnis an im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
im Beamtenverhältnis zurückgelegt hat. Dies gilt nicht für die Zeit

1. (weggefallen)

2. in einem Amt, das die Arbeitskraft der Beamtin oder des 
Beamten nur nebenbei beansprucht,

3. einer Tätigkeit als Beamtin oder Beamter, die oder der ohne 
Ruhegehaltsberechtigung nur Gebühren bezieht, soweit sie 
nicht nach § 11 Nummer 1 Buchstabe a berücksichtigt wird,

4. einer ehrenamtlichen Tätigkeit,

5. einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge; die Zeit einer Beurlau-
bung ohne Dienstbezüge kann berücksichtigt werden, wenn

a) spätestens bei Beendigung des Urlaubs schriftlich an-
erkannt worden ist, dass diese öffentlichen Belangen oder 
dienstlichen Interessen dient, und

b) die Beamtin oder der Beamte für die Dauer der Beurlau-
bung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit einen Versor-
gungszuschlag zahlt; der Versorgungszuschlag beträgt 
30 Prozent der ohne Beurlaubung jeweils zustehenden 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge, wobei Leistungsbezüge 
nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 von Anfang an in vol-
ler Höhe und die anteilige jährliche Sonderzahlung zu be-
rücksichtigen sind; die für das Beamtenversorgungsrecht 
zuständige oberste Landesbehörde kann Ausnahmen von 
der Erhebung des Versorgungszuschlages zulassen,

6. eines schuldhaften Fernbleibens vom Dienst unter Verlust der 
Dienstbezüge,

7. für die eine Abfindung aus öffentlichen Mitteln gewährt ist; bei 
einer Abfindung oder einer Abfindungsrente gemäß § 152 und 
§ 153 des Bundesbeamtengesetzes in der jeweils bis zum 31. De-
zember 1976 geltenden Fassung oder entsprechendem Landes-
recht ist die abgefundene Zeit ruhegehaltfähige Dienstzeit, wenn 
die Beamtin innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Jahren 
nach erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis die Abfindung 
zurückgezahlt oder auf die Abfindungsrente verzichtet hat.

Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind nur zu dem Teil ruhege-
haltfähig, der dem Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen 
Arbeitszeit entspricht; Zeiten einer Altersteilzeit nach beamten- 
oder richterrechtlichen Bestimmungen sind zu neun Zehnteln der 
Arbeitszeit ruhegehaltfähig, die der Bemessung der ermäßigten 
Arbeitszeit während der Altersteilzeit zu Grunde gelegt worden 
ist. Zeiten der eingeschränkten Verwendung einer Beamtin oder 
eines Beamten wegen begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27 des 
Beamtenstatusgesetzes sind nur zu dem Teil ruhegehaltfähig, der 
dem Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit ent-
spricht, mindestens im Umfang des § 13 Absatz 1 Satz 1.

(2) Nicht ruhegehaltfähig sind Dienstzeiten

1. in einem Beamtenverhältnis, das durch eine Entscheidung der 
in § 24 Absatz 1 des Beamtenstatusgesetzes bezeichneten Art 
oder durch Disziplinarurteil beendet worden ist,

2. in einem Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Widerruf, 
wenn die Beamtin oder der Beamte entlassen worden ist, weil 
sie oder er eine Handlung begangen hat, die bei einer Beamtin 
oder einem Beamten auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung 
der Dienstbezüge zur Folge hätte,

3. in einem Beamtenverhältnis, das durch Entlassung auf Antrag 
der Beamtin oder des Beamten beendet worden ist,

a) wenn ihr oder ihm ein Verfahren mit der Folge des Ver-
lustes der Beamtenrechte oder der Entfernung aus dem 
Dienst drohte oder

b) wenn die Beamtin oder der Beamte den Antrag gestellt 
hat, um einer drohenden Entlassung nach Nummer 2 zu-
vorzukommen.

Die oberste Dienstbehörde kann Ausnahmen zulassen.

(3) Der im Beamtenverhältnis zurückgelegten Dienstzeit stehen 
gleich

1. die im Richterverhältnis zurückgelegte Dienstzeit,

2. die nach dem 8. Mai 1945 zurückgelegte Zeit als Mitglied der 
Bundesregierung oder einer Landesregierung,

3. die Zeit der Bekleidung des Amtes einer Parlamentarischen 
Staatssekretärin oder eines Parlamentarischen Staatssekretärs 
bei einem Mitglied der Bundesregierung nach dem 14. De-
zember 1972 oder bei einem Mitglied einer Landesregierung, 
soweit entsprechende Voraussetzungen vorliegen,

4. die im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtung zurückgelegte Dienstzeit; Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 7 findet keine Anwendung.

§ 7
Erhöhung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit

Die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 6 erhöht sich um die Zeit, 
die eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbeamter

1. in einer ihre oder seine Arbeitskraft voll beanspruchenden 
entgeltlichen Beschäftigung als Beamtin, Beamter, Richterin, 
Richter, Berufssoldatin, Berufssoldat oder in einem Amtsver-
hältnis im Sinne des § 6 Absatz 3 Nummer 2 und 3 zurückge-
legt hat, ohne einen neuen Versorgungsanspruch zu erlangen,

2. in einer Tätigkeit im Sinne des § 6 Absatz 3 Nummer 4 zu-
rückgelegt hat.

§ 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 und 6 und Absatz 2 gilt entspre-
chend, für die Anwendung des Satzes 1 Nummer 1 außerdem § 6 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 7.

§ 8
Berufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare Zeiten

(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Dienstzeit, in der eine Beamtin 
oder ein Beamter vor der Berufung in das Beamtenverhältnis be-
rufsmäßig im Dienst der Bundeswehr, der Nationalen Volksarmee 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik oder im 
Vollzugsdienst der Polizei gestanden hat.
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(2) § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 bis 7, Satz 3 bis 5 und Absatz 2 
gilt entsprechend.

§ 9 
Nichtberufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare Zeiten

(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Zeit, während der eine Beamtin 
oder ein Beamter vor der Berufung in das Beamtenverhältnis

1. nichtberufsmäßigen Wehrdienst in der Bundeswehr oder der 
Nationalen Volksarmee der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik oder einen vergleichbaren zivilen Ersatz-
dienst oder Polizeivollzugsdienst geleistet hat oder

2. sich insgesamt länger als drei Monate in einem Gewahrsam 
(§ 1 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 9 des Häftlings-
hilfegesetzes in der bis zum 28. Dezember 1991 geltenden 
Fassung) befunden hat oder

3. sich aufgrund einer Krankheit oder Verwundung als Folge 
eines Dienstes nach Nummer 1 oder im Sinne des § 8 Ab-
satz 1 im Anschluss an die Entlassung arbeitsunfähig in einer 
Heilbehandlung befunden hat.

(2) § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, 5 bis 7 und Absatz 2 gilt ent-
sprechend.

§ 10
Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im 

öffentlichen Dienst

(1) Zeiten, in denen eine Beamtin oder ein Beamter vor der Be-
rufung in das Beamtenverhältnis hauptberuflich im privatrecht-
lichen Arbeitsverhältnis im Dienst eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn ohne von der Beamtin oder dem Beamten zu ver-
tretende Unterbrechung tätig war, gelten bis zu fünf Jahren als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit. Satz 1 gilt auch für die Tätigkeit im 
Dienst von Einrichtungen, die von mehreren öffentlich-rechtli-
chen Dienstherrn durch Staatsvertrag oder Verwaltungsabkom-
men zur Erfüllung oder Koordinierung ihnen obliegender hoheits-
rechtlicher Aufgaben geschaffen worden sind. § 6 Absatz 1 Satz 3 
Halbsatz 1 gilt entsprechend.

(2) Hauptberuflich ist eine Tätigkeit, wenn sie gegen Entgelt aus-
geübt wird, den Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit darstellt, 
dem durch Ausbildung und Berufswahl geprägten Berufsbild ent-
spricht und der Beschäftigungsumfang der Tätigkeit bei Eintritt 
oder Versetzung der Beamtin oder des Beamten in den Ruhestand 
auch im Beamtenverhältnis zulässig wäre.

§ 11
Sonstige Zeiten

(1) Die Zeit, während der eine Beamtin oder ein Beamter vor der 
Berufung in das Beamtenverhältnis

1. a) als Rechtsanwältin, Rechtsanwalt, Verwaltungsrechtsrätin 
oder Verwaltungsrechtsrat oder als Beamtin, Beamter, No-
tarin oder Notar, die oder der ohne Ruhegehaltsberechti-
gung nur Gebühren bezieht, oder

b) hauptberuflich im Dienst öffentlich-rechtlicher Religions-
gesellschaften oder ihrer Verbände (Artikel 140 des Grund-
gesetzes) oder im öffentlichen oder nichtöffentlichen Schul-
dienst oder

c) hauptberuflich im Dienst der Fraktionen des Bundestages 
oder der Landtage oder kommunaler Vertretungskörper-
schaften oder

d) hauptberuflich im Dienst von kommunalen Spitzenver-
bänden oder ihren Landesverbänden sowie von Spitzen-
verbänden der Sozialversicherung oder ihren Landesver-
bänden

tätig gewesen ist oder

2. hauptberuflich im ausländischen öffentlichen Dienst gestan-
den hat oder

3. a) auf wissenschaftlichem, künstlerischem, technischem 
oder wirtschaftlichem Gebiet besondere Fachkenntnisse 
erworben hat, die die notwendige Voraussetzung für die 
Wahrnehmung ihres oder seines Amtes bilden, oder

b) als Entwicklungshelferin oder Entwicklungshelfer im 
Sinne des Entwicklungshelfergesetzes tätig gewesen ist,

kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, so-
weit zusammen mit den nach § 10 anzuerkennenden Zeiten eine 
Gesamtzeit von fünf Jahren nicht überschritten wird. § 6 Absatz 1 
Satz 3 Halbsatz 1 findet Anwendung.

(2) Zeiten nach Absatz 1, für die eine Anwartschaft oder ein An-
spruch auf eine Altersversorgungsleistung besteht, die nicht der 
Regelung des § 55 unterfällt, können nur insoweit berücksichtigt 
werden, als dass sich das unter Berücksichtigung dieser Zeiten 
ergebende Ruhegehalt nicht die Höchstgrenze nach § 55 Absatz 2 
überschreitet.

§ 12
Ausbildungszeiten

(1) Die verbrachte Mindestzeit

1. der außer der allgemeinen Schulbildung vorgeschriebenen 
Ausbildung (Fachschul-, Hochschul- und praktische Ausbil-
dung, Vorbereitungsdienst, übliche Prüfungszeit),

2. einer praktischen hauptberuflichen Tätigkeit, die für die 
Übernahme in das Beamtenverhältnis vorgeschrieben ist,

kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, die 
Zeit einer Fachschulausbildung einschließlich der Prüfungszeit 
bis zu 1 095 Tagen und die Zeit einer Hochschulausbildung ein-
schließlich der Prüfungszeit bis zu 855 Tagen, insgesamt höchs-
tens bis zu 1 095 Tagen. Wird die allgemeine Schulbildung durch 
eine andere Art der Ausbildung ersetzt, so steht diese der Schul-
bildung gleich. Für Beamtinnen und Beamte, die vor dem 1. Juni 
2015 den Ruhestand erreichen, gilt hinsichtlich der höchstens zu 
berücksichtigenden Zeit einer Hochschulausbildung einschließ-
lich Prüfungszeit anstelle des in Satz 1 genannten Zeitraums von 
bis zu 855 Tagen die Regelung des Absatzes 5.

(2) Für Beamtinnen und Beamte nach den §§ 107 bis 115 des Lan-
desbeamtengesetzes können verbrachte Zeiten einer praktischen 
Ausbildung und einer praktischen hauptberuflichen Tätigkeit an-
stelle einer Berücksichtigung nach Absatz 1 bis zu einer Gesamt-
zeit von fünf Jahren als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksich-
tigt werden, wenn sie für die Wahrnehmung des Amtes förderlich 
sind. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
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(3) Bei anderen als Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbe-
werbern können Zeiten nach Absatz 1 als ruhegehaltfähig be-
rücksichtigt werden, wenn sie für Laufbahnbewerberinnen und 
Laufbahnbewerber vorgeschrieben sind. Ist eine Laufbahn der 
Fachrichtung der Beamtin oder des Beamten bei einem Dienst-
herrn noch nicht gestaltet, so gilt das Gleiche für solche Zeiten, 
die bei Gestaltung der Laufbahn mindestens vorgeschrieben 
werden müssen.

(4) In Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 sowie der Absät-
ze 2 und 3 dürfen Zeiten mit einer geringeren als der regelmäßi-
gen Arbeitszeit nur zu dem Teil als ruhegehaltfähig berücksichtigt 
werden, der dem Verhältnis der tatsächlichen zur regelmäßigen 
Arbeitszeit entspricht.

(5) Für Versorgungsfälle, die vor dem 1. Juni 2015 eingetreten 
sind, gilt anstelle der nach Absatz 1 Satz 1 höchstens anrechen-
baren Zeit einer Hochschulausbildung einschließlich Prüfungszeit 
folgender Zeitraum:

Zeitpunkt des Eintritts des 
Versorgungsfalles

Zeitraum der höchstens 
anrechenbaren Zeit einer 

Hochschulausbildung
1. vor dem 1. Dezember 2011 1 095 Tage
2. vor dem 1. Juni 2012 1 065 Tage
3. vor dem 1. Dezember 2012 1 035 Tage
4. vor dem 1. Juni 2013 1 005 Tage
5. vor dem 1. Dezember 2013 975 Tage
6. vor dem 1. Juni 2014 945 Tage
7. vor dem 1. Dezember 2014 915 Tage
8. vor dem 1. Juni 2015 885 Tage

§ 12a
Nicht zu berücksichtigende Zeiten

Zeiten, die nach § 30 des Landesbesoldungsgesetzes nicht be-
rücksichtigt werden, sind nicht ruhegehaltfähig.

§ 12b
Zeiten in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 

genannten Gebiet

(1) Wehrdienstzeiten und vergleichbare Zeiten nach den §§ 8 und 9, 
Beschäftigungszeiten nach § 10 und sonstige Zeiten nach den 
§§ 11, 66 Absatz 9 und § 67 Absatz 2, die die Beamtin oder der 
Beamte vor dem 3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet zurückgelegt hat, werden nicht 
als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt, sofern die allge-
meine Wartezeit für die gesetzliche Rentenversicherung erfüllt ist 
und diese Zeiten als rentenrechtliche Zeiten berücksichtigungs-
fähig sind; Ausbildungszeiten nach den §§ 12 und 66 Absatz 9 
sind nicht ruhegehaltfähig, soweit die allgemeine Wartezeit für 
die gesetzliche Rentenversicherung erfüllt ist. Rentenrechtliche 
Zeiten sind auch solche im Sinne des Artikels 2 des Renten-Über-
leitungsgesetzes.

(2) Sofern die allgemeine Wartezeit für die gesetzliche Renten-
versicherung nicht erfüllt ist, können die in Absatz 1 genannten 
Zeiten im Rahmen der dort genannten Vorschriften insgesamt 
höchstens bis zu fünf Jahren als ruhegehaltfähig berücksichtigt 
werden.

§ 13
Zurechnungszeit und Zeit gesundheitsschädigender 

Verwendung

(1) Ist die Beamtin oder der Beamte vor Vollendung des 60. Le-
bensjahres wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt 
worden, wird die Zeit vom Beginn des Ruhestandes bis zum 
Ablauf des Monats der Vollendung des 60. Lebensjahres, soweit 
diese nicht nach anderen Vorschriften als ruhegehaltfähig be-
rücksichtigt wird, für die Berechnung des Ruhegehalts der ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeit zu zwei Dritteln hinzugerechnet (Zu-
rechnungszeit). Ist die Beamtin oder der Beamte nach § 29 des 
Beamtenstatusgesetzes erneut in das Beamtenverhältnis berufen 
worden, so wird eine der Berechnung des früheren Ruhegehalts 
zu Grunde gelegene Zurechnungszeit insoweit berücksichtigt, als 
die Zahl der dem neuen Ruhegehalt zu Grunde liegenden Dienst-
jahre hinter der Zahl der dem früheren Ruhegehalt zu Grunde ge-
legenen Dienstjahre zurückbleibt.

(2) Die Zeit der Verwendung einer Beamtin oder eines Beam-
ten in Ländern, in denen sie oder er gesundheitsschädigenden 
klimatischen Einflüssen ausgesetzt ist, kann bis zum Doppelten 
als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, wenn sie 
ununterbrochen mindestens ein Jahr gedauert hat. Entsprechen-
des gilt für beurlaubte Beamtinnen und Beamte, deren Tätigkeit 
in den in Satz 1 genannten Gebieten öffentlichen Belangen oder 
dienstlichen Interessen diente, wenn dies spätestens bei Beendi-
gung des Urlaubs anerkannt worden ist. Zeiten einer besonderen 
Verwendung im Ausland nach § 31a Absatz 1 nach dem 1. Juni 
2021 können bis zum Doppelten als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
berücksichtigt werden, wenn sie einzeln ununterbrochen mindes-
tens 30 Tage und insgesamt mindestens 180 Tage gedauert haben.

(3) Sind sowohl die Voraussetzungen des Absatzes 1 als auch die 
Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, findet nur die für die Be-
amtin oder den Beamten günstigere Vorschrift Anwendung.

§ 14
Höhe des Ruhegehalts

(1) Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhegehaltfähiger 
Dienstzeit 1,79375 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezü-
ge (§ 5), insgesamt jedoch höchstens 71,75 Prozent. Der Ruhe-
gehaltssatz ist auf zwei Dezimalstellen auszurechnen. Dabei ist 
die zweite Dezimalstelle um eins zu erhöhen, wenn in der dritten 
Stelle eine der Ziffern fünf bis neun verbleiben würde. Zur Er-
mittlung der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstjahre sind etwa 
anfallende Tage unter Benutzung des Nenners 365 umzurechnen; 
die Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

(2) (weggefallen)

(3) Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 Prozent für jedes Jahr, 
um das die Beamtin oder der Beamte

1. vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er das 65. Lebensjahr 
vollendet, nach § 36 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
(Antragsaltersgrenze bei Schwerbehinderung im Sinne von 
§ 2 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) in den 
Ruhestand versetzt wird,

2. vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er die jeweils gelten-
de gesetzliche Altersgrenze erreicht, nach § 36 Absatz 1 des 
Landesbeamtengesetzes (allgemeine Antragsaltersgrenze) 
in den Ruhestand versetzt wird,
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3. vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er das 65. Lebens-
jahr vollendet, wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem 
Dienstunfall beruht, in den Ruhestand versetzt wird,

4. vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er die jeweils gel-
tende Altersgrenze nach § 108 Absatz 1 bis 4, §§ 114 und 
115 des Landesbeamtengesetzes (Regelaltersgrenze für Poli-
zeivollzugsbeamtinnen, Polizeivollzugsbeamte, Beamtinnen 
und Beamte des Strafvollzugsdienstes sowie Beamtinnen und 
Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes der Berufsfeuer-
wehren und an der Landesschule für Brand- und Katastro-
phenschutz) erreicht, nach § 108 Absatz 5 des Landesbeam-
tengesetzes in den Ruhestand versetzt wird;

die Minderung des Ruhegehalts darf 10,8 Prozent in den Fällen 
der Nummern 1 und 3 und 14,4 Prozent in den Fällen der Num-
mern 2 und 4 nicht übersteigen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt ent-
sprechend. Gilt für die Beamtin oder den Beamten eine vor der 
Vollendung des 65. Lebensjahres liegende Altersgrenze, tritt sie 
in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 und 3 an die Stelle des 
65. Lebensjahres. Gilt für die Beamtin oder den Beamten ein nach 
Vollendung des 67. Lebensjahres liegendes Datum als Zeitpunkt 
des Ruhestandseintritts, wird in den Fällen des Satzes 1 Num-
mer 2 nur die Zeit bis zum Ablauf des Monats berücksichtigt, in 
dem die Beamtin oder der Beamte das 67. Lebensjahr vollendet. 
In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 ist das Ruhegehalt nicht zu 
vermindern, wenn die Beamtin oder der Beamte zum Zeitpunkt 
der Versetzung in den Ruhestand das 65. Lebensjahr vollendet 
und mindestens 45 Jahre mit ruhegehaltfähigen Dienstzeiten nach 
den §§ 6, 8 bis 10 und nach § 14a Absatz 2 Satz 1 berücksich-
tigungsfähige Pflichtbeitragszeiten, soweit sie nicht im Zusam-
menhang mit Arbeitslosigkeit stehen, und Zeiten nach § 50d so-
wie Zeiten einer der Beamtin oder dem Beamten zuzuordnenden 
Erziehung eines Kindes bis zu dessen vollendetem zehnten Le-
bensjahr zurückgelegt hat. In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 
ist das Ruhegehalt nicht zu vermindern, wenn die Beamtin oder 
der Beamte zum Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand das 
63. Lebensjahr vollendet und mindestens 40 Jahre mit ruhege-
haltfähigen Dienstzeiten nach den §§ 6, 8 bis 10 und nach § 14a 
Absatz 2 Satz 1 berücksichtigungsfähigen Pflichtbeitragszeiten, 
soweit sie nicht im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit stehen, 
und Zeiten nach § 50d sowie Zeiten einer der Beamtin oder dem 
Beamten zuzuordnenden Erziehung eines Kindes bis zu dessen 
vollendetem zehnten Lebensjahr zurückgelegt hat. Soweit sich 
bei der Berechnung nach den Sätzen 5 und 6 Zeiten überschnei-
den, sind diese nur einmal zu berücksichtigen.

(4) Das Ruhegehalt beträgt mindestens 35 Prozent der ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge (§ 5). An die Stelle des Ruhegehalts nach 
Satz 1 treten, wenn dies günstiger ist, 65 Prozent der jeweils ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungs-
gruppe A 4. Die Mindestversorgung nach Satz 2 erhöht sich um 
30,68 Euro für die Ruhestandsbeamtin, den Ruhestandsbeamten, 
die Witwe und den Witwer; der Erhöhungsbetrag bleibt bei einer 
Kürzung nach § 25 außer Betracht.

(5) Übersteigt beim Zusammentreffen von Mindestversorgung 
nach Absatz 4 mit einer Rente nach Anwendung des § 55 die Ver-
sorgung das nach Absatz 1 erdiente Ruhegehalt, so ruht die Ver-
sorgung bis zur Höhe des Unterschieds zwischen dem erdienten 
Ruhegehalt und der Mindestversorgung; in den von § 85 erfassten 
Fällen gilt das nach dieser Vorschrift maßgebliche Ruhegehalt als 
erdient. Der Erhöhungsbetrag nach Absatz 4 Satz 3 sowie der Un-
terschiedsbetrag nach § 50 Absatz 1 bleiben bei der Berechnung 
außer Betracht. Die Summe aus Versorgung und Rente darf nicht 

hinter dem Betrag der Mindestversorgung zuzüglich des Unter-
schiedsbetrages nach § 50 Absatz 1 zurückbleiben. Zahlbar bleibt 
mindestens das erdiente Ruhegehalt zuzüglich des Unterschieds-
betrages nach § 50 Absatz 1. Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend 
für Witwen, Witwer und Waisen.

(6) Bei in den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamtinnen 
und Beamten beträgt das Ruhegehalt für die Dauer der Zeit, die 
die Beamtin oder der Beamte das Amt, aus dem sie oder er in den 
einstweiligen Ruhestand versetzt worden ist, innehatte, mindes-
tens für die Dauer von sechs Monaten, längstens für die Dauer 
von drei Jahren, 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, in der sich die 
Beamtin oder der Beamte zur Zeit ihrer oder seiner Versetzung 
in den einstweiligen Ruhestand befunden hat. Das erhöhte Ruhe-
gehalt darf die Dienstbezüge, die der Beamtin oder dem Beamten 
in diesem Zeitpunkt zustanden, nicht übersteigen; das nach sons-
tigen Vorschriften ermittelte Ruhegehalt darf nicht unterschritten 
werden.

§ 14a
Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes

(1) Der nach § 14 Absatz 1 Satz 1, § 36 Absatz 3 Satz 1, § 66 Ab-
satz 2 und § 85 Absatz 4 berechnete Ruhegehaltssatz erhöht sich 
vorübergehend, wenn die Beamtin oder der Beamte vor Erreichen 
der Regelaltersgrenze nach § 35 Absatz 1 und 2 des Landesbe-
amtengesetzes in den Ruhestand getreten ist oder sie oder er in 
diesen versetzt wurde und sie oder er

1. bis zum Beginn des Ruhestandes die Wartezeit von 60 Kalen-
dermonaten für eine Rente der gesetzlichen Rentenversiche-
rung erfüllt hat,

2. a) wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 26 Absatz 1 des 
Beamtenstatusgesetzes in den Ruhestand versetzt worden 
ist oder

b) wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den 
Ruhestand getreten ist,

3. einen Ruhegehaltssatz von 66,97 Prozent noch nicht erreicht 
hat und

4. keine Einkünfte im Sinne des § 53 Absatz 7 bezieht; die Ein-
künfte bleiben außer Betracht, soweit sie durchschnittlich im 
Monat 525 Euro nicht überschreiten.

(2) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes beträgt 0,95667 Prozent 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge für je zwölf Kalendermona-
te der für die Erfüllung der Wartezeit nach Absatz 1 Nummer 1 
anrechnungsfähigen Pflichtbeitragszeiten, soweit sie nicht von 
§ 50e Absatz 1 erfasst werden, vor Begründung des Beamtenver-
hältnisses zurückgelegt wurden und nicht als ruhegehaltfähig be-
rücksichtigt sind. Der hiernach berechnete Ruhegehaltssatz darf 
66,97 Prozent nicht überschreiten. In den Fällen des § 14 Absatz 3 
ist das Ruhegehalt, das sich nach Anwendung der Sätze 1 und 2 
ergibt, entsprechend zu vermindern. Für die Berechnung nach 
Satz 1 sind verbleibende Kalendermonate unter Benutzung des 
Nenners zwölf umzurechnen; § 14 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend.

(3) Die Erhöhung fällt spätestens mit Ablauf des Monats weg, in 
dem die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte die für 
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ihn maßgebliche Regelaltersgrenze nach den §§ 35 oder 235 des 
Sechsten Buches des Sozialgesetzbuches erreicht. Sie endet vor-
her, wenn die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte

1. eine Versichertenrente der gesetzlichen Rentenversicherung 
bezieht, mit Ablauf des Tages vor dem Beginn der Rente, oder

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 Buchstabe a nicht 
mehr dienstunfähig ist, mit Ablauf des Monats, in dem ihr 
oder ihm der Wegfall der Erhöhung mitgeteilt wird, oder

3. ein Erwerbseinkommen bezieht, mit Ablauf des Tages vor 
dem Beginn der Erwerbstätigkeit.

§ 35 Absatz 3 Satz 2 gilt sinngemäß.

(4) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes wird auf Antrag vorge-
nommen. Anträge, die innerhalb von drei Monaten nach Errei-
chen des Ruhestandes gestellt werden, gelten als zum Zeitpunkt 
des Erreichens des Ruhestandes gestellt. Wird der Antrag zu 
einem späteren Zeitpunkt gestellt, so tritt die Erhöhung ab dem 
Beginn des Antragsmonats ein.

(5) § 69e Absatz 2 und 3 findet Anwendung.

§ 15
Unterhaltsbeitrag für entlassene Beamtinnen und 

Beamte auf Lebenszeit und auf Probe

Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit sowie Beamtinnen und 
Beamten auf Probe, die vor Ableistung einer Dienstzeit von fünf 
Jahren (§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) wegen Erreichens der 
Altersgrenze nach § 22 Absatz 1 Nummer 2 des Beamtenstatus-
gesetzes oder wegen Dienstunfähigkeit nach § 23 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 des Beamtenstatusgesetzes entlassen sind, kann ein 
Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Ruhegehalts bewilligt werden.

§ 15a
Beamtinnen und Beamte auf Probe in leitender Funktion

(1) § 15 findet auf Beamtenverhältnisse auf Probe in leitender 
Funktion keine Anwendung.

(2) Aus Beamtenverhältnissen auf Probe in leitender Funktion er-
gibt sich kein selbständiger Anspruch auf Versorgung; die Unfall-
fürsorge bleibt hiervon unberührt.

Abschnitt III
Hinterbliebenenversorgung

§ 16
Allgemeines

Die Hinterbliebenenversorgung (§§ 17 bis 28) umfasst

1. Bezüge für den Sterbemonat,

2. Sterbegeld,

3. Witwen- oder Witwergeld,

4. Witwen- oder Witwerabfindung,

5. Waisengeld,

6. Unterhaltsbeiträge.

§ 17
Bezüge für den Sterbemonat

(1) Den Erbinnen und Erben von verstorbenen Beamtinnen, 
Beamten, Ruhestandsbeamtinnen, Ruhestandsbeamten oder ent-
lassenen Beamtinnen und Beamten verbleiben für den Sterbemo-
nat die Bezüge der oder des Verstorbenen. Dies gilt auch für eine 
für den Sterbemonat gewährte Aufwandsentschädigung.

(2) Die an die Verstorbene oder den Verstorbenen noch nicht ge-
zahlten Teile der Bezüge für den Sterbemonat können statt an die 
Erbinnen und Erben auch an die in § 18 Absatz 1 bezeichneten 
Hinterbliebenen gezahlt werden.

§ 18
Sterbegeld

(1) Beim Tode einer Beamtin oder eines Beamten mit Dienstbe-
zügen oder einer Beamtin oder eines Beamten auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst erhalten die überlebende Ehegattin oder der 
überlebende Ehegatte und die Abkömmlinge der Beamtin oder des 
Beamten Sterbegeld. Das Sterbegeld ist in Höhe des Zweifachen 
der Dienstbezüge oder der Anwärterbezüge der oder des Verstor-
benen ausschließlich der Auslandskinderzuschläge und der Vergü-
tungen in einer Summe zu zahlen; § 5 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend beim Tode 
einer Ruhestandsbeamtin, eines Ruhestandsbeamten, einer entlas-
senen Beamtin oder eines entlassenen Beamten, die oder der im 
Sterbemonat einen Unterhaltsbeitrag erhalten hat; an die Stelle der 
Dienstbezüge tritt das Ruhegehalt oder der Unterhaltsbeitrag zu-
züglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Absatz 1.

(2) Sind Anspruchsberechtigte im Sinne des Absatzes 1 nicht vor-
handen, so ist Sterbegeld auf Antrag zu gewähren

1. Verwandten der aufsteigenden Linie, Geschwistern, Ge-
schwisterkindern sowie Stiefkindern, wenn sie zur Zeit des 
Todes der Beamtin oder des Beamten mit dieser oder diesem 
in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben oder wenn die oder 
der Verstorbene ganz oder überwiegend den Unterhalt geleis-
tet hat,

2. sonstigen Personen, die die Kosten der letzten Krankheit oder 
der Bestattung getragen haben, bis zur Höhe ihrer Aufwen-
dungen, höchstens jedoch in Höhe des Sterbegeldes nach Ab-
satz 1 Satz 2 und 3.

(3) Stirbt eine Witwe, ein Witwer, eine frühere Ehefrau oder ein 
früherer Ehemann einer Beamtin oder eines Beamten, der oder 
dem im Zeitpunkt des Todes Witwengeld, Witwergeld oder ein 
Unterhaltsbeitrag zustand, so erhalten die in Absatz 1 genannten 
Kinder Sterbegeld, wenn sie berechtigt sind, Waisengeld oder 
einen Unterhaltsbeitrag zu beziehen und wenn sie zur Zeit des 
Todes zur häuslichen Gemeinschaft der oder des Verstorbenen ge-
hört haben. Absatz 1 Satz 2 erster Halbsatz gilt entsprechend mit 
der Maßgabe, dass an die Stelle der Dienstbezüge das Witwen-
geld, das Witwergeld oder der Unterhaltsbeitrag tritt.

(4) Sind mehrere gleichberechtigte Personen vorhanden, so ist für 
die Bestimmung der Zahlungsempfängerin oder des Zahlungs-
empfängers die Reihenfolge der Aufzählung in den Absätzen 1 
und 2 maßgebend; bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann 
von dieser Reihenfolge abgewichen oder das Sterbegeld aufge-
teilt werden.
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§ 19
Witwen- und Witwergeld

(1) Die Witwe oder der Witwer

1. einer Beamtin auf Lebenszeit oder eines Beamten auf Lebens-
zeit, die oder der die Voraussetzungen des § 4 Absatz 1 erfüllt 
hat, oder

2. einer Ruhestandsbeamtin oder eines Ruhestandsbeamten

erhält Witwen- oder Witwergeld. Dies gilt nicht, wenn

1. die Ehe mit der oder dem Verstorbenen nicht mindestens ein 
Jahr gedauert hat, es sei denn, dass nach den besonderen Um-
ständen des Falles die Annahme nicht gerechtfertigt ist, dass 
es der alleinige oder überwiegende Zweck der Heirat war, der 
Witwe oder dem Witwer eine Versorgung zu verschaffen, oder

2. die Ehe erst nach dem Eintritt der Beamtin oder des Beamten 
in den Ruhestand geschlossen worden ist und die Ruhestands-
beamtin oder der Ruhestandsbeamte zur Zeit der Eheschlie-
ßung die Regelaltersgrenze nach § 35 Absatz 1 und 2 des Lan-
desbeamtengesetzes bereits erreicht hatte.

(2) Absatz 1 gilt auch für Witwen und Witwer von Beamtinnen und 
Beamten auf Probe, die an den Folgen einer Dienstbeschädigung 
(§ 28 Absatz 1 des Beamtenstatusgesetzes) verstorben sind oder de-
nen die Entscheidung nach § 28 Absatz 2 des Beamtenstatusgesetzes 
in Verbindung mit § 42 des Landesbeamtengesetzes zugestellt war.

§ 20
Höhe des Witwen- oder Witwergeldes

(1) Das Witwen- oder Witwergeld beträgt 55 Prozent des Ruhe-
gehalts, das die oder der Verstorbene erhalten hat oder hätte er-
halten können, wenn sie oder er am Todestage in den Ruhestand 
versetzt worden wäre. Das Witwen- oder Witwergeld beträgt nach 
Anwendung des § 50c mindestens 60 Prozent des Ruhegehalts 
nach § 14 Absatz 4 Satz 2; § 14 Absatz 4 Satz 3 ist anzuwenden. 
§ 14 Absatz 6 und § 14a finden keine Anwendung. Änderungen 
des Mindestruhegehalts (§ 14 Absatz 4) sind zu berücksichtigen.

(2) War die Witwe oder der Witwer mehr als 20 Jahre jünger als 
die oder der Verstorbene und ist aus der Ehe ein Kind nicht her-
vorgegangen, so wird das Witwen- oder Witwergeld (Absatz 1) 
für jedes angefangene Jahr des Altersunterschiedes über 20 Jahre 
um fünf Prozent gekürzt, jedoch höchstens um 50 Prozent. Nach 
fünfjähriger Dauer der Ehe werden für jedes angefangene Jahr 
ihrer weiteren Dauer dem gekürzten Betrag fünf Prozent des Wit-
wen- oder Witwergeldes hinzugesetzt, bis der volle Betrag wieder 
erreicht ist. Das nach Satz 1 errechnete Witwen- oder Witwergeld 
darf nicht hinter dem Mindestwitwen- oder Mindestwitwergeld 
(Absatz 1 in Verbindung mit § 14 Absatz 4) zurückbleiben.

(3) Von dem nach Absatz 2 gekürzten Witwen- oder Witwergeld 
ist auch bei der Anwendung des § 25 auszugehen.

§ 21
Witwen- und Witwerabfindung

(1) Eine Witwe oder ein Witwer, die oder der Anspruch auf Witwen- 
oder Witwergeld oder auf einen Unterhaltsbeitrag hat, erhält im Falle 
einer Wiederverheiratung eine Witwen- oder Witwerabfindung.

(2) Die Witwen- oder Witwerabfindung beträgt das Vierund-
zwanzigfache des für den Monat, in dem sich die Witwe oder der 
Witwer wiederverheiratet, nach Anwendung der Anrechnungs-, 
Kürzungs- und Ruhensvorschriften zu zahlenden Betrages des 
Witwen- oder Witwergeldes oder des Unterhaltsbeitrages; eine 
Kürzung nach § 25 und die Anwendung der §§ 53 und 54 Ab-
satz 1 Nummer 3 bleiben jedoch außer Betracht. Die Abfindung 
ist in einer Summe zu zahlen.

(3) Lebt der Anspruch auf Witwen- oder Witwergeld oder auf 
einen Unterhaltsbeitrag nach § 61 Absatz 3 wieder auf, so ist die 
Witwen- oder Witwerabfindung, soweit sie für eine Zeit berech-
net ist, die nach dem Wiederaufleben des Anspruchs auf Witwen- 
oder Witwergeld oder auf einen Unterhaltsbeitrag liegt, in ange-
messenen monatlichen Teilbeträgen einzubehalten.

§ 22
Unterhaltsbeitrag für nicht witwengeldberechtigte 

Witwen und frühere Ehefrauen sowie für nicht 
witwergeldberechtigte Witwer und frühere Ehemänner

(1) In den Fällen des § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 ist, sofern 
die besonderen Umstände des Falles keine volle oder teilweise 
Versagung rechtfertigen, ein Unterhaltsbeitrag in Höhe des Wit-
wen- oder Witwergeldes zu gewähren. Erwerbseinkommen und 
Erwerbsersatzeinkommen sind in angemessenem Umfang anzu-
rechnen. Wird ein Erwerbsersatzeinkommen nicht beantragt oder 
wird auf ein Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen verzichtet 
oder wird an deren Stelle eine Kapitalleistung, Abfindung oder 
Beitragserstattung gezahlt, ist der Betrag zu berücksichtigen, der 
ansonsten zu zahlen wäre.

(2) Der geschiedenen Ehefrau oder dem geschiedenen Ehemann 
einer verstorbenen Beamtin, eines verstorbenen Beamten, einer 
Ruhestandsbeamtin oder eines Ruhestandsbeamten, die oder der 
im Falle des Fortbestehens der Ehe Witwen- oder Witwergeld er-
halten hätte, ist auf Antrag ein Unterhaltsbeitrag insoweit zu ge-
währen, als sie oder er im Zeitpunkt des Todes der Beamtin, des 
Beamten, der Ruhestandsbeamtin oder des Ruhestandsbeamten 
gegen diese oder diesen einen Anspruch auf schuldrechtlichen 
Versorgungsausgleich nach § 1587f Nummer 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung 
wegen einer Anwartschaft oder eines Anspruchs nach § 1587a 
Absatz 2 Nummer 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der bis zum 
31. August 2009 geltenden Fassung hatte. Der Unterhaltsbeitrag 
wird jedoch nur gewährt,

1. solange die geschiedene Ehefrau oder der geschiedene Ehe-
mann erwerbsgemindert im Sinne des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch ist oder mindestens ein waisengeldberechtigtes 
Kind erzieht oder

2. wenn sie oder er das 60. Lebensjahr vollendet hat.

Der Erziehung eines waisengeldberechtigten Kindes steht die 
Sorge für ein waisengeldberechtigtes Kind mit körperlichen oder 
geistigen Gebrechen gleich. Der nach Satz 1 festgestellte Betrag 
ist in einem Vomhundertsatz des Witwen- oder Witwergeldes 
festzusetzen; der Unterhaltsbeitrag darf fünf Sechstel des entspre-
chend § 57 gekürzten Witwen- oder Witwergeldes nicht überstei-
gen. § 21 gilt entsprechend.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die frühere Ehefrau oder den 
früheren Ehemann einer verstorbenen Beamtin, eines verstorbe-
nen Beamten, einer Ruhestandsbeamtin oder eines Ruhestandsbe-
amten, deren oder dessen Ehe mit dieser oder diesem aufgehoben 
oder für nichtig erklärt war.
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§ 23
Waisengeld

(1) Die Kinder

1. einer verstorbenen Beamtin oder eines verstorbenen Beamten 
auf Lebenszeit,

2. einer verstorbenen Ruhestandsbeamtin oder eines verstorbe-
nen Ruhestandsbeamten oder

3. einer verstorbenen Beamtin oder eines verstorbenen Beamten 
auf Probe, die oder der an den Folgen einer Dienstbeschädi-
gung (§ 28 Absatz 1 des Beamtenstatusgesetzes) verstorben 
ist oder der oder dem die Entscheidung nach § 28 Absatz 2 des 
Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit § 42 des Landes-
beamtengesetzes zugestellt war,

erhalten Waisengeld, wenn die Beamtin oder der Beamte die Vor-
aussetzungen des § 4 Absatz 1 erfüllt hat.

(2) Kein Waisengeld erhalten die Kinder einer verstorbenen Ru-
hestandsbeamtin oder eines verstorbenen Ruhestandsbeamten, 
wenn das Kindschaftsverhältnis durch Annahme als Kind begrün-
det wurde und die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbeam-
te in diesem Zeitpunkt bereits im Ruhestand war und die Regelal-
tersgrenze nach § 35 Absatz 1 und 2 des Landesbeamtengesetzes 
erreicht hatte. Es kann ihnen jedoch ein Unterhaltsbeitrag bis zur 
Höhe des Waisengeldes bewilligt werden.

§ 24
Höhe des Waisengeldes

(1) Das Waisengeld beträgt für die Halbwaise zwölf Prozent und 
für die Vollwaise 20 Prozent des Ruhegehalts, das die oder der 
Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können, wenn sie 
oder er am Todestag in den Ruhestand versetzt worden wäre. § 14 
Absatz 6 und § 14a finden keine Anwendung. Änderungen des 
Mindestruhegehalts (§ 14 Absatz 4) sind zu berücksichtigen.

(2) Wenn die Mutter oder der Vater des Kindes der oder des Ver-
storbenen nicht zum Bezuge von Witwen- oder Witwergeld be-
rechtigt ist und auch keinen Unterhaltsbeitrag in Höhe des Wit-
wen- oder Witwergeldes erhält, wird das Waisengeld nach dem 
Satz für Vollwaisen gezahlt; es darf zuzüglich des Unterhaltsbei-
trages den Betrag des Witwen- oder Witwergeldes und des Wai-
sengeldes nach dem Satz für Halbwaisen nicht übersteigen.

(3) Ergeben sich für eine Waise Waisengeldansprüche aus Beam-
tenverhältnissen mehrerer Personen, wird nur das höchste Wai-
sengeld gezahlt.

§ 25
Zusammentreffen von Witwen- oder Witwergeld, Waisengeld 

und Unterhaltsbeiträgen

(1) Witwen- oder Witwergeld und Waisengeld dürfen weder ein-
zeln noch zusammen den Betrag des ihrer Berechnung zu Grunde 
zu legenden Ruhegehalts übersteigen. Ergibt sich an Witwen- 
oder Witwergeld und Waisengeld zusammen ein höherer Betrag, 
so werden die einzelnen Bezüge im gleichen Verhältnis gekürzt.

(2) Nach dem Ausscheiden einer witwen-, witwer- oder waisen-
geldberechtigten Person erhöht sich das Witwen-, Witwer- oder 

Waisengeld der verbleibenden Berechtigten vom Beginn des fol-
genden Monats an insoweit, als sie nach Absatz 1 noch nicht den 
vollen Betrag nach § 20 oder § 24 erhalten.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn neben Wit-
wen-, Witwer- oder Waisengeld ein Unterhaltsbeitrag nach § 22 
Absatz 2 oder 3 oder § 86 Absatz 1 gewährt wird.

(4) Unterhaltsbeiträge nach § 22 Absatz 1 gelten für die Anwen-
dung der Absätze 1 bis 3 als Witwen- oder Witwergeld. Unter-
haltsbeiträge nach § 23 Absatz 2 dürfen nur insoweit bewilligt 
werden, als sie allein oder zusammen mit gesetzlichen Hinterblie-
benenbezügen die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Höchstgrenze 
nicht übersteigen.

§ 26
Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene von Beamtinnen und 

Beamten auf Lebenszeit und auf Probe

(1) Der Witwe, dem Witwer, der geschiedenen Ehefrau oder dem ge-
schiedenen Ehemann (§ 22 Absatz 2, 3) und den Kindern einer Be-
amtin oder eines Beamten, der oder dem nach § 15 ein Unterhaltsbei-
trag bewilligt worden ist oder hätte bewilligt werden können, kann 
die in den §§ 19, 20 und 22 bis 25 vorgesehene Versorgung bis zu 
der dort bezeichneten Höhe als Unterhaltsbeitrag bewilligt werden.

(2) § 21 gilt entsprechend.

§ 27
Beginn der Zahlungen

(1) Die Zahlung des Witwen-, Witwer- und Waisengeldes sowie 
eines Unterhaltsbeitrages nach § 22 Absatz 1 oder § 23 Absatz 2 
beginnt mit dem Ablauf des Sterbemonats. Kinder, die nach die-
sem Zeitpunkt geboren werden, erhalten Waisengeld vom Ersten 
des Geburtsmonats an.

(2) Die Zahlung eines Unterhaltsbeitrages nach § 22 Absatz 2 
oder 3 beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem eine der in § 22 
Absatz 2 Satz 2 genannten Voraussetzungen eintritt, frühestens 
jedoch mit Ablauf des Sterbemonats.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Zahlung eines 
Unterhaltsbeitrages nach § 26.

§ 28
(weggefallen)

Abschnitt IV
Bezüge bei Verschollenheit

§ 29
Zahlung der Bezüge

(1) Ist eine Beamtin, ein Beamter, eine Ruhestandsbeamtin, ein 
Ruhestandsbeamter, eine sonstige Versorgungsempfängerin oder 
ein sonstiger Versorgungsempfänger verschollen, werden die ihr 
oder ihm zustehenden Bezüge bis zum Ablauf des Monats ge-
zahlt, in dem die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimm-
te Stelle feststellt, dass ihr oder sein Ableben mit Wahrscheinlich-
keit anzunehmen ist.

(2) Vom Ersten des Monats ab, der dem in Absatz 1 bezeichneten 
Zeitpunkt folgt, erhalten die Personen, die im Falle des Todes des 
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Verschollenen Witwen-, Witwer- oder Waisengeld erhalten wür-
den oder einen Unterhaltsbeitrag erhalten könnten, diese Bezüge. 
Die §§ 17 und 18 gelten nicht.

(3) Kehrt die oder der Verschollene zurück, so lebt ihr oder sein 
Anspruch auf Bezüge, soweit nicht besondere gesetzliche Gründe 
entgegenstehen, wieder auf. Nachzahlungen sind längstens für die 
Dauer eines Jahres zu leisten; die nach Absatz 2 für den gleichen 
Zeitraum gewährten Bezüge sind anzurechnen.

(4) Ergibt sich, dass bei einer Beamtin oder einem Beamten die 
Voraussetzungen des § 13 des Landesbesoldungsgesetzes vorlie-
gen, so können die nach Absatz 2 gezahlten Bezüge von ihr oder 
ihm zurückgefordert werden.

(5) Wird die oder der Verschollene für tot erklärt oder die To-
deszeit gerichtlich festgestellt oder eine Sterbeurkunde über den 
Tod der oder des Verschollenen ausgestellt, so ist die Hinterblie-
benenversorgung von dem Ersten des auf die Rechtskraft der ge-
richtlichen Entscheidung oder die Ausstellung der Sterbeurkunde 
folgenden Monats ab unter Berücksichtigung des festgestellten 
Todeszeitpunktes neu festzusetzen.

Abschnitt V
Unfallfürsorge

§ 30
Allgemeines

(1) Wird eine Beamtin oder ein Beamter durch einen Dienstun-
fall verletzt, so wird ihr oder ihm und ihren oder seinen Hinter-
bliebenen Unfallfürsorge gewährt. Unfallfürsorge wird auch dem 
Kind einer Beamtin gewährt, das durch deren Dienstunfall wäh-
rend der Schwangerschaft unmittelbar geschädigt wurde. Satz 2 
gilt auch, wenn die Schädigung durch besondere Einwirkungen 
verursacht worden ist, die generell geeignet sind, bei der Mutter 
einen Dienstunfall im Sinne des § 31 Absatz 3 zu verursachen.

(2) Die Unfallfürsorge umfasst

1. Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwendungen 
(§ 32),

2. Heilverfahren (§§ 33, 34),

3. Unfallausgleich (§ 35),

4. Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag (§§ 36 bis 38),

5. Unfall-Hinterbliebenenversorgung (§§ 39 bis 42),

6. einmalige Unfallentschädigung (§ 43),

7. Schadensausgleich in besonderen Fällen (§ 43a),

8. Einsatzversorgung im Sinne des § 31a.

Im Fall von Absatz 1 Satz 2 und 3 erhält das Kind der Beamtin 
Leistungen nach den Nummern 2 und 3 sowie nach § 38a.

(3) Im Übrigen gelten die allgemeinen Vorschriften.

§ 31
Dienstunfall

(1) Dienstunfall ist ein auf äußerer Einwirkung beruhendes, 
plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, einen Körperscha-

den verursachendes Ereignis, das in Ausübung oder infolge des 
Dienstes eingetreten ist. Zum Dienst gehören auch

1. Dienstreisen, Dienstgänge und die dienstliche Tätigkeit am 
Bestimmungsort,

2. die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen und

3. Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder in dem ihm 
gleichstehenden Dienst, zu deren Übernahme die Beamtin 
oder der Beamte gemäß § 71 des Landesbeamtengesetzes ver-
pflichtet ist, oder Tätigkeiten, deren Wahrnehmung von ihr 
oder ihm im Zusammenhang mit den Dienstgeschäften erwar-
tet wird, sofern die Beamtin oder der Beamte hierbei nicht in 
der gesetzlichen Unfallversicherung versichert ist (§ 2 Siebtes 
Buch Sozialgesetzbuch).

(2) Als Dienst gilt auch das Zurücklegen des mit dem Dienst zu-
sammenhängenden Weges zu und von der Dienststelle. Hat die 
Beamtin oder der Beamte wegen der Entfernung ihrer oder sei-
ner ständigen Familienwohnung vom Dienstort an diesem oder 
in dessen Nähe eine Unterkunft, so gilt Satz 1 auch für den Weg 
zwischen der Familienwohnung und der Dienststelle. Der Zusam-
menhang mit dem Dienst gilt als nicht unterbrochen, wenn die 
Beamtin oder der Beamte

1. von dem unmittelbaren Weg zwischen der Wohnung und der 
Dienststelle in vertretbarem Umfang abweicht,

a) um ihr oder sein gemäß § 63 Absatz 1 Satz 1 Einkommen-
steuergesetz dem Grunde nach kindergeldberechtigendes 
Kind wegen ihrer oder seiner eigenen Berufstätigkeit oder 
der Berufstätigkeit der Ehegattin oder des Ehegatten in 
fremde Obhut zu geben oder aus fremder Obhut abzuho-
len oder

b) weil sie oder er mit anderen berufstätigen oder in der 
gesetzlichen Unfallversicherung versicherten Personen 
gemeinsam ein Fahrzeug für den Weg zu und von der 
Dienststelle benutzt, oder

2. in ihrer oder seiner Wohnung Dienst leistet und Wege zurück-
legt, um ein Kind im Sinne des Satzes 3 Nummer 1 Buchstabe a 
in fremde Obhut zu geben oder aus fremder Obhut abzuholen.

Ein Unfall, den die oder der Verletzte bei Durchführung des Heil-
verfahrens (§ 33) oder auf einem hierzu notwendigen Wege er-
leidet, gilt als Folge eines Dienstunfalles.

(3) Erkrankt eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der nach der 
Art ihrer oder seiner dienstlichen Verrichtung der Gefahr der Er-
krankung an bestimmten Krankheiten besonders ausgesetzt ist, an 
einer solchen Krankheit, so gilt dies als Dienstunfall, es sei denn, 
dass die Beamtin oder der Beamte sich die Krankheit außerhalb 
des Dienstes zugezogen hat. Die Erkrankung an einer solchen 
Krankheit gilt jedoch stets als Dienstunfall, wenn sie durch ge-
sundheitsschädigende Verhältnisse verursacht worden ist, denen 
die Beamtin oder der Beamte am Ort ihres oder seines dienst-
lich angeordneten Aufenthaltes im Ausland besonders ausgesetzt 
war. Die in Betracht kommenden Krankheiten ergeben sich aus 
der Anlage 1 der Berufskrankheiten-Verordnung vom 31. Oktober 
1997 (BGBl. I S. 2623) in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Dem durch Dienstunfall verursachten Körperschaden ist ein 
Körperschaden gleichzusetzen, den eine Beamtin oder ein Beam-
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ter außerhalb ihres oder seines Dienstes erleidet, wenn sie oder er 
im Hinblick auf ihr oder sein pflichtgemäßes dienstliches Verhalten 
oder wegen ihrer oder seiner Eigenschaft als Beamtin oder Beamter 
angegriffen wird. Gleichzuachten ist ferner ein Körperschaden, den 
eine Beamtin oder ein Beamter im Ausland erleidet, wenn sie oder 
er bei Kriegshandlungen, Aufruhr oder Unruhen, denen sie oder er 
am Ort ihres oder seines dienstlich angeordneten Aufenthaltes im 
Ausland besonders ausgesetzt war, angegriffen wird.

(5) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall kann auch gewährt 
werden, wenn eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der zur 
Wahrnehmung einer Tätigkeit, die öffentlichen Belangen oder 
dienstlichen Interessen dient, beurlaubt worden ist und in Aus-
übung oder infolge dieser Tätigkeit einen Körperschaden erleidet.

§ 31a
Einsatzversorgung

(1) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall wird auch dann ge-
währt, wenn eine Beamtin oder ein Beamter aufgrund eines in 
Ausübung oder infolge des Dienstes eingetretenen Unfalls oder 
einer derart eingetretenen Erkrankung im Sinne des § 31 bei einer 
besonderen Verwendung im Ausland eine gesundheitliche Schä-
digung erleidet (Einsatzunfall). Eine besondere Verwendung im 
Ausland ist eine Verwendung, die aufgrund eines Übereinkom-
mens oder einer Vereinbarung mit einer über- oder zwischen-
staatlichen Einrichtung oder mit einem auswärtigen Staat auf 
Beschluss der Bundesregierung im Ausland oder außerhalb des 
deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen 
stattfindet, oder eine Verwendung im Ausland oder außerhalb des 
deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen 
mit vergleichbar gesteigerter Gefährdungslage. Die besondere 
Verwendung im Ausland beginnt mit dem Eintreffen im Einsatz-
gebiet und endet mit dem Verlassen des Einsatzgebietes.

(2) Gleiches gilt, wenn bei einer Beamtin oder einem Beamten eine 
Erkrankung oder ihre Folgen oder ein Unfall auf gesundheitsschä-
digende oder sonst vom Inland wesentlich abweichende Verhältnis-
se bei einer Verwendung im Sinne des Absatzes 1 zurückzuführen 
sind oder wenn eine gesundheitliche Schädigung bei dienstlicher 
Verwendung im Ausland auf einen Unfall oder eine Erkrankung 
im Zusammenhang mit einer Verschleppung oder einer Gefangen-
schaft zurückzuführen ist oder darauf beruht, dass die Beamtin oder 
der Beamte aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängenden 
Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen ist.

(3) § 31 Absatz 5 gilt entsprechend.

(4) Die Unfallfürsorge ist ausgeschlossen, wenn sich die Beamtin 
oder der Beamte vorsätzlich oder grob fahrlässig der Gefährdung 
ausgesetzt oder die Gründe für eine Verschleppung, Gefangen-
schaft oder sonstige Einflussbereichsentziehung herbeigeführt 
hat, es sei denn, dass der Ausschluss für sie oder ihn eine unbil-
lige Härte wäre.

§ 32
Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwendungen

Sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstücke oder sonstige Gegen-
stände, die die Beamtin oder der Beamte mit sich geführt hat, be-
schädigt oder zerstört worden oder abhanden gekommen, so kann 
dafür Ersatz geleistet werden. Anträge auf Gewährung von Sach-
schadenersatz nach Satz 1 sind innerhalb einer Ausschlussfrist von 
drei Monaten zu stellen. Sind durch die erste Hilfeleistung nach 

dem Unfall besondere Kosten entstanden, so ist der Beamtin oder 
dem Beamten der nachweisbar notwendige Aufwand zu ersetzen.

§ 33
Heilverfahren, Verordnungsermächtigung

(1) Bei einem Dienstunfall werden, soweit der Dienstherr das 
Heilverfahren nicht selbst durchführt, die angemessenen Aufwen-
dungen für

1. die notwendige ärztliche, zahnärztliche, psychotherapeuti-
sche und heilpraktische Behandlung,

2. die notwendige Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- 
und Hilfsmitteln, mit Geräten zur Selbstbehandlung und 
zur Selbstkontrolle sowie mit Körperersatzstücken, die den 
Erfolg der Heilbehandlung sichern oder die Unfallfolgen er-
leichtern sollen,

3. notwendige Krankenhausleistungen,

4. notwendige Rehabilitationsmaßnahmen,

5. die notwendige Haushaltshilfe,

6. die im Zusammenhang mit dem Heilverfahren stehenden not-
wendigen Reisekosten sowie

7. sonstige notwendige Leistungen zur Beseitigung oder Linde-
rung von gesundheitlichen Folgen des Unfalls

in Anlehnung an die beihilferechtlichen Vorschriften des Lan-
des in vollem Umfang erstattet. Aufwendungen für notwendige 
Pflege (§ 34) werden in Anlehnung an die Vorschriften des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch in vollem Umfang erstattet, sofern eine 
Pflegebedürftigkeit im Sinne des § 14 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung vorliegt.

(2) Die verletzte Person ist verpflichtet, sich Maßnahmen des 
Heilverfahrens zu unterziehen, wenn sie nach der durch die 
Dienstbehörde eingeholten ärztlichen Stellungnahme zur zumin-
dest teilweisen Wiederherstellung der Dienstfähigkeit notwendig 
ist, es sei denn, dass sie mit einer erheblichen Gefahr für Leben 
oder Gesundheit verbunden sind oder einen erheblichen Eingriff 
in die körperliche Unversehrtheit bedeuten.

(3) Verursachen die Folgen des Dienstunfalls Aufwendungen für er-
höhten Kleidungs- und Wäscheverschleiß, so sind diese im angemes-
senen Umfang zu erstatten. Kraftfahrzeughilfe wird gewährt, wenn 
die verletzte Person infolge des Dienstunfalls nicht nur vorüberge-
hend auf die Benutzung eines Kraftfahrzeugs angewiesen ist, um die 
zur Dienstausübung oder zur Teilhabe am Leben der Gemeinschaft 
erforderlichen Wege zurückzulegen. Notwendige Aufwendungen für 
eine bedarfsgerechte Anpassung des Wohnumfelds werden erstattet, 
wenn infolge des Dienstunfalls nicht nur vorübergehend die Anpas-
sung vorhandenen oder die Beschaffung bedarfsgerechten Wohn-
raums erforderlich ist. Ist die verletzte Person an den Folgen des 
Dienstunfalles verstorben, werden die Kosten für die Überführung 
und die Bestattung in angemessener Höhe erstattet.

(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung das Nähere zu Umfang und Durchführung des Heilver-
fahrens zu bestimmen. Insbesondere sind Regelungen zu treffen 
über:
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1. das Erstattungsverfahren und die Zuständigkeit,

2. die Angemessenheit und Notwendigkeit von Aufwendungen 
für die Heilbehandlung und für sonstige Leistungen,

3. Mitwirkungspflichten der verletzten Person,

4. vorherige Genehmigungen von ausgewählten Heilverfahrens-
maßnahmen (Genehmigungsvorbehalte),

5. die Einholung von Gutachten zur Notwendigkeit von bean-
tragten Maßnahmen oder die Angemessenheit von Aufwen-
dungen und

6. die Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezo-
gener Daten gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2016/679.

§ 34
Pflegekosten und Hilflosigkeitszuschlag

(1) Ist die verletzte Person infolge des Dienstunfalles so hilflos, 
dass sie nicht ohne fremde Hilfe und Pflege auskommen kann, so 
sind ihr die Kosten einer notwendigen Pflege in angemessenem 
Umfang zu erstatten. Die Dienstbehörde kann jedoch selbst für 
die Pflege Sorge tragen.

(2) Nach dem Beginn des Ruhestandes ist der verletzten Per-
son auf Antrag für die Dauer der Hilflosigkeit ein Zuschlag zu 
dem Unfallruhegehalt bis zum Erreichen der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge zu gewähren; die Kostenerstattung nach Absatz 1 
entfällt.

§ 35
Unfallausgleich

(1) Ist die verletzte Person infolge des Dienstunfalles in ihrer Er-
werbsfähigkeit länger als sechs Monate um mindestens 25 Pro-
zent beschränkt, so erhält sie, solange dieser Zustand andauert, 
neben den Dienstbezügen, den Anwärterbezügen oder dem Ruhe-
gehalt einen dem Grad ihrer geminderten Erwerbsfähigkeit ent-
sprechenden Unfallausgleich. Dieser beträgt bei einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit um:

30 Prozent 171 Euro,
40 Prozent 233 Euro,
50 Prozent 346 Euro,
60 Prozent 431 Euro,
70 Prozent 592 Euro,
80 Prozent 706 Euro,
90 Prozent 850 Euro,
100 Prozent 944 Euro.

Die vorstehenden Prozentsätze stellen Durchschnittssätze dar; 
eine um fünf Prozentpunkte geringere Minderung der Erwerbs-
fähigkeit wird vom höheren Zehnergrad mit umfasst.

(2) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist nach der körperlichen 
Beeinträchtigung im allgemeinen Erwerbsleben zu beurteilen. 
Hat bei Eintritt des Dienstunfalles eine abschätzbare Minderung 
der Erwerbsfähigkeit bereits bestanden, so ist für die Berechnung 
des Unfallausgleichs von der individuellen Erwerbsfähigkeit der 
verletzten Person, die unmittelbar vor dem Eintritt des Dienstun-
falles bestand, auszugehen und zu ermitteln, welcher Teil dieser 
individuellen Erwerbsfähigkeit durch den Dienstunfall gemindert 

wurde. Beruht die frühere Erwerbsminderung auf einem Dienst-
unfall, so kann ein einheitlicher Unfallausgleich festgesetzt wer-
den. Für äußere Körperschäden können Mindestvomhundertsätze 
festgesetzt werden.

(3) Der Unfallausgleich wird neu festgestellt, wenn in den Ver-
hältnissen, die für die Feststellung maßgebend gewesen sind, eine 
wesentliche Änderung eingetreten ist. Zu diesem Zweck ist die 
Beamtin oder der Beamte verpflichtet, sich auf Anordnung der 
obersten Dienstbehörde durch eine von ihr bestimmte Ärztin oder 
einen von ihr bestimmten Arzt untersuchen zu lassen; die oberste 
Dienstbehörde kann diese Befugnis auf andere Stellen übertragen.

(4) Der Unfallausgleich wird auch während einer Beurlaubung 
ohne Dienstbezüge gewährt.

§ 36
Unfallruhegehalt

(1) Ist die Beamtin oder der Beamte infolge des Dienstunfalles 
dienstunfähig geworden und deswegen in den Ruhestand versetzt 
worden, so erhält sie oder er Unfallruhegehalt.

(2) Für die Berechnung des Unfallruhegehalts einer Beamtin oder 
eines Beamten, die oder der vor Vollendung des 60. Lebensjah-
res in den Ruhestand versetzt wurde, wird der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit nur die Hälfte der Zurechnungszeit nach § 13 Absatz 1 
hinzugerechnet; § 13 Absatz 3 gilt entsprechend.

(3) Der Ruhegehaltssatz nach § 14 Absatz 1 erhöht sich um 
20 Prozent. Das Unfallruhegehalt beträgt mindestens sechsund-
sechzigzweidrittel Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
und darf 75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nicht 
übersteigen. Es darf nicht hinter 75 Prozent der jeweils ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe 
A 4 zurückbleiben; § 14 Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 37
Erhöhtes Unfallruhegehalt

(1) Setzt sich eine Beamtin oder ein Beamter bei Ausübung einer 
Diensthandlung einer damit verbundenen besonderen Lebensge-
fahr aus und erleidet sie oder er infolge dieser Gefährdung einen 
Dienstunfall, so sind bei der Bemessung des Unfallruhegehalts 
80 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe 
der übernächsten Besoldungsgruppe zu Grunde zu legen, wenn 
sie oder er infolge dieses Dienstunfalles dienstunfähig geworden 
ist und in den Ruhestand versetzt wurde und im Zeitpunkt der Ver-
setzung in den Ruhestand infolge des Dienstunfalles in ihrer oder 
seiner Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 Prozent beschränkt 
ist. Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass sich die ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge für Beamtinnen und Beamte

1. der Laufbahngruppe 1 mit dem ersten Einstiegsamt mindes-
tens nach der Besoldungsgruppe A 6,

2. der Laufbahngruppe 1 mit dem zweiten Einstiegsamt mindes-
tens nach der Besoldungsgruppe A 9,

3. der Laufbahngruppe 2 mit dem ersten Einstiegsamt mindes-
tens nach der Besoldungsgruppe A 12 und

4. der Laufbahngruppe 2 mit dem zweiten Einstiegsamt mindes-
tens nach der Besoldungsgruppe A 16
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bemessen.

(2) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch gewährt, wenn die 
Beamtin oder der Beamte

1. in Ausübung des Dienstes durch einen rechtswidrigen Angriff 
oder

2. außerhalb des Dienstes durch einen Angriff im Sinne des § 31 
Absatz 4

einen Dienstunfall mit den in Absatz 1 genannten Folgen erleidet.

(3) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch gewährt, wenn eine 
Beamtin oder ein Beamter einen Einsatzunfall oder ein diesem 
gleichstehendes Ereignis im Sinne des § 31a erleidet und infolge des 
Einsatzunfalls oder des diesem gleichstehenden Ereignisses dienst-
unfähig geworden ist und in den Ruhestand versetzt wurde und im 
Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand infolge des Einsatzun-
falls oder des diesem gleichstehenden Ereignisses in ihrer oder seiner 
Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 Prozent beschränkt ist.

§ 38
Unterhaltsbeitrag für frühere Beamtinnen und Beamte sowie 

frühere Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte

(1) Eine frühere Beamtin oder ein früherer Beamter, die oder der 
durch einen Dienstunfall verletzt wurde und deren oder dessen 
Beamtenverhältnis nicht durch Eintritt oder Versetzung in den 
Ruhestand geendet hat, erhält neben dem Heilverfahren (§§ 33, 
34) für die Dauer einer durch den Dienstunfall verursachten Er-
werbsbeschränkung einen Unterhaltsbeitrag. Der Anspruch er-
lischt ab der Gewährung von Altersgeld.

(2) Der Unterhaltsbeitrag beträgt

1. bei völliger Erwerbsunfähigkeit sechsundsechzigzweidrittel 
Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach Absatz 4,

2. bei Minderung der Erwerbsfähigkeit um wenigstens 20 Pro-
zent den der Minderung entsprechenden Teil des Unterhalts-
beitrages nach Nummer 1.

(3) Im Falle des Absatzes 2 Nummer 2 kann der Unterhaltsbeitrag, 
solange die verletzte Person aus Anlass des Unfalles unverschuldet 
arbeitslos ist, bis auf den Betrag nach Nummer 1 erhöht werden. 
Bei Hilflosigkeit der verletzten Person gilt § 34 entsprechend.

(4) Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen sich nach 
§ 5 Absatz 1. Bei einer früheren Beamtin auf Widerruf im Vor-
bereitungsdienst oder einem früheren Beamten auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst sind die Dienstbezüge zu Grunde zu legen, 
die sie oder er bei der Ernennung zur Beamtin oder zum Beamten 
auf Probe zuerst erhalten hätte; das Gleiche gilt bei einer frühe-
ren Polizeivollzugsbeamtin auf Widerruf mit Dienstbezügen oder 
einem früheren Polizeivollzugsbeamten auf Widerruf mit Dienst-
bezügen. Ist die Beamtin oder der Beamte wegen Dienstunfähig-
keit infolge des Dienstunfalles entlassen worden, gilt § 5 Absatz 2 
entsprechend. Der Unterhaltsbeitrag für eine frühere Beamtin auf 
Widerruf oder einen früheren Beamten auf Widerruf, die oder der 
ein Amt bekleidete, das ihre oder seine Arbeitskraft nur nebenbei 
beanspruchte, ist nach billigem Ermessen festzusetzen.

(5) Ist die Beamtin oder der Beamte wegen Dienstunfähigkeit in-
folge des Dienstunfalles entlassen worden, darf der Unterhalts-

beitrag nach Absatz 2 Nummer 1 nicht hinter dem Mindestunfall-
ruhegehalt (§ 36 Absatz 3 Satz 3) zurückbleiben. Ist die Beamtin 
oder der Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge eines Dienst-
unfalles der in § 37 bezeichneten Art entlassen worden und war 
sie oder er im Zeitpunkt der Entlassung infolge des Dienstunfalles 
in ihrer oder seiner Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 Prozent 
beschränkt, treten an die Stelle des Mindestunfallruhegehalts 
80 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe 
der Besoldungsgruppe, die sich bei sinngemäßer Anwendung des 
§ 37 ergibt. Absatz 4 Satz 4 gilt entsprechend.

(6) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist nach der körperlichen 
Beeinträchtigung im allgemeinen Erwerbsleben zu beurteilen. 
Zum Zwecke der Nachprüfung des Grades der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit ist die frühere Beamtin oder der frühere Beam-
te verpflichtet, sich auf Anordnung der obersten Dienstbehörde 
durch eine von ihr bestimmte Ärztin oder einen von ihr bestimm-
ten Arzt untersuchen zu lassen; die oberste Dienstbehörde kann 
diese Befugnis auf andere Stellen übertragen.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend für durch Dienstunfall 
verletzte frühere Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, 
die ihre Rechte als Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte 
verloren haben oder denen das Ruhegehalt aberkannt worden ist.

§ 38a
Unterhaltsbeitrag bei Schädigung eines ungeborenen Kindes

(1) Der Unterhaltsbeitrag wird im Fall des § 30 Absatz 1 Satz 2 
und 3 für die Dauer der durch einen Dienstunfall der Mutter ver-
ursachten Minderung der Erwerbsfähigkeit gewährt

1. bei Verlust der Erwerbsfähigkeit in Höhe des Mindestunfall-
waisengeldes nach § 39 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung 
mit § 36 Absatz 3 Satz 3,

2. bei Minderung der Erwerbsfähigkeit um mindestens 20 Pro-
zent in Höhe eines der Minderung der Erwerbsfähigkeit ent-
sprechenden Teils des Unterhaltsbeitrages nach Nummer 1.

(2) § 38 Absatz 6 gilt entsprechend. Bei Minderjährigen wird die 
Minderung der Erwerbsfähigkeit nach den Auswirkungen bemes-
sen, die sich bei Erwachsenen mit gleichem Gesundheitsschaden 
ergeben würden. Die Sorgeberechtigten sind verpflichtet, Unter-
suchungen zu ermöglichen.

(3) Der Unterhaltsbeitrag beträgt vor Vollendung des 14. Lebens-
jahres 30 Prozent, vor Vollendung des 18. Lebensjahres 50 Pro-
zent der Sätze nach Absatz 1.

(4) Der Anspruch auf Unterhaltsbeitrag ruht insoweit, als wäh-
rend einer Heimpflege von mehr als einem Kalendermonat Pfle-
gekosten gemäß § 34 Absatz 1 erstattet werden.

(5) Hat eine unterhaltsbeitragsberechtigte Person Anspruch auf 
Waisengeld nach diesem Gesetz, wird nur der höhere Versor-
gungsbezug gezahlt.

§ 39
Unfall-Hinterbliebenenversorgung

(1) Ist eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der Unfallruhe-
gehalt erhalten hätte, oder eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ru-
hestandsbeamter, die oder der Unfallruhegehalt bezog, an den 
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Folgen des Dienstunfalles verstorben, so erhalten ihre oder seine 
Hinterbliebenen Unfall-Hinterbliebenenversorgung. Für diese 
gelten folgende besondere Vorschriften:

1. Das Witwen- oder Witwergeld beträgt 60 Prozent des Unfall-
ruhegehalts (§§ 36, 37).

2. Das Waisengeld beträgt für jedes waisengeldberechtigte Kind 
(§ 23) 30 Prozent des Unfallruhegehalts. Es wird auch eltern-
losen Enkelkindern gewährt, deren Unterhalt zur Zeit des 
Dienstunfalles ganz oder überwiegend durch die oder den 
Verstorbenen bestritten wurde.

(2) Ist eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbeamter, die 
oder der Unfallruhegehalt bezog, nicht an den Folgen des Dienst-
unfalles verstorben, so steht den Hinterbliebenen nur Versorgung 
nach Abschnitt III (§§ 16 bis 28) zu; diese Bezüge sind aber unter 
Zugrundelegung des Unfallruhegehalts zu berechnen.

§ 40
Unterhaltsbeitrag für Verwandte der aufsteigenden Linie

Verwandten der aufsteigenden Linie, deren Unterhalt zur Zeit des 
Dienstunfalles ganz oder überwiegend durch die oder den Ver-
storbenen (§ 39 Absatz 1) bestritten wurde, ist für die Dauer der 
Bedürftigkeit ein Unterhaltsbeitrag von zusammen 30 Prozent des 
Unfallruhegehaltes zu gewähren, mindestens jedoch 40 Prozent 
des in § 36 Absatz 3 Satz 3 genannten Betrages. Sind mehrere 
Personen dieser Art vorhanden, so wird der Unterhaltsbeitrag den 
Eltern vor den Großeltern gewährt; an die Stelle eines verstorbe-
nen Elternteiles treten dessen Eltern.

§ 41
Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene

(1) Ist in den Fällen des § 38 die frühere Beamtin, der frühere 
Beamte, die frühere Ruhestandsbeamtin oder der frühere Ruhe-
standsbeamte an den Folgen des Dienstunfalles verstorben, so er-
halten ihre oder seine Hinterbliebenen einen Unterhaltsbeitrag in 
Höhe des Witwen-, Witwer- und Waisengeldes, das sich nach den 
allgemeinen Vorschriften unter Zugrundelegung des Unterhalts-
beitrages nach § 38 Absatz 2 Nummer 1 ergibt.

(2) Ist die frühere Beamtin, der frühere Beamte, die frühere Ruhe-
standsbeamtin oder der frühere Ruhestandsbeamte nicht an den 
Folgen des Dienstunfalles verstorben, so kann ihren oder seinen 
Hinterbliebenen ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Witwen-, 
Witwer- und Waisengeldes bewilligt werden, das sich nach den 
allgemeinen Vorschriften unter Zugrundelegung des Unterhalts-
beitrages ergibt, den die oder der Verstorbene im Zeitpunkt ihres 
oder seines Todes bezogen hat.

(3) Für die Hinterbliebenen einer Beamtin oder eines Beamten, 
die oder der an den Unfallfolgen verstorbenen ist, gilt Absatz 1 
entsprechend, wenn nicht Unfall-Hinterbliebenenversorgung 
nach § 39 zusteht.

(4) § 21 gilt entsprechend.

§ 42
Höchstgrenzen der Hinterbliebenenversorgung

Die Unfallversorgung der Hinterbliebenen (§§ 39 bis 41) darf 
insgesamt die Bezüge (Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag) 

nicht übersteigen, die die oder der Verstorbene erhalten hat oder 
hätte erhalten können. Abweichend von Satz 1 sind in den Fäl-
len des § 37 als Höchstgrenze mindestens die ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der übernächsten anstelle der von 
der oder dem Verstorbenen tatsächlich erreichten Besoldungs-
gruppe zu Grunde zu legen. § 25 ist entsprechend anzuwenden. 
Der Unfallausgleich (§ 35) sowie der Zuschlag bei Hilflosigkeit 
(§ 34 Absatz 2) oder bei Arbeitslosigkeit (§ 38 Absatz 3 Satz 1) 
bleiben sowohl bei der Berechnung des Unterhaltsbeitrages nach 
§ 41 als auch bei der vergleichenden Berechnung nach § 25 außer 
Betracht.

§ 43
Einmalige Unfallentschädigung und einmalige 

Entschädigung

(1) Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der einen Dienst-
unfall der in § 37 bezeichneten Art erleidet, erhält eine einmalige 
Unfallentschädigung von 150 000 Euro, wenn sie oder er nach 
Feststellung der obersten Dienstbehörde infolge des Unfalls in ih-
rer oder seiner Erwerbsfähigkeit dauerhaft um wenigstens 50 Pro-
zent beeinträchtigt ist. Für Dienstunfälle der in § 37 bezeichneten 
Art, die vor dem 1. Juni 2021 eingetreten sind, finden Absatz 1 
und 2 in der am 31. Mai 2021 geltenden Fassung Anwendung.

(2) Ist eine Beamtin oder ein Beamter an den Folgen eines Dienst-
unfalles der in § 37 bezeichneten Art verstorben und hat sie oder er 
eine einmalige Unfallentschädigung nach Absatz 1 nicht erhalten, 
wird ihren oder seinen Hinterbliebenen eine einmalige Unfallent-
schädigung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen gewährt:

1. Die Witwe oder der Witwer sowie die versorgungsberechtig-
ten Kinder erhalten eine Entschädigung in Höhe von insge-
samt 100 000 Euro.

2. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummer 1 nicht vor-
handen, so erhalten die Eltern und die in Nummer 1 bezeich-
neten, nicht versorgungsberechtigten Kinder eine Entschädi-
gung in Höhe von insgesamt 40 000 Euro.

3. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummern 1 und 2 
nicht vorhanden, so erhalten die Großeltern und Enkelkinder 
eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 20 000 Euro.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn eine Beamtin 
oder ein Beamter, die oder der

1. als Angehörige oder Angehöriger des besonders gefährdeten 
fliegenden Personals während des Flugdienstes,

2. als Helm- oder Schwimmtaucherin oder Helm- oder Schwimm-
taucher während des besonders gefährlichen Tauchdienstes,

3. im Bergrettungsdienst während des Einsatzes und der Aus-
bildung oder

4. als Angehörige oder Angehöriger des besonders gefährdeten 
Munitionsuntersuchungspersonals während des dienstlichen 
Umgangs mit Munition oder

5. als Angehörige oder Angehöriger eines Polizeiverbandes für 
besondere polizeiliche Einsätze bei einer besonders gefährli-
chen Diensthandlung im Einsatz oder in der Ausbildung dazu 
oder
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6. im Einsatz beim Ein- oder Aushängen von Außenlasten bei 
einem Drehflügelflugzeug

einen Unfall erleidet, der nur auf die eigentümlichen Verhältnisse 
des Dienstes nach den Nummern 1 bis 6 zurückzuführen ist. Die 
Landesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung den Perso-
nenkreis des Satzes 1 und die zum Dienst im Sinne des Satzes 1 
gehörenden dienstlichen Verrichtungen. Die Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend für andere Angehörige des öffentlichen Dienstes, zu 
deren Dienstobliegenheiten Tätigkeiten der in Satz 1 Nummer 1 
bis 6 bezeichneten Art gehören.

(4) (weggefallen)

(5) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn eine Beamtin oder ein Be-
amter oder eine andere Angehörige oder ein anderer Angehöriger 
des öffentlichen Dienstes einen Einsatzunfall oder ein diesem 
gleichstehendes Ereignis im Sinne des § 31a erleidet.

(6) Die Hinterbliebenen erhalten eine einmalige Entschädigung 
nach Maßgabe des Absatzes 2, wenn eine Beamtin oder ein Be-
amter oder eine andere Angehörige oder ein anderer Angehöriger 
des öffentlichen Dienstes an den Folgen eines Einsatzunfalls oder 
eines diesem gleichstehenden Ereignisses im Sinne des § 31a ver-
storben ist.

(7) Für eine einmalige Entschädigung nach den Absätzen 5 und 6 
gelten § 31 Absatz 5 und § 31a Absatz 4 entsprechend. Besteht auf-
grund derselben Ursache Anspruch sowohl auf eine einmalige Un-
fallentschädigung nach den Absätzen 1 bis 3 als auch auf eine ein-
malige Entschädigung nach Absatz 5 oder 6, wird nur die einmalige 
Entschädigung gewährt.

(8) Eine Entschädigung aus einer Unfallversicherung, für die der 
Dienstherr die Beiträge gezahlt hat, ist auf die Unfallentschädi-
gung nach Absatz 3 anzurechnen.

§ 43a
Schadensausgleich in besonderen Fällen

(1) Schäden, die einer Beamtin, einem Beamten oder anderen An-
gehörigen des öffentlichen Dienstes während einer Verwendung 
im Sinne des § 31a Absatz 1 infolge von besonderen, vom Inland 
wesentlich abweichenden Verhältnissen, insbesondere infolge von 
Kriegshandlungen, kriegerischen Ereignissen, Aufruhr, Unruhen 
oder Naturkatastrophen oder als Folge der Ereignisse nach § 31a 
Absatz 2 entstehen, werden in angemessenem Umfang ersetzt. 
Gleiches gilt für Schäden durch einen Gewaltakt gegen staatliche 
Amtsträgerinnen, Amtsträger, Einrichtungen oder Maßnahmen, 
wenn die Beamtinnen, Beamten oder anderen Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes von dem Gewaltakt in Ausübung des Diens-
tes oder wegen ihrer Eigenschaft als Beamtinnen, Beamte oder 
andere Angehörige des öffentlichen Dienstes betroffen sind.

(2) Im Falle einer Verwendung im Sinne des § 31a Absatz 1 wird 
einer Beamtin, einem Beamten oder anderen Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes ein angemessener Ausgleich auch für Schä-
den infolge von Maßnahmen einer ausländischen Regierung, die 
sich gegen die Bundesrepublik Deutschland richten, gewährt.

(3) Ist eine Beamtin, ein Beamter oder eine andere Angehörige 
oder ein anderer Angehöriger des öffentlichen Dienstes an den 
Folgen des schädigenden Ereignisses der in Absatz 1 oder 2 be-
zeichneten Art verstorben, wird ein angemessener Ausgleich ge-
währt

1. der Witwe oder dem Witwer sowie den versorgungsberechtig-
ten Kindern,

2. den Eltern sowie den nicht versorgungsberechtigten Kindern, 
wenn Hinterbliebene der in Nummer 1 bezeichneten Art nicht 
vorhanden sind.

Der Ausgleich für ausgefallene Versicherungen wird der natür-
lichen Person gewährt, die die Beamtin oder der Beamte oder 
die andere Angehörige oder der andere Angehörige des öffentli-
chen Dienstes im Versicherungsvertrag begünstigt hat. Sind Ver-
sicherungsansprüche zur Finanzierung des Erwerbs von Wohn-
eigentum an eine juristische Person abgetreten worden, wird der 
Ausgleich für die ausgefallene Versicherung an diese juristische 
Person gezahlt, wenn die Abtretung durch die Beamtin oder den 
Beamten oder eine anderen Angehörige oder einen anderen An-
gehörigen des öffentlichen Dienstes dazu gedient hat, eine natür-
liche Person von Zahlungspflichten auf Grund der Finanzierung 
des Wohneigentums freizustellen. Dies gilt nicht für Schadens-
ereignisse bei einer Verwendung im Sinne des § 31a Absatz 1, die 
vor dem 1. Juni 2021 eingetreten sind.

(4) Der Schadensausgleich nach den Absätzen 1 bis 3 wird nur 
einmal gewährt. Wird er aufgrund derselben Ursache nach § 63b 
des Soldatenversorgungsgesetzes vorgenommen, sind die Absät-
ze 1 bis 3 nicht anzuwenden.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch auf Schäden bei dienstlicher 
Verwendung im Ausland anzuwenden, die im Zusammenhang mit 
einer Verschleppung oder einer Gefangenschaft entstanden sind 
oder darauf beruhen, dass die oder der Geschädigte aus sonstigen 
mit dem Dienst zusammenhängenden Gründen dem Einflussbe-
reich des Dienstherrn entzogen ist.

(6) Für den Schadensausgleich gelten § 31 Absatz 5 und § 31a 
Absatz 4 entsprechend.

§ 44
Nichtgewährung von Unfallfürsorge

(1) Unfallfürsorge wird nicht gewährt, wenn die verletzte Person 
den Dienstunfall vorsätzlich herbeigeführt hat.

(2) Hat die verletzte Person eine die Heilbehandlung betreffende 
Anordnung ohne gesetzlichen oder sonstigen wichtigen Grund 
nicht befolgt und wird dadurch ihre Dienst- oder Erwerbsfähigkeit 
ungünstig beeinflusst, so kann ihr die oberste Dienstbehörde oder 
die von ihr bestimmte Stelle die Unfallfürsorge insoweit versagen. 
Die verletzte Person ist auf diese Folgen schriftlich hinzuweisen.

(3) Hinterbliebenenversorgung nach den Unfallfürsorgevorschrif-
ten wird im Falle des § 22 Absatz 1 nicht gewährt.

§ 45
Meldung und Untersuchungsverfahren

(1) Unfälle, aus denen Unfallfürsorgeansprüche nach diesem Ge-
setz entstehen können, sind innerhalb einer Ausschlussfrist von 
zwei Jahren nach dem Eintritt des Unfalles bei der oder dem 
Dienstvorgesetzten der verletzten Person zu melden. § 32 Satz 2 
bleibt unberührt. Die Frist nach Satz 1 gilt auch dann als gewahrt, 
wenn der Unfall bei der für den Wohnort der oder des Berech-
tigten zuständigen unteren Verwaltungsbehörde gemeldet worden 
ist.



Gesetz- und Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2024374 Nr. 15

(2) Nach Ablauf der Ausschlussfrist wird Unfallfürsorge nur 
gewährt, wenn seit dem Unfall noch nicht zehn Jahre vergan-
gen sind und gleichzeitig glaubhaft gemacht wird, dass mit der 
Möglichkeit einer den Anspruch auf Unfallfürsorge begründen-
den Folge des Unfalles nicht habe gerechnet werden können oder 
dass die oder der Berechtigte durch außerhalb ihres oder seines 
Willens liegende Umstände gehindert worden ist, den Unfall zu 
melden. Die Meldung muss, nachdem mit der Möglichkeit einer 
den Anspruch auf Unfallfürsorge begründenden Folge des Unfal-
les gerechnet werden konnte oder das Hindernis für die Meldung 
weggefallen ist, innerhalb dreier Monate erfolgen. Die Unfallfür-
sorge wird in diesen Fällen vom Tage der Meldung an gewährt; 
zur Vermeidung von Härten kann sie auch von einem früheren 
Zeitpunkt an gewährt werden.

(3) Die oder der Dienstvorgesetzte hat jeden Unfall, der ihr oder 
ihm von Amts wegen oder durch Meldung der Beteiligten bekannt 
wird, sofort zu untersuchen. Die oberste Dienstbehörde oder die 
von ihr bestimmte Stelle entscheidet, ob ein Dienstunfall vorliegt 
und ob die verletzte Person den Unfall vorsätzlich herbeigeführt 
hat. Die Entscheidung ist der verletzten Person oder ihren Hinter-
bliebenen bekannt zu geben.

(4) Unfallfürsorge nach § 30 Absatz 1 Satz 2 wird nur gewährt, 
wenn der Unfall der Beamtin innerhalb der Fristen nach den Ab-
sätzen 1 und 2 gemeldet und als Dienstunfall anerkannt worden 
ist. Der Anspruch auf Unfallfürsorge nach § 30 Absatz 2 Satz 2 ist 
innerhalb von zwei Jahren vom Tag der Geburt an von den Sorge-
berechtigten geltend zu machen. Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, 
dass die Zehn-Jahres-Frist am Tag der Geburt zu laufen beginnt. 
Der Antrag muss, nachdem mit der Möglichkeit einer Schädigung 
durch einen Dienstunfall der Mutter während der Schwanger-
schaft gerechnet werden konnte oder das Hindernis für den An-
trag weggefallen ist, innerhalb von drei Monaten gestellt werden.

§ 45a
Meldung von Dienstunfalldaten an Eurostat

(1) Die meldepflichtigen Daten über Dienstunfälle von Beamtin-
nen und Beamten im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 349/2011 der 
Kommission vom 11. April 2011 zur Durchführung der Verord-
nung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zu Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit 
und über Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz be-
treffend Statistiken über Arbeitsunfälle (ABl. L 97 vom 12. April 
2011, S. 3) werden über die Unfallkasse Mecklenburg-Vorpom-
mern weitergemeldet.

(2) Einzelheiten zum Verfahren und zur Kostenerstattung wer-
den in einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der Unfallkasse 
Mecklenburg-Vorpommern und der für das Beamtenversorgungs-
recht zuständigen obersten Landesbehörde geregelt.

§ 46
Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche

(1) Die verletzte Beamtin oder der verletzte Beamte und ihre oder 
seine Hinterbliebenen haben aus Anlass eines Dienstunfalles ge-
gen den Dienstherrn nur die in den §§ 30 bis 43a geregelten An-
sprüche. Ist die Beamtin oder der Beamte nach dem Dienstunfall 
in den Dienstbereich eines anderen öffentlich-rechtlichen Dienst-
herrn versetzt worden, so richten sich die Ansprüche gegen die-
sen; das Gleiche gilt in den Fällen des gesetzlichen Übertritts oder 
der Übernahme bei der Umbildung von Körperschaften. Satz 2 
gilt in den Fällen, in denen Beamtinnen und Beamte aus dem 

Dienstbereich eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes zu einem Dienstherrn im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes versetzt werden mit der Maß-
gabe, dass die Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung finden.

(2) Weitergehende Ansprüche auf Grund allgemeiner gesetzlicher 
Vorschriften können gegen einen öffentlich-rechtlichen Dienst-
herrn im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder gegen die in 
seinem Dienst stehenden Personen nur dann geltend gemacht 
werden, wenn der Dienstunfall

1. durch eine vorsätzliche unerlaubte Handlung einer solchen 
Person verursacht worden oder

2. bei der Teilnahme am allgemeinen Verkehr eingetreten ist.

Im Fall des Satzes 1 Nummer 2 sind Leistungen, die der Beamtin 
oder dem Beamten und ihren oder seinen Hinterbliebenen nach 
diesem Gesetz gewährt werden, auf die weitergehenden Ansprü-
che anzurechnen; der Dienstherr, der Leistungen nach diesem Ge-
setz gewährt, hat keinen Anspruch auf Ersatz dieser Leistungen 
gegen einen anderen öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Bun-
desgebiet.

(3) Ersatzansprüche gegen andere Personen bleiben unberührt.

(4) Auf laufende und einmalige Geldleistungen, die nach diesem 
Gesetz wegen eines Körper-, Sach- oder Vermögensschadens ge-
währt werden, sind Geldleistungen anzurechnen, die wegen des-
selben Schadens von anderer Seite erbracht werden. Hierzu ge-
hören insbesondere Geldleistungen, die von Drittstaaten oder von 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtungen gewährt 
oder veranlasst werden. Nicht anzurechnen sind Leistungen pri-
vater Schadensversicherungen, die auf Beiträgen der Beamtinnen, 
Beamten oder anderen Angehörigen des öffentlichen Dienstes be-
ruhen; dies gilt nicht in den Fällen des § 32.

Abschnitt VI
Übergangsgeld, Ausgleich

§ 47
Übergangsgeld

(1) Eine Beamtin oder ein Beamter mit Dienstbezügen, die oder der 
nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält als Übergangsgeld 
nach vollendeter einjähriger Beschäftigungszeit das Einfache und 
bei längerer Beschäftigungszeit für jedes weitere volle Jahr ihrer 
Dauer die Hälfte, insgesamt höchstens das Sechsfache der Dienst-
bezüge (§ 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 des Landesbesoldungsgeset-
zes) des letzten Monats. § 5 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Das 
Übergangsgeld wird auch dann gewährt, wenn die Beamtin oder 
der Beamte im Zeitpunkt der Entlassung ohne Dienstbezüge be-
urlaubt war. Maßgebend sind die Dienstbezüge, die die Beamtin 
oder der Beamte im Zeitpunkt der Entlassung erhalten hätte.

(2) Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener haupt-
beruflicher entgeltlicher Tätigkeit im Dienste desselben Dienst-
herrn oder der Verwaltung, deren Aufgaben der Dienstherr über-
nommen hat, sowie im Falle der Versetzung die entsprechende 
Zeit im Dienste des früheren Dienstherrn; die vor einer Beurlau-
bung ohne Dienstbezüge liegende Beschäftigungszeit wird mit 
berücksichtigt. Zeiten mit einer Ermäßigung der regelmäßigen 
Arbeitszeit sind nur zu dem Teil anzurechnen, der dem Verhältnis 
der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht.
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(3) Das Übergangsgeld wird nicht gewährt, wenn

1. die Beamtin oder der Beamte wegen eines Verhaltens im Sin-
ne der § 22 Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 2, § 23 Absatz 1 
Nummer 1, Absatz 2 oder Absatz 3 Nummer 1 des Beamten-
statusgesetzes entlassen wird oder

2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 15 bewilligt wird oder

3. die Beschäftigungszeit als ruhegehaltfähige Dienstzeit ange-
rechnet wird oder

4. die Beamtin oder der Beamte mit der Berufung in ein Rich-
terverhältnis oder mit der Ernennung zur Beamtin oder zum 
Beamten auf Zeit entlassen wird.

(4) Das Übergangsgeld wird in Monatsbeträgen für die der Ent-
lassung folgende Zeit wie die Dienstbezüge gezahlt. Es ist längs-
tens bis zum Ende des Monats zu zahlen, in dem die Beamtin oder 
der Beamte die für ihr oder sein Beamtenverhältnis bestimmte ge-
setzliche Altersgrenze erreicht hat. Beim Tode der Empfängerin 
oder des Empfängers ist der noch nicht ausgezahlte Betrag den 
Hinterbliebenen in einer Summe zu zahlen.

(5) Bezieht die entlassene Beamtin oder der entlassene Beamte 
Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen im Sinne des § 53 Ab-
satz 7, verringert sich das Übergangsgeld um den Betrag dieser 
Einkünfte.

§ 47a
Übergangsgeld für entlassene politische 

Beamtinnen und Beamte

(1) Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der aus einem Amt 
im Sinne des § 30 des Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit 
§ 37 des Landesbeamtengesetzes nicht auf eigenen Antrag ent-
lassen wird, erhält ein Übergangsgeld in Höhe von 71,75 Prozent 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Be-
soldungsgruppe, in der sie oder er sich zur Zeit ihrer oder seiner 
Entlassung befunden hat. § 9 des Landesbesoldungsgesetzes gilt 
entsprechend.

(2) Das Übergangsgeld wird für die Dauer der Zeit, die die Beam-
tin oder der Beamte das Amt, aus dem sie oder er entlassen wor-
den ist, innehatte, mindestens für die Dauer von sechs Monaten, 
längstens für die Dauer von drei Jahren, gewährt.

(3) § 47 Absatz 3 Nummer 1 bis 4 und Absatz 4 gilt entsprechend.

(4) Bezieht die entlassene Beamtin oder der entlassene Beamte 
Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen im Sinne des § 53 Ab-
satz 7, so verringern sich die in entsprechender Anwendung des 
§ 9 des Landesbesoldungsgesetzes fortgezahlten Bezüge und das 
Übergangsgeld um den Betrag dieser Einkünfte; § 63 Nummer 10 
findet keine Anwendung.

§ 48
Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen

(1) Beamtinnen und Beamte, die vor Vollendung des 67. Lebens-
jahres wegen Erreichens der für sie nach den §§ 107 bis 115 des 
Landesbeamtengesetzes geltenden Regelaltersgrenze in den Ru-
hestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich 
in Höhe des Fünffachen der Dienstbezüge (§ 2 Absatz 1 Num-

mer 1, 3 und 4 des Landesbesoldungsgesetzes) des letzten Mo-
nats, jedoch nicht über 4 091 Euro. Dieser Betrag verringert sich 
für Beamtinnen und Beamte, die

1. nach § 108 Absatz 1 Nummer 1 des Landesbeamtengesetzes 
in den Ruhestand eintreten, um jeweils ein Fünftel

2. nach § 108 Absatz 1 Nummer 2 des Landesbeamtengesetzes 
in den Ruhestand eintreten um jeweils ein Drittel

für jedes Jahr, das über die jeweils geltende Regelaltersgrenze für 
Beamtinnen und Beamte nach den §§ 107 bis 115 des Landes-
beamtengesetzes hinaus abgeleistet wird. § 5 Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. Der Ausgleich ist bei Eintritt in den Ruhestand in 
einer Summe zu zahlen. Der Ausgleich wird nicht neben einer 
einmaligen (Unfall-)Entschädigung im Sinne des § 43 gewährt.

(2) Schwebt zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand gegen 
die Beamtin oder den Beamten ein Verfahren auf Rücknahme der 
Ernennung oder ein Verfahren, das nach § 24 des Beamtenstatus-
gesetzes zum Verlust der Beamtenrechte führen könnte, oder ist 
gegen die Beamtin oder den Beamten Disziplinarklage erhoben 
worden, darf der Ausgleich erst nach dem rechtskräftigen Ab-
schluss des Verfahrens und nur gewährt werden, wenn kein Ver-
lust der Versorgungsbezüge eingetreten ist. Die disziplinarrecht-
lichen Vorschriften bleiben unberührt.

(3) Der Ausgleich wird im Falle der Bewilligung von Urlaub bis 
zum Eintritt in den Ruhestand nach § 66 Absatz 1 Nummer 2 des 
Landesbeamtengesetzes nicht gewährt.

Abschnitt VII
Gemeinsame Vorschriften

§ 49
Zahlung der Versorgungsbezüge und Versorgungsauskunft

(1) Die oberste Dienstbehörde setzt die Versorgungsbezüge fest, 
bestimmt die Zahlungsempfängerin oder den Zahlungsempfänger 
und entscheidet über die Berücksichtigung von Zeiten als ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit sowie über die Bewilligung von Versor-
gungsbezügen aufgrund von Kannvorschriften. Sie kann diese 
Befugnisse im Einvernehmen mit der für das Beamtenversor-
gungsrecht zuständigen obersten Landesbehörde auf andere Stel-
len übertragen.

(2) Entscheidungen über die Bewilligung von Versorgungsbezü-
gen aufgrund von Kannvorschriften dürfen erst beim Eintritt des 
Versorgungsfalles getroffen werden; vorherige Zusicherungen 
sind unwirksam. Ob Zeiten aufgrund der §§ 10 bis 12 als ruhege-
haltfähige Dienstzeit zu berücksichtigen sind, soll in der Regel bei 
der Berufung in das Beamtenverhältnis entschieden werden; diese 
Entscheidungen stehen unter dem Vorbehalt eines Gleichbleibens 
der Rechtslage, die ihnen zu Grunde liegt.

(3) Entscheidungen in versorgungsrechtlichen Angelegenheiten, 
die eine grundsätzliche, über den Einzelfall hinausgehende Be-
deutung haben, sind von der für das Versorgungsrecht zuständi-
gen obersten Landesbehörde zu treffen; Absatz 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend.

(4) Die Versorgungsbezüge sind, soweit nichts anderes bestimmt 
ist, für die gleichen Zeiträume und im gleichen Zeitpunkt zu zah-
len wie die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten.
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(5) Werden Versorgungsbezüge nach dem Tag der Fälligkeit ge-
zahlt, so besteht kein Anspruch auf Verzugszinsen.

(6) Hat eine versorgungsberechtigte Person ihren Wohnsitz oder 
dauernden Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land, so kann die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimm-
te Stelle die Zahlung der Versorgungsbezüge von der Bestellung 
einer empfangsbevollmächtigten Person in der Bundesrepublik 
Deutschland abhängig machen.

(7) Für die Zahlung der Versorgungsbezüge hat die Empfänge-
rin oder der Empfänger auf Verlangen der zuständigen Behörde 
ein Konto anzugeben oder einzurichten, auf das die Überweisung 
erfolgen kann. Die Übermittlungskosten mit Ausnahme der Kos-
ten für die Gutschrift auf dem Konto der Empfängerin oder des 
Empfängers trägt die die Versorgungsbezüge zahlende Stelle; bei 
einer Überweisung der Versorgungsbezüge auf ein außerhalb des 
einheitlichen Euro- Zahlungsverkehrsraumes Single Euro Pay-
ment Area (SEPA) geführtes Konto trägt die Versorgungsemp-
fängerin oder der Versorgungsempfänger die Kosten und die Ge-
fahr der Übermittlung der Versorgungsbezüge sowie die Kosten 
einer Meldung nach § 67 der Außenwirtschaftsverordnung in der 
jeweils geltenden Fassung. Die Kontoeinrichtungs-, Kontofüh-
rungs- oder Buchungsgebühren trägt die Empfängerin oder der 
Empfänger. Eine Auszahlung auf andere Weise kann nur zuge-
standen werden, wenn der Empfängerin oder dem Empfänger die 
Einrichtung oder Benutzung eines Kontos aus wichtigem Grund 
nicht zugemutet werden kann.

(8) Bei der Berechnung von Versorgungsbezügen sind die sich 
ergebenden Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzurunden und ab 
0,5 aufzurunden. Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei 
Dezimalstellen durchgeführt. Jeder Versorgungsbestandteil ist 
einzeln zu runden. Abweichend von den Sätzen 1 und 2 sind bei 
der Berechnung von Leistungen nach den §§ 50a bis 50d die Re-
gelungen des § 121 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch anzu-
wenden.

(9) Beträge von weniger als fünf Euro sind nur auf Verlangen der 
empfangsberechtigten Person auszuzahlen.

(10) Die für die Festsetzung der Versorgungsbezüge zuständige 
Behörde hat der Beamtin oder dem Beamten bei berechtigtem 
Interesse auf schriftlichen Antrag eine Auskunft zum Anspruch 
auf Versorgung nach der Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt 
der Antragstellung zu erteilen. Von einem berechtigten Interesse 
ist insbesondere auszugehen, wenn die Beamtin oder der Beamte 
das 55. Lebensjahr vollendet hat oder die Versetzung in den Ru-
hestand wegen Dienstunfähigkeit bevorsteht. Die Auskunft steht 
unter dem Vorbehalt der Sach- und Rechtslage bei Erreichen des 
Ruhestandes sowie der Richtigkeit und Vollständigkeit der zu-
grundeliegenden Daten.

§ 50
Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag, jährliche 

Sonderzahlung

(1) Auf den Familienzuschlag (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2) 
finden die für die Beamtinnen und Beamten geltenden Vorschrif-
ten des Besoldungsrechts Anwendung. Der Unterschiedsbetrag 
zwischen der Stufe 1 und der nach dem Besoldungsrecht in Be-
tracht kommenden Stufe des Familienzuschlags wird neben dem 
Ruhegehalt gezahlt. Er wird unter Berücksichtigung der nach den 
Verhältnissen der Beamtin, des Beamten, der Ruhestandsbeam-
tin oder des Ruhestandsbeamten für die Stufen des Familienzu-

schlags in Betracht kommenden Kinder neben dem Witwen- oder 
Witwergeld gezahlt, soweit die Witwe oder der Witwer Anspruch 
auf Kindergeld für diese Kinder hat oder ohne Berücksichtigung 
der §§ 64, 65 des Einkommensteuergesetzes oder der §§ 3, 4 des 
Bundeskindergeldgesetzes haben würde; soweit hiernach ein An-
spruch auf den Unterschiedsbetrag nicht besteht, wird er neben 
dem Waisengeld gezahlt, wenn die Waise bei den Stufen des Fa-
milienzuschlags zu berücksichtigen ist oder zu berücksichtigen 
wäre, wenn die Beamtin, der Beamte, die Ruhestandsbeamtin 
oder der Ruhestandsbeamte noch lebte. Sind mehrere Anspruchs-
berechtigte vorhanden, wird der Unterschiedsbetrag auf die An-
spruchsberechtigten nach der Zahl der auf sie entfallenden Kinder 
zu gleichen Teilen aufgeteilt. § 43a des Landesbesoldungsgeset-
zes gilt entsprechend.

(2) Soweit Anspruch auf einen Unterschiedsbetrag nach Ab-
satz 1 Satz 2 für dritte oder weitere Kinder besteht, wird neben 
dem Ruhegehalt der Zuschlag gewährt, der sich nach Anwendung 
des § 73 Absatz 1 des Landesbesoldungsgesetzes für eine Besol-
dungsempfängerin oder einen Besoldungsempfänger in der Be-
soldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, ergibt.

(3) Neben dem Waisengeld wird ein Ausgleichsbetrag gezahlt, der 
dem Betrag für das erste Kind nach § 66 Absatz 1 des Einkom-
mensteuergesetzes entspricht, wenn in der Person der Waise die 
Voraussetzungen des § 32 Absatz 1 bis 5 des Einkommensteuer-
gesetzes erfüllt sind, Ausschlussgründe nach § 65 des Einkom-
mensteuergesetzes nicht vorliegen, keine Person vorhanden ist, 
die nach § 62 des Einkommensteuergesetzes oder nach § 1 des 
Bundeskindergeldgesetzes anspruchsberechtigt ist, und die Waise 
keinen Anspruch auf Kindergeld nach § 1 Absatz 2 des Bundes-
kindergeldgesetzes hat. Der Ausgleichsbetrag gilt für die Anwen-
dung der §§ 53 und 54 nicht als Versorgungsbezug. Im Falle des 
§ 54 wird er nur zu den neuen Versorgungsbezügen gezahlt.

(4) Soweit durch Gesetz eine jährliche Sonderzahlung an Versor-
gungsberechtigte gewährt wird, darf diese im Kalenderjahr den mo-
natlichen Versorgungsbezug nicht überschreiten. Das Gesetz hat die 
Zahlungsweise zu bestimmen. Es kann festlegen, dass die Sonder-
zahlung an der allgemeinen Anpassung nach § 70 teilnimmt. Dane-
ben kann für jedes Kind einer oder eines Versorgungsberechtigten ein 
Sonderbetrag bis zur Höhe von 25,56 Euro gewährt werden.

(5) Bei der Anwendung von Ruhens- und Anrechnungsvorschrif-
ten ist die jährliche Sonderzahlung nach Absatz 4 und eine ent-
sprechende Leistung, die die oder der Versorgungsberechtigte aus 
einer Erwerbstätigkeit oder zu ihren oder seinen früheren Ver-
sorgungsbezügen erhält, entsprechend der gesetzlich bestimmten 
Zahlungsweise zu berücksichtigen. Die bei der Anwendung von 
Ruhensvorschriften maßgebenden Höchstgrenzen erhöhen sich 
um den Bemessungssatz der jährlichen Sonderzahlung und den 
Sonderbetrag nach Absatz 4 Satz 4.

§ 50a
Kindererziehungszuschlag

(1) Hat eine Beamtin oder ein Beamter ein nach dem 31. De-
zember 1991 geborenes Kind erzogen, erhöht sich ihr oder sein 
Ruhegehalt für jeden Monat einer ihr oder ihm zuzuordnenden 
Kindererziehungszeit um einen Kindererziehungszuschlag nach 
Maßgabe dieses Gesetzes. Dies gilt nicht, wenn die Beamtin oder 
der Beamte wegen der Erziehung des Kindes in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versicherungspflichtig (§ 3 Satz 1 Nummer 1 
Sechstes Buch Sozialgesetzbuch) war und die allgemeine Warte-
zeit für eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt ist.
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(2) Die Kindererziehungszeit beginnt nach Ablauf des Monats 
der Geburt und endet nach 36 Kalendermonaten, spätestens je-
doch mit dem Ablauf des Monats, in dem die Erziehung endet. 
Wird während dieses Zeitraums vom erziehenden Elternteil ein 
weiteres Kind erzogen, für das ihm eine Kindererziehungszeit zu-
zuordnen ist, wird die Kindererziehungszeit für dieses und jedes 
weitere Kind um die Anzahl der Kalendermonate der gleichzeiti-
gen Erziehung verlängert.

(3) Für die Zuordnung der Kindererziehungszeit zu einem Eltern-
teil (§ 56 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 3 Nummer 2 
und 3 Erstes Buch Sozialgesetzbuch) gilt § 56 Absatz 2 des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend.

(4) Die Höhe des Kindererziehungszuschlags entspricht für jeden 
Monat der Kindererziehungszeit dem in § 70 Absatz 2 Satz 1 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bestimmten Bruchteil des ak-
tuellen Rentenwerts.

(5) Der um den Kindererziehungszuschlag erhöhte Betrag, der 
sich unter Berücksichtigung der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
und der auf die Kindererziehungszeit entfallenden ruhegehaltfä-
higen Dienstzeit als Ruhegehalt ergeben würde, darf die Höchst-
grenze nicht übersteigen. Als Höchstgrenze gilt der Betrag, der 
sich unter Berücksichtigung des aktuellen Rentenwerts nach dem 
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch und des auf die Jahre der Kin-
dererziehungszeit entfallenden Höchstwerts an Entgeltpunkten in 
der Rentenversicherung nach Anlage 2b zum Sechsten Buch So-
zialgesetzbuch als Rente ergeben würde.

(6) Das um den Kindererziehungszuschlag erhöhte Ruhegehalt 
darf nicht höher sein als das Ruhegehalt, das sich unter Berück-
sichtigung des Höchstruhegehaltssatzes und der ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus 
der sich das Ruhegehalt berechnet, ergeben würde.

(7) Für die Anwendung des § 14 Absatz 3 sowie von Ruhens-, 
Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften gilt der Kindererzie-
hungszuschlag als Teil des Ruhegehalts.

(8) Hat eine Beamtin oder ein Beamter vor der Berufung in ein 
Beamtenverhältnis ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes Kind 
erzogen, gelten die Absätze 1 bis 7 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die Kindererziehungszeit zwölf Kalendermonate nach 
Ablauf des Monats der Geburt endet. Die §§ 249 und 249a des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gelten entsprechend.

§ 50b
Kindererziehungsergänzungszuschlag

(1) Das Ruhegehalt erhöht sich um einen Kindererziehungsergän-
zungszuschlag, wenn

1. nach dem 31. Dezember 1991 liegende Zeiten der Erziehung 
eines Kindes bis zur Vollendung des zehnten Lebensjahres 
oder Zeiten der nichterwerbsmäßigen Pflege eines pflegebe-
dürftigen Kindes (§ 3 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch) bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres

a) mit entsprechenden Zeiten für ein anderes Kind zusam-
mentreffen oder

b) mit Zeiten im Beamtenverhältnis, die als ruhegehaltfähig 
berücksichtigt werden, oder Zeiten nach § 50d Absatz 1 
Satz 1 zusammentreffen,

2. für diese Zeiten kein Anspruch nach § 70 Absatz 3a Satz 2 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch besteht und

3. der Beamtin oder dem Beamten die Zeiten nach § 50a Ab-
satz 3 zuzuordnen sind.

Der Kindererziehungsergänzungszuschlag wird nicht für Zeiten 
gewährt, für die ein Kindererziehungszuschlag zusteht.

(2) Die Höhe des Kindererziehungsergänzungszuschlags ent-
spricht für jeden angefangenen Monat, in dem die Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 erfüllt waren,

1. im Fall von Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a dem in § 70 Ab-
satz 3a Satz 2 Buchstabe b des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch bestimmten Bruchteil des aktuellen Rentenwerts,

2. im Fall von Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b einem Bruchteil 
in Höhe von 0,0208 des aktuellen Rentenwerts.

(3) § 50a Absatz 5 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass in 
Satz 1 neben dem Kindererziehungszuschlag der Kindererzie-
hungsergänzungszuschlag und eine Leistung nach § 50d Absatz 1 
sowie bei der Ermittlung der Höchstgrenze an die Stelle des in 
Satz 2 genannten Höchstwerts an Entgeltpunkten für jeden Monat 
der Zeiten nach den §§ 50a und 50b der in § 70 Absatz 2 Satz 1 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bestimmte Bruchteil des 
aktuellen Rentenwerts tritt. § 50a Absatz 6 und 7 gilt entspre-
chend.

§ 50c
Kinderzuschlag zum Witwen- und Witwergeld

(1) Das Witwen- oder Witwergeld nach § 20 Absatz 1 erhöht sich 
für jeden Monat einer nach § 50a Absatz 3 zuzuordnenden Kin-
dererziehungszeit bis zum Ablauf des Monats, in dem das Kind 
das dritte Lebensjahr vollendet hat, um einen Kinderzuschlag. 
Der Zuschlag ist Bestandteil der Versorgung. Satz 1 gilt nicht bei 
Bezügen nach § 20 Absatz 1 in Verbindung mit § 14 Absatz 4.

(2) War die Kindererziehungszeit der oder dem vor Vollendung 
des dritten Lebensjahres des Kindes Verstorbenen zugeordnet, er-
halten Witwen und Witwer den Kinderzuschlag anteilig mindes-
tens für die Zeit, die bis zum Ablauf des Monats, in dem das Kind 
das dritte Lebensjahr vollendet hat, fehlt. Stirbt eine Beamtin oder 
ein Beamter vor der Geburt des Kindes, sind der Berechnung des 
Kinderzuschlags 36 Kalendermonate zu Grunde zu legen, wenn 
das Kind innerhalb von 300 Tagen nach dem Tod geboren wird. 
Ist das Kind später geboren, wird der Zuschlag erst nach Ablauf 
des in § 50a Absatz 2 Satz 1 genannten Zeitraums gewährt. Ver-
stirbt das Kind vor Vollendung des dritten Lebensjahres, ist der 
Kinderzuschlag anteilig zu gewähren.

(3) Die Höhe des Kinderzuschlags entspricht für jeden Monat der 
Kindererziehungszeit, in dem die Voraussetzungen des Absatzes 1 
erfüllt waren, 55 Prozent des in § 78a Absatz 1 Satz 3 des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch bestimmten Bruchteils des aktuellen 
Rentenwerts.

(4) § 50a Absatz 7 und § 69e Absatz 5 Satz 2 gelten entsprechend.

§ 50d
Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag

(1) War eine Beamtin oder ein Beamter nach § 3 Satz 1 Nummer 1a 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch versicherungspflichtig, weil 
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sie oder er einen Pflegebedürftigen nicht erwerbsmäßig gepflegt 
hat, erhält sie oder er für die Zeit der Pflege einen Pflegezuschlag 
zum Ruhegehalt. Dies gilt nicht, wenn die allgemeine Wartezeit in 
der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt ist.

(2) Hat eine Beamtin oder ein Beamter ein ihr oder ihm nach 
§ 50a Absatz 3 zuzuordnendes pflegebedürftiges Kind nicht er-
werbsmäßig gepflegt (§ 3 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch), er-
hält sie oder er neben dem Pflegezuschlag einen Kinderpflege-
ergänzungszuschlag. Dieser wird längstens für die Zeit bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres des pflegebedürftigen Kindes 
und nicht neben einem Kindererziehungsergänzungszuschlag 
oder einer Leistung nach § 70 Absatz 3a des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch gewährt.

(3) Die Höhe des Pflegezuschlags ergibt sich aus der Vervielfälti-
gung der nach § 166 Absatz 2 in Verbindung mit § 70 Absatz 1 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch für die Zeit der Pflege nach Ab-
satz 1 ermittelten Entgeltpunkte mit dem aktuellen Rentenwert. Die 
Höhe des Kinderpflegeergänzungszuschlags ergibt sich aus dem in 
§ 70 Absatz 3a Satz 2 Buchstabe a und Satz 3 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch bestimmten Bruchteil des aktuellen Rentenwerts.

(4) § 50a Absatz 5 bis 7 gilt entsprechend. § 50a Absatz 5 gilt 
bei der Anwendung des Absatzes 2 mit der Maßgabe, dass bei 
der Ermittlung der Höchstgrenze an die Stelle des in Satz 2 ge-
nannten Höchstwerts an Entgeltpunkten für jeden Monat berück-
sichtigungsfähiger Kinderpflegezeit der in § 70 Absatz 2 Satz 1 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bestimmte Bruchteil des 
aktuellen Rentenwerts tritt.

§ 50e
Vorübergehende Gewährung von Zuschlägen

(1) Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, die 
vor Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 35 Absatz 1 und 2 
des Landesbeamtengesetzes in den Ruhestand treten oder in die-
sen versetzt werden, erhalten vorübergehend Leistungen entspre-
chend den §§ 50a, 50b und 50d, wenn

1. bis zum Beginn des Ruhestandes die allgemeine Wartezeit für 
eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt ist,

2. a) sie wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 26 Absatz 1 
des Beamtenstatusgesetzes in den Ruhestand versetzt wor-
den sind oder

b) sie wegen Erreichens der für Beamtinnen und Beamte 
nach den §§ 107 bis 115 des Landesbeamtengesetzes gel-
tenden Regelaltersgrenze in den Ruhestand getreten sind,

3. entsprechende Leistungen nach dem Sechsten Buch Sozial-
gesetzbuch dem Grunde nach zustehen, jedoch vor dem Er-
reichen der maßgebenden Altersgrenze noch nicht gewährt 
werden,

4. sie einen Ruhegehaltssatz von 66,97 Prozent noch nicht er-
reicht haben,

5. keine Einkünfte im Sinne des § 53 Absatz 7 bezogen werden; 
die Einkünfte bleiben außer Betracht, soweit sie durchschnitt-
lich im Monat 525 Euro nicht überschreiten.

Durch die Leistung nach Satz 1 darf der Betrag nicht überschrit-
ten werden, der sich bei Berechnung des Ruhegehalts mit einem 
Ruhegehaltssatz von 66,97 Prozent ergibt.

(2) Die Leistung entfällt spätestens mit Ablauf des Monats, in dem 
die Versorgungsempfängerin oder der Versorgungsempfänger die 
Regelaltersgrenze nach § 35 Absatz 1 und 2 des Landesbeamten-
gesetzes erreicht. Sie endet vorher, wenn die Versorgungsempfän-
gerin oder der Versorgungsempfänger

1. eine Versichertenrente der gesetzlichen Rentenversicherung 
bezieht, mit Ablauf des Tages vor dem Beginn der Rente, oder

2. ein Erwerbseinkommen über durchschnittlich im Monat 
525 Euro hinaus bezieht, mit Ablauf des Tages vor Beginn 
der Erwerbstätigkeit.

(3) Die Leistung wird auf Antrag gewährt. Anträge, die innerhalb 
von drei Monaten nach Eintritt der Beamtin oder des Beamten 
in den Ruhestand gestellt werden, gelten als zum Zeitpunkt des 
Ruhestandseintritts gestellt. Wird der Antrag zu einem späteren 
Zeitpunkt gestellt, so wird die Leistung vom Beginn des Antrags-
monats an gewährt.

§ 51
Abtretung, Verpfändung, Aufrechnungs- und 

Zurückbehaltungsrecht

(1) Ansprüche auf Versorgungsbezüge können, wenn gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, nur insoweit abgetreten oder verpfän-
det werden, als sie der Pfändung unterliegen.

(2) Gegenüber Ansprüchen auf Versorgungsbezüge kann der 
Dienstherr ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur in 
Höhe des pfändbaren Teils der Versorgungsbezüge geltend ma-
chen. Dies gilt nicht, soweit gegen die Versorgungsberechtigte 
oder den Versorgungsberechtigten ein Anspruch auf Schaden-
ersatz wegen vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht.

(3) Ansprüche auf Sterbegeld (§ 18), auf Erstattung der Kosten 
des Heilverfahrens (§ 33) und der Pflege (§ 34), auf Unfallaus-
gleich (§ 35) sowie auf eine einmalige Unfallentschädigung 
(§ 43) und auf Schadensausgleich in besonderen Fällen (§ 43a) 
können weder gepfändet noch abgetreten noch verpfändet wer-
den. Forderungen des Dienstherrn gegen die Verstorbene oder den 
Verstorbenen aus Vorschuss- oder Darlehensgewährungen sowie 
aus Überzahlungen von Dienst- oder Versorgungsbezügen können 
auf das Sterbegeld angerechnet werden.

§ 52
Rückforderung von Bezügen, Verjährung von 

Ansprüchen und Geltendmachung

(1) Wird eine Versorgungsberechtigte oder ein Versorgungsbe-
rechtigter durch eine gesetzliche Änderung seiner Versorgungs-
bezüge mit rückwirkender Kraft schlechter gestellt, so sind die 
Unterschiedsbeträge nicht zu erstatten.

(2) Im Übrigen regelt sich die Rückforderung zu viel gezahl-
ter Versorgungsbezüge nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Be-
reicherung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Der 
Kenntnis des Mangels des rechtlichen Grundes der Zahlung steht 
es gleich, wenn der Mangel so offensichtlich war, dass die Emp-
fängerin oder der Empfänger ihn hätte erkennen müssen. Von der 
Rückforderung kann aus Billigkeitsgründen mit Zustimmung der 
obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle ganz 
oder teilweise abgesehen werden. Der Dienstherr ist berechtigt, 
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die Rückforderung zu viel gezahlter Versorgungsbezüge durch 
Verwaltungsakt geltend zu machen.

(3) Die Rückforderung von Beträgen von weniger als fünf Euro 
unterbleibt. Treffen mehrere Einzelbeträge zusammen, gilt die 
Grenze für die Gesamtrückforderung.

(4) Geldleistungen, die für die Zeit nach dem Tode der oder des 
Versorgungsberechtigten auf ein Konto bei einem Geldinstitut 
überwiesen wurden, gelten als unter dem Vorbehalt der Rückfor-
derung erbracht. Das Geldinstitut hat sie der überweisenden Stel-
le zurückzuüberweisen, wenn diese sie als zu Unrecht erbracht 
zurückfordert. Eine Verpflichtung zur Rücküberweisung besteht 
nicht, soweit über den entsprechenden Betrag bei Eingang der 
Rückforderung bereits anderweitig verfügt wurde, es sei denn, 
dass die Rücküberweisung aus einem Guthaben erfolgen kann. 
Das Geldinstitut darf den überwiesenen Betrag nicht zur Befriedi-
gung eigener Forderungen verwenden.

(5) Soweit Geldleistungen für die Zeit nach dem Tode der oder des 
Versorgungsberechtigten zu Unrecht erbracht worden sind, haben 
die Personen, die die Geldleistungen in Empfang genommen oder 
über den entsprechenden Betrag verfügt haben, diesen Betrag der 
überweisenden Stelle zu erstatten, sofern er nicht nach Absatz 4 
von dem Geldinstitut zurücküberwiesen wird. Ein Geldinstitut, das 
eine Rücküberweisung mit dem Hinweis abgelehnt hat, dass über 
den entsprechenden Betrag bereits anderweitig verfügt wurde, hat 
der überweisenden Stelle auf Verlangen Namen und Anschrift der 
Personen, die über den Betrag verfügt haben, und etwaiger neuer 
Kontoinhaberinnen und Kontoinhaber zu benennen. Ein Anspruch 
gegen die Erbinnen und Erben bleibt unberührt.

(6) Für die Verjährung und Geltendmachung von Ansprüchen gel-
ten die §§ 16 und 91 des Landesbesoldungsgesetzes entsprechend.

§ 53
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 

Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen

(1) Bezieht eine Versorgungsberechtigte oder ein Versorgungs-
berechtigter Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen (Absatz 7), 
erhält sie oder er daneben ihre oder seine Versorgungsbezüge nur 
bis zum Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten Höchstgrenze. 
Satz 1 ist nicht auf Empfängerinnen und Empfänger von Waisen-
geld anzuwenden.

(2) Als Höchstgrenze gelten

1. für Ruhestandsbeamtinnen, Ruhestandsbeamte, Witwen und 
Witwer die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe 
der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berech-
net, mindestens ein Betrag in Höhe des Eineinhalbfachen der 
jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der 
Besoldungsgruppe A 4, zuzüglich des jeweils zustehenden 
Unterschiedsbetrages nach § 50 Absatz 1,

2. (weggefallen)

3. für Ruhestandsbeamtinnen oder Ruhestandsbeamte, die we-
gen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienstunfall be-
ruht, oder nach § 36 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
(Antragsaltersgrenze bei Schwerbehinderung im Sinne des 
§ 2 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) in den 
Ruhestand versetzt wurden, bis zum Ablauf des Monats, in 

dem die Regelaltersgrenze nach § 35 Absatz 1 und 2 des Lan-
desbeamtengesetzes erreicht wird, 71,75 Prozent der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungs-
gruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, mindestens 
ein Betrag in Höhe von 71,75 Prozent des Eineinhalbfachen 
der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe 
der Besoldungsgruppe A 4, zuzüglich des jeweils zustehenden 
Unterschiedsbetrages nach § 50 Absatz 1 sowie 525 Euro.

(3) Die Höchstgrenze nach Absatz 2 ist für den jeweiligen Aus-
zahlungsmonat um den nach den Vorschriften des Sonderzah-
lungsgesetzes zu zahlenden Betrag zu erhöhen. Entsprechende 
Leistungen, die die oder der Versorgungsberechtigte aus einer 
Erwerbstätigkeit erhält, sind im jeweiligen Auszahlungsmonat zu 
berücksichtigen.

(4) (weggefallen)

(5) Der oder dem Versorgungsberechtigten ist mindestens ein 
Betrag in Höhe von 20 Prozent ihres oder seines jeweiligen Ver-
sorgungsbezuges (§ 2) zu belassen. Satz 1 gilt nicht beim Bezug 
von Verwendungseinkommen, das mindestens aus derselben Be-
soldungsgruppe oder einer vergleichbaren Vergütungsgruppe 
berechnet wird, aus der sich auch die ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge bestimmen. Für sonstiges in der Höhe vergleichbares Ver-
wendungseinkommen gelten Satz 2 und Absatz 7 Satz 5 entspre-
chend.

(6) Bei der Ruhensberechnung für eine frühere Beamtin, einen 
früheren Beamten, eine frühere Ruhestandsbeamtin oder einen 
früheren Ruhestandsbeamten, die oder der Anspruch auf Versor-
gung nach § 38 hat, ist mindestens ein Betrag als Versorgung zu 
belassen, der unter Berücksichtigung seiner Minderung der Er-
werbsfähigkeit infolge des Dienstunfalles dem Unfallausgleich 
entspricht.

(7) Erwerbseinkommen sind Einkünfte aus nichtselbstständiger 
Arbeit einschließlich Abfindungen, aus selbstständiger Arbeit so-
wie aus Gewerbebetrieb und aus Land- und Forstwirtschaft. Nicht 
als Erwerbseinkommen gelten Aufwandsentschädigungen, ein 
Unfallausgleich (§ 35) sowie Einkünfte aus Tätigkeiten, die nach 
Art und Umfang Nebentätigkeiten im Sinne des § 73 Absatz 2 
des Landesbeamtengesetzes entsprechen. Erwerbsersatzeinkom-
men sind Leistungen, die aufgrund oder in entsprechender An-
wendung öffentlich-rechtlicher Vorschriften kurzfristig erbracht 
werden, um Erwerbseinkommen zu ersetzen (§ 18a Absatz 3 
Satz 1 Nummer 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch). Die Be-
rücksichtigung des Erwerbs- und des Erwerbsersatzeinkommens 
erfolgt monatsbezogen. Wird Einkommen nicht in Monatsbeträ-
gen erzielt, ist das Einkommen des Kalenderjahres, geteilt durch 
zwölf Kalendermonate, anzusetzen.

(8) Nach Ablauf des Monats, in dem die oder der Versorgungs-
berechtigte die Regelaltersgrenze nach § 35 Absatz 1 und 2 des 
Landesbeamtengesetzes erreicht, gelten die Absätze 1 bis 7 nur 
für Erwerbseinkommen aus einer Verwendung im öffentlichen 
Dienst (Verwendungseinkommen). Dies ist jede Beschäftigung 
im Dienst von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des deut-
schen öffentlichen Rechts oder ihrer Verbände; ausgenommen 
ist die Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaften oder ihren Verbänden. Der Verwendung im öffentlichen 
Dienst steht gleich die Verwendung im öffentlichen Dienst einer 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine 
Körperschaft oder ein Verband im Sinne des Satzes 2 durch Zah-
lung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise betei-
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ligt ist. Ob die Voraussetzungen zutreffen, entscheidet auf Antrag 
der zuständigen Stelle oder der oder des Versorgungsberechtigten 
die für das Versorgungsrecht zuständige oberste Landesbehörde 
oder die von ihr bestimmte Stelle.

(9) Bezieht eine Wahlbeamtin auf Zeit oder ein Wahlbeamter auf 
Zeit im Ruhestand neben ihren oder seinen Versorgungsbezügen 
Verwendungseinkommen nach Absatz 8, findet anstelle der Ab-
sätze 1 bis 8 § 53 in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden 
Fassung Anwendung. Satz 1 gilt entsprechend für Hinterbliebene.

(10) Bezieht eine Beamtin oder ein Beamter im einstweiligen Ru-
hestand Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen nach Absatz 7, 
das nicht Verwendungseinkommen nach Absatz 8 ist, ruhen die 
Versorgungsbezüge um 50 Prozent des Betrages, um den sie und 
das Einkommen die Höchstgrenze übersteigen.

§ 53a
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 

Altersgeld und Hinterbliebenenaltersgeld

Bezieht eine Versorgungsempfängerin oder ein Versorgungs-
empfänger Altersgeld oder Hinterbliebenenaltersgeld nach dem 
Landesaltersgeldgesetz oder eine vergleichbare Alterssicherungs-
leistung, ruhen ihre oder seine Versorgungsbezüge nach Anwen-
dung des § 55 in Höhe des jeweiligen Betrages des Altersgeldes 
oder Hinterbliebenenaltersgeldes. Satz 1 gilt auch beim Bezug 
einer Mindestversorgung nach § 14 Absatz 4. Beim Zusammen-
treffen von Ruhegehalt mit Witwen- oder Witweraltersgeld nach 
dem Landesaltersgeldgesetz wird mindestens ein Betrag in Höhe 
des Ruhegehalts zuzüglich 20 Prozent des Witwen- oder Witwer-
altersgeldes gezahlt. Beim Zusammentreffen von Witwen- oder 
Witwergeld mit Altersgeld nach dem Landesaltersgeldgesetz wird 
mindestens ein Betrag in Höhe des Altersgeldes zuzüglich 20 Pro-
zent des Witwen- oder Witwergeldes gezahlt.

§ 54
Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge

(1) Erhalten aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst (§ 53 
Absatz 8) an neuen Versorgungsbezügen

1. eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbeamter Ruhe-
gehalt oder eine ähnliche Versorgung,

2. eine Witwe, ein Witwer oder eine Waise aus der Verwendung 
der verstorbenen Beamtin oder Ruhestandsbeamtin oder des 
verstorbenen Beamten oder Ruhestandsbeamten Witwen- 
oder Witwergeld, Waisengeld oder eine ähnliche Versorgung,

3. eine Witwe oder ein Witwer Ruhegehalt oder eine ähnliche 
Versorgung,

so sind neben den neuen Versorgungsbezügen die früheren Ver-
sorgungsbezüge nur bis zum Erreichen der in Absatz 2 bezeich-
neten Höchstgrenze zu zahlen. Dabei darf die Gesamtversorgung 
nicht hinter der früheren Versorgung zurückbleiben.

(2) Als Höchstgrenze gelten

1. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte (Absatz 1 
Nummer 1) das Ruhegehalt, das sich unter Zugrundelegung 
der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit und der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungs-

gruppe, aus der sich das frühere Ruhegehalt berechnet, ergibt, 
zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Absatz 1,

2. für Witwen, Witwer und Waisen (Absatz 1 Nummer 2) das 
Witwen-, Witwer- oder Waisengeld, das sich aus dem Ruhe-
gehalt nach Nummer 1 ergibt, zuzüglich des Unterschiedsbe-
trages nach § 50 Absatz 1,

3. für Witwen und Witwer (Absatz 1 Nummer 3) 71,75 Prozent, 
in den Fällen des § 36 75 Prozent, in den Fällen des § 37 
80 Prozent, der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End-
stufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das dem Witwen- 
oder Witwergeld zu Grunde liegende Ruhegehalt bemisst, zu-
züglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Absatz 1.

Ist bei einem an der Ruhensregelung nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 
beteiligten Versorgungsbezug das Ruhegehalt nach § 14 Absatz 3 
gemindert, ist das für die Höchstgrenze maßgebende Ruhegehalt 
in sinngemäßer Anwendung dieser Vorschrift festzusetzen. Ist bei 
der Ruhensregelung nach Satz 1 Nummer 3 das dem Witwen- oder 
Witwergeld zu Grunde liegende Ruhegehalt nach § 14 Absatz 3 
gemindert, ist die Höchstgrenze entsprechend dieser Vorschrift zu 
berechnen, wobei dem zu vermindernden Ruhegehalt mindestens 
ein Ruhegehaltssatz von 71,75 Prozent zu Grunde zu legen ist. Ist 
bei einem an der Ruhensregelung nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 be-
teiligten Versorgungsbezug der Ruhegehaltssatz nach § 14 Absatz 1 
Satz 1 Halbsatz 2 oder 3 dieses Gesetzes in der bis zum 31. Dezem-
ber 1991 geltenden Fassung gemindert, ist der für die Höchstgrenze 
maßgebende Ruhegehaltssatz in sinngemäßer Anwendung dieser 
Vorschrift festzusetzen. Ist bei der Ruhensregelung nach Satz 1 
Nummer 3 der Ruhegehaltssatz des dem Witwen- oder Witwergeld 
zu Grunde liegenden Ruhegehalts nach § 14 Absatz 1 Satz 1 Halb-
satz 2 oder 3 dieses Gesetzes in der bis zum 31. Dezember 1991 
geltenden Fassung gemindert, ist die Höchstgrenze entsprechend 
dieser Vorschrift zu berechnen, wobei der zu vermindernde Ruhe-
gehaltssatz mindestens 71,75 Prozent beträgt.

(3) Im Falle des Absatzes 1 Nummer 3 ist neben dem neuen Ver-
sorgungsbezug mindestens ein Betrag in Höhe von 20 Prozent des 
früheren Versorgungsbezuges zu belassen.

(4) Erwirbt eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbeamter 
einen Anspruch auf Witwen- oder Witwergeld oder eine ähnliche 
Versorgung, so erhält sie oder er daneben ihr oder sein Ruhegehalt 
zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Absatz 1 nur bis 
zum Erreichen der in Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 sowie Satz 3 
und 5 bezeichneten Höchstgrenze. Die Gesamtbezüge dürfen 
nicht hinter ihrem oder seinem Ruhegehalt zuzüglich des Unter-
schiedsbetrages nach § 50 Absatz 1 sowie eines Betrages in Höhe 
von 20 Prozent des neuen Versorgungsbezuges zurückbleiben.

(5) § 53 Absatz 6 gilt entsprechend.

§ 55
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Renten

(1) Versorgungsbezüge werden neben Renten nur bis zum Er-
reichen der in Absatz 2 bezeichneten Höchstgrenze gezahlt. Als 
Renten gelten

1. Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen,

2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- oder Hinterbliebenen-
versorgung für Angehörige des öffentlichen Dienstes,
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3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, wobei ein 
dem Unfallausgleich (§ 35) entsprechender Betrag unberück-
sichtigt bleibt; bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
um 20 Prozent bleiben zwei Drittel, bei einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit um zehn Prozent ein Drittel des Mindest-
betrages nach § 35 Absatz 1 Satz 2 maßgebenden Betrages 
unberücksichtigt,

4. Leistungen aus einer berufsständischen Versorgungsein-
richtung oder aus einer befreienden Lebensversicherung, zu 
denen der Arbeitgeber aufgrund eines Beschäftigungsverhält-
nisses im öffentlichen Dienst mindestens die Hälfte der Bei-
träge oder Zuschüsse in dieser Höhe geleistet hat.

Wird eine Rente im Sinne des Satzes 2 nicht beantragt oder auf 
sie verzichtet oder wird an deren Stelle eine Kapitalleistung, Bei-
tragserstattung oder Abfindung gezahlt, so tritt an die Stelle der 
Rente der Betrag, der vom Leistungsträger ansonsten zu zahlen 
wäre. Bei Zahlung einer Abfindung, Beitragserstattung oder eines 
sonstigen Kapitalbetrages ist der sich bei einer Verrentung erge-
bende Betrag zu Grunde zu legen. Dies gilt nicht, wenn die Ru-
hestandsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte innerhalb von drei 
Monaten nach Zufluss den Kapitalbetrag zuzüglich der hierauf 
gewährten Zinsen an den Dienstherrn abführt. Zu den Renten und 
den Leistungen nach Nummer 4 rechnet nicht der Kinderzuschuss. 
Renten, Rentenerhöhungen und Rentenminderungen, die auf 
§ 1587b des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder § 1 des Gesetzes zur 
Regelung von Härten im Versorgungsausgleich vom 21. Februar 
1983 (BGBl. I S. 105), zuletzt geändert am 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586, 2729), jeweils in der bis zum 31. August 2009 
geltenden Fassung oder auf den Vorschriften des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes vom 3. April 2009 (BGBl. I S. 700), geändert am 
15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1939, 1947), in der jeweils geltenden 
Fassung, beruhen sowie Zuschläge oder Abschläge beim Renten-
splitting unter Ehegattinnen und Ehegatten nach § 76c des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch, bleiben unberücksichtigt.

(2) Als Höchstgrenze gelten

1. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte der Be-
trag, der sich als Ruhegehalt zuzüglich des Unterschiedsbetra-
ges nach § 50 Absatz 1 ergeben würde, wenn der Berechnung 
zu Grunde gelegt werden

a) bei den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Endstufe 
der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt be-
rechnet,

b) als ruhegehaltfähige Dienstzeit die Zeit vom vollendeten 
17. Lebensjahr bis zum Eintritt des Versorgungsfalles 
abzüglich von Zeiten nach § 12a, zuzüglich ruhegehalt-
fähiger Dienstzeiten vor Vollendung des 17. Lebensjah-
res sowie der Zeiten, um die sich die ruhegehaltfähige 
Dienstzeit erhöht, und der bei der Rente berücksichtigten 
Zeiten einer rentenversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung oder Tätigkeit nach Eintritt des Versorgungsfalles,

2. für Witwen und Witwer der Betrag, der sich als Witwen- oder 
Witwergeld zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 
Absatz 1, für Waisen der Betrag, der sich als Waisengeld zu-
züglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Absatz 1, wenn 
dieser neben dem Waisengeld gezahlt wird, aus dem Ruhe-
gehalt nach Nummer 1 ergeben würde.

Ist bei einem an der Ruhensregelung beteiligten Versorgungsbe-
zug das Ruhegehalt nach § 14 Absatz 3 gemindert, ist das für die 

Höchstgrenze maßgebende Ruhegehalt in sinngemäßer Anwen-
dung dieser Vorschrift festzusetzen. Ist bei einem an der Ruhens-
regelung beteiligten Versorgungsbezug der Ruhegehaltssatz nach 
§ 14 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 oder 3 dieses Gesetzes in der bis 
zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung gemindert, ist der für 
die Höchstgrenze maßgebende Ruhegehaltssatz in sinngemäßer 
Anwendung dieser Vorschrift festzusetzen.

(3) Als Renten im Sinne des Absatzes 1 gelten nicht

1. bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten (Absatz 2 
Nummer 1) Hinterbliebenenrenten aus einer Beschäftigung oder 
Tätigkeit der Ehegattin oder des Ehegatten,

2. bei Witwen, Witwern und Waisen (Absatz 2 Nummer 2) Ren-
ten aufgrund einer eigenen Beschäftigung oder Tätigkeit.

(4) Bei Anwendung der Absätze 1 und 2 bleibt außer Ansatz der 
Teil der Rente (Absatz 1), der

1. dem Verhältnis der Versicherungsjahre aufgrund freiwilliger 
Weiterversicherung oder Selbstversicherung zu den gesamten 
Versicherungsjahren oder, wenn sich die Rente nach Wertein-
heiten berechnet, dem Verhältnis der Werteinheiten für frei-
willige Beiträge zu der Summe der Werteinheiten für freiwil-
lige Beiträge, Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten und Ausfallzeiten 
oder, wenn sich die Rente nach Entgeltpunkten berechnet, 
dem Verhältnis der Entgeltpunkte für freiwillige Beiträge 
zu der Summe der Entgeltpunkte für freiwillige Beiträge, 
Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten, Zurechnungszeiten und Anrech-
nungszeiten entspricht,

2. auf einer Höherversicherung beruht.

Dies gilt nicht, soweit der Arbeitgeber mindestens die Hälfte der 
Beiträge oder Zuschüsse in dieser Höhe geleistet hat.

(5) Bei Anwendung des § 53 ist von der nach Anwendung der Ab-
sätze 1 bis 4 verbleibenden Gesamtversorgung auszugehen.

(6) Beim Zusammentreffen von zwei Versorgungsbezügen mit ei-
ner Rente ist zunächst der neuere Versorgungsbezug nach den Ab-
sätzen 1 bis 4 und danach der frühere Versorgungsbezug unter Be-
rücksichtigung des gekürzten neueren Versorgungsbezuges nach 
§ 54 zu regeln. Der hiernach gekürzte frühere Versorgungsbezug 
ist unter Berücksichtigung des gekürzten neueren Versorgungsbe-
zuges nach den Absätzen 1 bis 4 zu regeln; für die Berechnung der 
Höchstgrenze nach Absatz 2 ist hierbei die Zeit bis zum Eintritt 
des neueren Versorgungsfalles zu berücksichtigen.

(7) § 53 Absatz 6 gilt entsprechend.

(8) Den in Absatz 1 bezeichneten Renten stehen entsprechende 
wiederkehrende Geldleistungen gleich, die aufgrund der Zugehö-
rigkeit zu Zusatz- oder Sonderversorgungssystemen der ehemali-
gen Deutschen Demokratischen Republik geleistet werden oder 
die von einem ausländischen Versicherungsträger nach einem für 
die Bundesrepublik Deutschland wirksamen zwischen- oder über-
staatlichen Abkommen gewährt werden.

§ 56
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Versorgung 

aus zwischenstaatlicher und überstaatlicher Verwendung

(1) Erhält eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbeamter 
aus der Verwendung im öffentlichen Dienst einer zwischenstaat-
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lichen oder überstaatlichen Einrichtung eine Versorgung, ruht ihr 
oder sein deutsches Ruhegehalt in Höhe des Betrages, um den die 
Summe aus der genannten Versorgung und dem deutschen Ruhe-
gehalt die in Absatz 2 genannte Höchstgrenze übersteigt, mindes-
tens jedoch in Höhe des Betrages, der einer Minderung des Vom-
hundertsatzes von 1,79375 für jedes Jahr im zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Dienst entspricht; der Unterschiedsbetrag 
nach § 50 Absatz 1 ruht in Höhe von 2,39167 Prozent für jedes 
Jahr im zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Dienst. § 14 
Absatz 1 Satz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden. Die Versor-
gungsbezüge ruhen in voller Höhe, wenn die Ruhestandsbeamtin 
oder der Ruhestandsbeamte als Invaliditätspension die Höchstver-
sorgung aus ihrem oder seinem Amt bei der zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung erhält. Bei der Anwendung des 
Satzes 1 wird die Zeit, in welcher die Beamtin oder der Beamte, 
ohne ein Amt bei einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
Einrichtung auszuüben, dort einen Anspruch auf Vergütung oder 
sonstige Entschädigung hat und Ruhegehaltsansprüche erwirbt, 
als Zeit im zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Dienst ge-
rechnet; Entsprechendes gilt für Zeiten nach dem Ausscheiden 
aus dem Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
Einrichtung, die dort bei der Berechnung des Ruhegehalts wie 
Dienstzeiten berücksichtigt werden.

(2) Als Höchstgrenze gelten die in § 54 Absatz 2 bezeichneten 
Höchstgrenzen sinngemäß, wobei diese im Monat Dezember 
nicht zu verdoppeln sind; dabei ist als Ruhegehalt dasjenige deut-
sche Ruhegehalt zu Grunde zu legen, das sich unter Einbeziehung 
der Zeiten einer Verwendung im öffentlichen Dienst einer zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung als ruhegehalt-
fähige Dienstzeit und auf der Grundlage der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der nächsthöheren Besoldungs-
gruppe ergibt.

(3) Verzichtet die Beamtin, der Beamte, die Ruhestandsbeamtin 
oder der Ruhestandsbeamte bei ihrem oder seinem Ausscheiden 
aus dem öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Einrichtung auf eine Versorgung oder wird an deren 
Stelle eine Abfindung, Beitragserstattung oder ein sonstiger Ka-
pitalbetrag gezahlt, so findet Absatz 1 mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass an die Stelle der Versorgung der Betrag tritt, der vom 
Leistungsträger ansonsten zu zahlen wäre; erfolgt die Zahlung 
eines Kapitalbetrages, weil kein Anspruch auf laufende Versor-
gung besteht, so ist der sich bei einer Verrentung des Kapitalbe-
trages ergebende Betrag zu Grunde zu legen. Satz 1 gilt nicht, 
wenn die Beamtin, der Beamte, die Ruhestandsbeamtin oder der 
Ruhestandsbeamte innerhalb eines Jahres nach Beendigung der 
Verwendung oder der Berufung in das Beamtenverhältnis den Ka-
pitalbetrag zuzüglich der hierauf gewährten Zinsen an ihren oder 
seinen Dienstherrn abführt.

(4) Hat die Beamtin, der Beamte, die Ruhestandsbeamtin oder 
der Ruhestandsbeamte schon vor ihrem oder seinem Ausscheiden 
aus dem zwischenstaatlichen oder überstaatlichen öffentlichen 
Dienst unmittelbar oder mittelbar Zahlungen aus dem Kapitalbe-
trag erhalten oder hat die zwischenstaatliche oder überstaatliche 
Einrichtung diesen durch Aufrechnung oder in anderer Form ver-
ringert, ist die Zahlung nach Absatz 3 in Höhe des ungekürzten 
Kapitalbetrages zu leisten.

(5) Erhalten die Witwe, der Witwer oder die Waisen einer Be-
amtin, eines Beamten, einer Ruhestandsbeamtin oder eines 
Ruhestandsbeamten Hinterbliebenenbezüge von der zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, ruht ihr deutsches 
Witwen-, Witwer- und Waisengeld in Höhe des Betrages, der sich 

unter Anwendung der Absätze 1 und 2 nach dem entsprechenden 
Anteilssatz ergibt. Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz, Absatz 3, 4 
und 6 finden entsprechende Anwendung.

(6) Der Ruhensbetrag darf die von der zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtung gewährte Versorgung nicht überstei-
gen. Der Ruhestandsbeamtin oder dem Ruhestandsbeamten ist 
mindestens ein Betrag in Höhe von 20 Prozent ihres oder seines 
deutschen Ruhegehalts zu belassen. Satz 2 gilt nicht, wenn die 
Unterschreitung der Mindestbelassung darauf beruht, dass

1. das deutsche Ruhegehalt in Höhe des Betrages ruht, der ei-
ner Minderung des Vomhundertsatzes um 1,79375 für jedes 
Jahr im zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Dienst ent-
spricht, oder

2. Absatz 1 Satz 3 anzuwenden ist.

(7) § 53 Absatz 6 gilt entsprechend.

§ 57
Kürzung der Versorgungsbezüge nach der Ehescheidung

(1) Sind durch Entscheidung des Familiengerichts

1. Anwartschaften in einer gesetzlichen Rentenversicherung 
nach § 1587b Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der 
bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung oder

2. Anrechte nach dem Versorgungsausgleichsgesetz

begründet oder übertragen worden, werden nach Wirksamkeit 
dieser Entscheidung die Versorgungsbezüge der ausgleichs-
pflichtigen Person und ihrer Hinterbliebenen nach Anwendung 
von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften um den 
nach den Absätzen 2 oder 3 berechneten Betrag gekürzt. Das Ru-
hegehalt, das die ausgleichspflichtige Person im Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Entscheidung des Familiengerichts über den 
Versorgungsausgleich erhält, wird erst gekürzt, wenn der aus-
gleichsberechtigten Person eine Leistung aus Anwartschaften 
oder Anrechten nach Satz 1 Nummer 1 und 2 gewährt wird; dies 
gilt nur, wenn der Anspruch auf Ruhegehalt vor dem 1. August 
2011 entstanden ist und das Verfahren über den Versorgungsaus-
gleich zu diesem Zeitpunkt eingeleitet war. Das einer Vollwaise 
zu gewährende Waisengeld wird nicht gekürzt, wenn nach dem 
Recht der gesetzlichen Rentenversicherungen die Voraussetzun-
gen für die Gewährung einer Waisenrente aus der Versicherung 
der ausgleichsberechtigten Person nicht erfüllt sind.

(2) Der Kürzungsbetrag für das Ruhegehalt berechnet sich aus 
dem Monatsbetrag der durch die Entscheidung des Familienge-
richts begründeten Anwartschaften oder übertragenen Anrechte. 
Dieser Monatsbetrag erhöht oder vermindert sich bei einer Beam-
tin oder einem Beamten um die Vomhundertsätze der nach dem 
Ende der Ehezeit bis zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand 
eingetretenen Erhöhungen oder Verminderungen der beamten-
rechtlichen Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt 
sind. Vom Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand an, bei einer 
Ruhestandsbeamtin oder einem Ruhestandsbeamten vom Tag 
nach dem Ende der Ehezeit an, erhöht oder vermindert sich der 
Kürzungsbetrag in dem Verhältnis, in dem sich das Ruhegehalt 
vor Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvor-
schriften durch Anpassung der Versorgungsbezüge erhöht oder 
vermindert.
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(3) Der Kürzungsbetrag für das Witwen-, Witwer- und Waisen-
geld berechnet sich aus dem Kürzungsbetrag nach Absatz 2 für 
das Ruhegehalt, das die Beamtin oder der Beamte erhalten hat 
oder hätte erhalten können, wenn sie oder er am Todestag in den 
Ruhestand getreten wäre, nach den Anteilssätzen des Witwen-, 
Witwer- oder Waisengeldes.

(4) Ein Unterhaltsbeitrag nach § 22 Absatz 2 oder 3 oder nach ent-
sprechendem bisherigem Recht und eine Abfindungsrente nach 
bisherigem Recht werden nicht gekürzt.

(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 und des § 5 des Geset-
zes zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich in der bis 
zum 31. August 2009 geltenden Fassung und der §§ 33 und 34 des 
Versorgungsausgleichsgesetzes steht die Zahlung des Ruhegehalts 
der ausgleichspflichtigen Person für den Fall rückwirkender oder 
erst nachträglich bekannt werdender Rentengewährung an die aus-
gleichsberechtigte Person unter dem Vorbehalt der Rückforderung.

(6) Bei einem Versorgungsausgleich nach Aufhebung einer Le-
benspartnerschaft gemäß § 20 des Lebenspartnerschaftsgesetzes 
gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend.

§ 58
Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezüge

(1) Die Kürzung der Versorgungsbezüge nach § 57 kann von der 
Beamtin, dem Beamten, der Ruhestandsbeamtin oder dem Ruhe-
standsbeamten ganz oder teilweise durch Zahlung eines Kapital-
betrages an den Dienstherrn abgewendet werden.

(2) Als voller Kapitalbetrag wird der Betrag angesetzt, der aufgrund 
der Entscheidung des Familiengerichts zu leisten gewesen wäre, 
erhöht oder vermindert um die Hundertsätze der nach dem Tage, an 
dem die Entscheidung des Familiengerichts ergangen ist, bis zum 
Tag der Zahlung des Kapitalbetrages eingetretenen Erhöhungen 
oder Verminderungen der beamtenrechtlichen Versorgungsbezüge, 
die in festen Beträgen festgesetzt sind. Vom Zeitpunkt des Eintritts 
in den Ruhestand an, bei einer Ruhestandsbeamtin oder einem 
Ruhestandsbeamten von dem Tage, an dem die Entscheidung des 
Familiengerichts ergangen ist, erhöht oder vermindert sich der Ka-
pitalbetrag in dem Verhältnis, in dem sich das Ruhegehalt vor An-
wendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften 
durch Anpassung der Versorgungsbezüge erhöht oder vermindert.

(3) Bei teilweiser Zahlung vermindert sich die Kürzung der Ver-
sorgungsbezüge in dem entsprechenden Verhältnis; der Betrag der 
teilweisen Zahlung soll den Monatsbetrag der Dienstbezüge der 
Beamtin oder des Beamten oder des Ruhegehalts der Ruhestands-
beamtin oder des Ruhestandsbeamten nicht unterschreiten.

(4) Ergeht nach der Scheidung eine Entscheidung zur Abänderung 
des Wertausgleichs und sind Zahlungen nach Absatz 1 erfolgt, 
sind im Umfang der Abänderung zu viel gezahlte Beiträge unter 
Anrechnung der nach § 57 anteilig errechneten Kürzungsbeträge 
zurückzuzahlen.

§ 59
Erlöschen der Versorgungsbezüge wegen Verurteilung

(1) Eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbeamter,

1. gegen die oder den wegen einer vor Beendigung des Be-
amtenverhältnisses begangenen Tat eine Entscheidung er-

gangen ist, die nach § 24 des Beamtenstatusgesetzes zum 
Verlust der Beamtenrechte geführt hätte, oder

2. die oder der wegen einer nach Beendigung des Beamtenver-
hältnisses begangenen Tat durch ein deutsches Gericht im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes im ordentlichen Strafverfahren

a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstrafe von min-
destens zwei Jahren oder

b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften 
über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demo-
kratischen Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefähr-
dung der äußeren Sicherheit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe 
von mindestens sechs Monaten

verurteilt worden ist,

verliert mit der Rechtskraft der Entscheidung seine Rechte als 
Ruhestandsbeamtin bzw. Ruhestandsbeamter. Entsprechendes 
gilt, wenn die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte 
aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ge-
mäß Artikel 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt hat.

(2) Die §§ 33 und 34 des Landesbeamtengesetzes finden entspre-
chende Anwendung.

§ 60
Erlöschen der Versorgungsbezüge bei Ablehnung 

einer erneuten Berufung

Kommt eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbeamter ent-
gegen den Vorschriften von § 29 Absätze 2 und 3, § 30 Absatz 3 
oder § 31 Absatz 2 des Beamtenstatusgesetzes einer erneuten Be-
rufung in das Beamtenverhältnis schuldhaft nicht nach, obwohl 
sie oder er auf die Folgen eines solchen Verhaltens schriftlich hin-
gewiesen worden ist, so verliert sie oder er für diese Zeit ihre oder 
seine Versorgungsbezüge. Die oberste Dienstbehörde stellt den 
Verlust der Versorgungsbezüge fest. Eine disziplinarrechtliche 
Verfolgung wird dadurch nicht ausgeschlossen.

§ 61
Erlöschen der Witwen-, Witwer- und Waisenversorgung

(1) Der Anspruch der Witwen, Witwer und Waisen auf Versor-
gungsbezüge erlischt

1. für jede Berechtigte und jeden Berechtigten mit dem Ende des 
Monats, in dem sie oder er stirbt,

2. für jede Witwe und jeden Witwer außerdem mit dem Ende des 
Monats, in dem sie oder er sich verheiratet,

3. für jede Waise außerdem mit dem Ende des Monats, in dem 
sie das 18. Lebensjahr vollendet,

4. für jede Berechtigte und jeden Berechtigten, die oder der 
durch ein deutsches Gericht im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes im ordentlichen Strafverfahren wegen eines Verbre-
chens zu Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder 
wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über 
Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen 
Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefährdung der äuße-
ren Sicherheit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens 
sechs Monaten verurteilt worden ist, mit der Rechtskraft des 
Urteils.
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Entsprechendes gilt, wenn die oder der Berechtigte aufgrund einer 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gemäß Artikel 18 
des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt hat. In den Fällen des 
Satzes 1 Nummer 4 und des Satzes 2 gilt § 41 sinngemäß. Die 
§§ 33 und 34 des Landesbeamtengesetzes finden entsprechende 
Anwendung.

(2) Waisengeld wird nach Vollendung des 18. Lebensjahres auf 
Antrag gewährt, wenn die Waise

1. das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und

a) sich in Schulausbildung oder Berufsausbildung befindet,

b) sich in einer Übergangszeit von höchstens vier Kalen-
dermonaten befindet, die zwischen zwei Ausbildungsab-
schnitten oder zwischen einem Ausbildungsabschnitt und 
der Ableistung des gesetzlichen Wehr- oder Zivildienstes 
oder der Ableistung eines freiwilligen Dienstes im Sinne 
des Buchstaben c liegt, oder

c) einen freiwilligen Dienst im Sinne des § 32 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d des Einkommensteuerge-
setzes leistet;

2. wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung 
außerstande ist, sich selbst zu unterhalten; Waisengeld wird 
auch über das 27. Lebensjahr hinaus gewährt, wenn

a) die Behinderung vor Vollendung des 27. Lebensjahres 
eingetreten ist und

b) die Waise ledig oder verwitwet ist oder ihre Ehegattin, ihr 
Ehegatte, ihre frühere Ehegattin oder ihr früherer Ehegat-
te ihr keinen ausreichenden Unterhalt leisten kann oder 
dem Grunde nach nicht unterhaltspflichtig ist und sie 
auch nicht unterhält.

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe a und b sowie 
Nummer 2 erhöht sich die jeweilige Altersgrenze für eine Wai-
se, die einen in § 32 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 oder 2 des Ein-
kommensteuergesetzes genannten Dienst oder eine in § 32 Ab-
satz 5 Satz 1 Nummer 3 des Einkommensteuergesetzes genannte 
Tätigkeit ausgeübt hat, um den Zeitraum, der der Dauer des je-
weiligen Dienstes oder der jeweiligen Tätigkeit entspricht. Die 
Altersgrenze erhöht sich jedoch höchstens um die Dauer des in-
ländischen gesetzlichen Grundwehrdienstes oder bei anerkannten 
Kriegsdienstverweigerern um die Dauer des inländischen gesetz-
lichen Zivildienstes. Die Ableistung eines freiwilligen Dienstes 
im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe c ist kein gleichge-
stellter Dienst im Sinne des Satzes 2. In den Fällen des Satzes 1 
Nummer 2 wird Waisengeld ungeachtet der Höhe eines eigenen 
Einkommens dem Grunde nach gewährt. Soweit ein eigenes Ein-
kommen der Waise jedoch das Zweifache des Mindestvollwaisen-
geldes nach § 14 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit § 24 Absatz 1 
übersteigt, wird es zur Hälfte auf das Waisengeld zuzüglich des 
Unterschiedsbetrages nach § 50 Absatz 1 angerechnet.

(3) Hat eine Witwe oder ein Witwer sich wieder verheiratet und 
wird die Ehe aufgelöst, so lebt der Anspruch auf Witwen- oder 
Witwergeld wieder auf; ein von der Witwe oder dem Witwer in-
folge Auflösung der Ehe erworbener neuer Versorgungs-, Unter-
halts- oder Rentenanspruch ist auf das Witwen- oder Witwergeld 
und den Unterschiedsbetrag nach § 50 Absatz 1 anzurechnen. 

Wird eine in Satz 1 genannte Leistung nicht beantragt oder wird 
auf sie verzichtet oder wird an ihrer Stelle eine Abfindung, Kapi-
talleistung oder Beitragserstattung gezahlt, ist der Betrag anzu-
rechnen, der ansonsten zu zahlen wäre. Der Auflösung der Ehe 
steht die Nichtigerklärung gleich.

§ 62
Anzeigepflicht

(1) Die Beschäftigungsstelle hat der die Versorgungsbezüge anwei-
senden Stelle (Regelungsbehörde) oder der die Versorgungsbezüge 
zahlenden Kasse jede Verwendung einer oder eines Versorgungsbe-
rechtigten unter Angabe der gewährten Bezüge, ebenso jede spätere 
Änderung der Bezüge oder die Zahlungseinstellung sowie die Ge-
währung einer Versorgung unverzüglich anzuzeigen.

(2) Die oder der Versorgungsberechtigte ist verpflichtet, der Re-
gelungsbehörde oder der die Versorgungsbezüge zahlenden Kasse

1. die Verlegung des Wohnsitzes,

2. den Bezug und jede Änderung von Einkünften nach den 
§§ 10, 14 Absatz 5, §§ 14a, 22 Absatz 1 Satz 2 und §§ 47, 47a 
sowie den §§ 53 bis 56 und 61 Absatz 2,

3. die Witwe oder der Witwer auch die Verheiratung (§ 61 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2) sowie im Falle der Auflösung der 
neuen Ehe den Erwerb und jede Änderung eines neuen Ver-
sorgungs-, Unterhalts- oder Rentenanspruchs (§ 61 Absatz 3 
Satz 1 zweiter Halbsatz),

4. die Begründung eines neuen öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnisses oder eines privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses 
im öffentlichen Dienst in den Fällen des § 47 Absatz 5 und 
des § 47a,

5. die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit nach dem Sechsten 
Buch Sozialgesetzbuch in den Fällen des § 12b sowie im Rah-
men der §§ 50a bis 50e

unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen der Regelungsbehörde 
ist die oder der Versorgungsberechtigte verpflichtet, Nachwei-
se vorzulegen oder der Erteilung erforderlicher Nachweise oder 
Auskünfte, die für die Versorgungsbezüge erheblich sind, durch 
Dritte zuzustimmen.

(3) Kommt eine Versorgungsberechtigte oder ein Versorgungsbe-
rechtigter der ihr oder ihm nach Absatz 2 Nummer 2 und 3 aufer-
legten Verpflichtung schuldhaft nicht nach, so kann ihr oder ihm die 
Versorgung ganz oder teilweise auf Zeit oder Dauer entzogen wer-
den. Beim Vorliegen besonderer Verhältnisse kann die Versorgung 
ganz oder teilweise wieder zuerkannt werden. Die Entscheidung 
trifft die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle.

§ 62a
Mitteilungspflicht für den Versorgungsbericht

Die obersten Dienstbehörden übermitteln der für das Versorgungs-
recht zuständigen obersten Landesbehörde für ihren Bereich die 
für die Erstellung des Versorgungsberichtes über die Entwicklung 
der Versorgungsleistungen erforderlichen Daten

1. zu den Gründen der Dienstunfähigkeit nach Hauptdiagnose-
klassen und
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2. zur Person und letzten Beschäftigung der Betroffenen, die zur 
statistischen Auswertung erforderlich sind.

Soweit entsprechende Daten nicht vorliegen, können bei anderen 
Stellen, insbesondere solchen, die mit der ärztlichen Begutach-
tung beauftragt wurden, Angaben zu Gründen einer Versetzung in 
den Ruhestand erhoben werden.

§ 63
Anwendungsbereich

Für die Anwendung des Abschnitts VII gelten

1. ein Unterhaltsbeitrag nach § 15 als Ruhegehalt,

2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 38 als Ruhegehalt, außer für die 
Anwendung des § 59,

3. ein Unterhaltsbeitrag nach § 26 als Witwen-, Witwer- oder 
Waisengeld,

4. ein Unterhaltsbeitrag nach den §§ 41 und 61 Absatz 1 Satz 3 
als Witwen-, Witwer- oder Waisengeld, außer für die Anwen-
dung des § 61 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Satz 2,

5. ein Unterhaltsbeitrag nach § 22 Absatz 1 und § 40 als Wit-
wen- oder Witwergeld,

6. ein Unterhaltsbeitrag nach § 22 Absatz 2 oder 3 als Witwen- 
oder Witwergeld, außer für die Anwendung des § 57,

7. ein Unterhaltsbeitrag nach § 23 Absatz 2 als Waisengeld,

7a. ein Unterhaltsbeitrag nach § 38a als Waisengeld,

8. ein Unterhaltsbeitrag nach § 34 des Landesbeamtengesetzes, 
den §§ 59 und 61 Absatz 1 Satz 4 und § 68 als Ruhegehalt, 
Witwen-, Witwer- oder Waisengeld,

9. die Bezüge der nach § 32 des Deutschen Richtergesetzes 
oder einer entsprechenden gesetzlichen Vorschrift nicht im 
Amt befindlichen Richterinnen, Richter und Mitglieder einer 
obersten Rechnungsprüfungsbehörde als Ruhegehalt,

10. die Bezüge, die nach oder entsprechend § 9 Absatz 1 Satz 1 
des Landesbesoldungsgesetzes gewährt werden, als Ruhege-
halt;

die Empfängerinnen und Empfänger dieser Versorgungsbezüge 
gelten als Ruhestandsbeamtinnen, Ruhestandsbeamte, Witwen, 
Witwer oder Waisen.

Abschnitt VIII
Sondervorschriften

§ 64
Entzug von Hinterbliebenenversorgung

(1) Die oberste Dienstbehörde kann Empfängerinnen und Emp-
fängern von Hinterbliebenenversorgung die Versorgungsbezüge 
auf Zeit teilweise oder ganz entziehen, wenn sie sich gegen die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes betätigt haben; § 41 gilt sinngemäß. Die diese Maß-
nahme rechtfertigenden Tatsachen sind in einem Untersuchungs-

verfahren festzustellen, in dem die eidliche Vernehmung von 
Zeuginnen, Zeugen und Sachverständigen zulässig und die oder 
der Versorgungsberechtigte zu hören ist.

(2) § 61 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Satz 2 bleibt unberührt.

§ 65
Nichtberücksichtigung der Versorgungsbezüge

Werden Versorgungsberechtigte im öffentlichen Dienst (§ 53 Ab-
satz 8) verwendet, so sind ihre Bezüge aus dieser Beschäftigung 
ohne Rücksicht auf die Versorgungsbezüge zu bemessen. Das 
Gleiche gilt für eine aufgrund der Beschäftigung zu gewährende 
Versorgung.

Abschnitt IX
Versorgung besonderer Beamtengruppen

§ 66
Beamtinnen und Beamte auf Zeit

(1) Für die Versorgung der Beamtinnen und Beamten auf Zeit und 
ihrer Hinterbliebenen gelten die Vorschriften für die Versorgung 
der Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit und ihrer Hinter-
bliebenen entsprechend, soweit in diesem Gesetz nichts anderes 
bestimmt ist.

(2) Für Beamtinnen und Beamte auf Zeit, die eine ruhegehalt-
fähige Dienstzeit von zehn Jahren zurückgelegt haben, beträgt 
das Ruhegehalt, wenn es für sie günstiger ist, nach einer Amts-
zeit von acht Jahren als Beamtin oder Beamter auf Zeit 35 Pro-
zent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und steigt mit jedem 
weiteren vollen Amtsjahr als Beamtin oder Beamter auf Zeit um 
1,91333 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zum 
Höchstruhegehaltssatz von 71,75 Prozent. Als Amtszeit rechnet 
hierbei auch die Zeit bis zur Dauer von fünf Jahren, die eine Be-
amtin oder ein Beamter auf Zeit im einstweiligen Ruhestand zu-
rückgelegt hat. § 14 Absatz 3 findet Anwendung. Die Sätze 1 bis 3 
finden auf zu Beamtinnen und Beamten auf Zeit ernannte Militär-
geistliche keine Anwendung.

(3) Ein Übergangsgeld nach § 47 wird nicht gewährt, wenn die 
Beamtin oder der Beamte auf Zeit einer gesetzlichen Verpflich-
tung, ihr oder sein Amt nach Ablauf der Amtszeit unter erneuter 
Berufung in das Beamtenverhältnis weiterzuführen, nicht nach-
kommt.

(4) Führt die Beamtin oder der Beamte auf Zeit nach Ablauf ihrer 
oder seiner Amtszeit das bisherige Amt unter erneuter Berufung 
als Beamtin oder Beamter auf Zeit oder durch Wiederwahl für 
die folgende Amtszeit weiter, gilt für die Anwendung dieses Ge-
setzes das Beamtenverhältnis als nicht unterbrochen. Satz 1 gilt 
entsprechend für Beamtinnen und Beamte auf Zeit, die aus ihrem 
bisherigen Amt ohne Unterbrechung in ein vergleichbares oder 
höherwertiges Amt unter erneuter Berufung als Beamtin oder Be-
amter auf Zeit gewählt werden.

(5) Wird eine Beamtin oder ein Beamter auf Zeit wegen Dienstun-
fähigkeit entlassen, gelten die §§ 15 und 26 entsprechend.

(6) Wurde eine Wahlbeamtin oder ein Wahlbeamter auf Zeit we-
gen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt, ist § 14 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 3 nicht anzuwenden, wenn sie oder er nach 
Ablauf ihrer oder seiner Amtszeit das Amt weitergeführt hatte, 
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obwohl sie oder er nicht gesetzlich dazu verpflichtet war und mit 
Ablauf ihrer oder seiner Amtszeit bereits eine Versorgungsan-
wartschaft erworben hatte. § 13 Absatz 1 Satz 1 findet in der bis 
zum 31. Dezember 2000 geltenden Fassung Anwendung.

(7) § 53 Absatz 10 gilt entsprechend für Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamte auf Zeit im Ruhestand.

(8) Wird eine Wahlbeamtin oder ein Wahlbeamter auf Zeit ab-
gewählt, erhält sie oder er bis zum Ablauf ihrer oder seiner 
Amtszeit, bei einem vorherigen Eintritt in den Ruhestand oder 
der Entlassung längstens bis zu diesem Zeitpunkt, Versorgung 
mit der Maßgabe, dass das Ruhegehalt während der ersten fünf 
Jahre 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe, in der sich die Beamtin oder 
der Beamte zur Zeit ihrer oder seiner Abwahl befunden hat, be-
trägt. Die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 6 erhöht sich um 
die Zeit, in der eine Wahlbeamtin oder ein Wahlbeamter auf Zeit 
Versorgung nach Satz 1 erhält, bis zu fünf Jahren; das Höchst-
ruhegehalt nach Absatz 2 darf nicht überschritten werden.

(9) Zeiten, während der eine Wahlbeamtin oder ein Wahlbeamter 
auf Zeit durch eine hauptberufliche Tätigkeit oder eine Ausbil-
dung außerhalb der allgemeinen Schulbildung Fachkenntnisse er-
worben hat, die für die Wahrnehmung des Amtes förderlich sind, 
können bis zu einer Gesamtzeit von vier Jahren als ruhegehalt-
fähig berücksichtigt werden, die Zeit einer Fachschulausbildung 
einschließlich der Prüfungszeit bis zu 1 095 Tagen und die Zeit 
einer Hochschulausbildung einschließlich der Prüfungszeit bis zu 
855 Tagen, insgesamt höchstens bis zu 1 095 Tagen. § 12 Absatz 4 
und 5 findet Anwendung. § 49 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 67
Wissenschaftliches und künstlerisches Personal sowie 

hauptberufliches Leitungspersonal an Hochschulen im 
Beamtenverhältnis

(1) Für die Versorgung der zu Beamtinnen und Beamten ernann-
ten Professorinnen und Professoren an Hochschulen, Hochschul-
dozentinnen, Hochschuldozenten, Oberassistentinnen, Oberassis-
tenten, Oberingenieurinnen, Oberingenieure, Wissenschaftlichen 
und Künstlerischen Assistentinnen und Assistenten mit Bezügen 
nach § 88 Absatz 3 des Landesbesoldungsgesetzes und ihrer 
Hinterbliebenen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes, soweit 
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Satz 1 gilt auch für die 
Versorgung der zu Beamtinnen und Beamten ernannten Professo-
rinnen, Professoren, Juniorprofessorinnen, Juniorprofessoren und 
der hauptberuflichen Leiterinnen, Leiter und Mitglieder von Lei-
tungsgremien an Hochschulen mit Bezügen nach der Besoldungs-
ordnung W und ihre Hinterbliebenen.

(2) Ruhegehaltfähig ist auch die Zeit, in der die Professorinnen, 
Professoren, Juniorprofessorinnen, Juniorprofessoren, Hochschul-
dozentinnen, Hochschuldozenten, Oberassistentinnen, Oberassis-
tenten, Oberingenieurinnen, Oberingenieure, Wissenschaftlichen 
und Künstlerischen Assistentinnen und Assistenten nach der Ha-
bilitation dem Lehrkörper einer Hochschule angehört haben. Als 
ruhegehaltfähig gilt auch die zur Vorbereitung für die Promotion 
benötigte Zeit bis zu zwei Jahren. Die in einer Habilitationsord-
nung vorgeschriebene Mindestzeit für die Erbringung der Habili-
tationsleistungen oder sonstiger gleichwertiger wissenschaftlicher 
Leistungen kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt 
werden; soweit die Habilitationsordnung eine Mindestdauer nicht 
vorschreibt, sind bis zu drei Jahre berücksichtigungsfähig. Die 
nach erfolgreichem Abschluss eines Hochschulstudiums vor der 

Ernennung zur Professorin, zum Professor, zur Juniorprofessorin, 
zum Juniorprofessor, zur Hochschuldozentin, zum Hochschuldo-
zenten, zur Oberassistentin, zum Oberassistenten, zur Oberinge-
nieurin, zum Oberingenieur, zur Wissenschaftlichen und Künst-
lerischen Assistentin, zum Wissenschaftlichen und Künstlerischen 
Assistenten liegende Zeit einer hauptberuflichen Tätigkeit, in der 
besondere Fachkenntnisse erworben wurden, die für die Wahrneh-
mung des Amtes förderlich sind, soll im Falle des § 58 Absatz 1 
Nummer 4 Buchstabe c des Landeshochschulgesetzes als ruhege-
haltfähig berücksichtigt werden; im Übrigen kann sie bis zu fünf 
Jahren in vollem Umfang, darüber hinaus bis zur Hälfte als ruhe-
gehaltfähig berücksichtigt werden. Zeiten nach Satz 4 können in 
der Regel insgesamt nicht über zehn Jahre hinaus als ruhegehalt-
fähig berücksichtigt werden. Zeiten mit einer geringeren als der 
regelmäßigen Arbeitszeit dürfen nur zu dem Teil als ruhegehalt-
fähig berücksichtigt werden, der dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht.

(3) Über die Ruhegehaltfähigkeit von Zeiten nach Absatz 2 sowie 
aufgrund der §§ 10 bis 12 soll in der Regel bei der Berufung in das 
Beamtenverhältnis entschieden werden. Diese Entscheidungen 
stehen unter dem Vorbehalt eines Gleichbleibens der Rechtslage, 
die ihnen zu Grunde liegt.

(4) Für Juniorprofessorinnen, Juniorprofessoren, Hochschuldo-
zentinnen, Hochschuldozenten, Oberassistentinnen, Oberassis-
tenten, Oberingenieurinnen, Oberingenieure, Wissenschaftliche 
und Künstlerische Assistentinnen und Assistenten beträgt das 
Übergangsgeld abweichend von § 47 Absatz 1 Satz 1 für ein Jahr 
Dienstzeit das Einfache, insgesamt höchstens das Sechsfache der 
Dienstbezüge (§ 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 des Landesbesol-
dungsgesetzes) des letzten Monats.

§ 67a
Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbezügen

(1) Leistungsbezüge nach § 33 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Lan-
desbesoldungsgesetzes sind nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 ru-
hegehaltfähig.

(2) Unbefristete Leistungsbezüge nach Absatz 1 sind zusammen 
in der Besoldungsgruppe W 2 bis zur Höhe von 23,1 Prozent und 
in der Besoldungsgruppe W 3 bis zur Höhe von 27,9 Prozent des 
jeweiligen Grundgehaltes ruhegehaltfähig, soweit sie jeweils 
mindestens zwei Jahre bezogen worden sind; dynamische Leis-
tungsbezüge sind dabei vorrangig heranzuziehen. In die Zweijah-
resfrist einzurechnen ist die innerhalb dieser Frist liegende Zeit 
einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, soweit sie als ruhegehalt-
fähig gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 5 anerkannt ist.

(3) Befristete Leistungsbezüge nach Absatz 1 sind in der Höhe ru-
hegehaltfähig, in der sie insgesamt für die Dauer von mindestens 
zehn Jahren fortlaufend bezogen wurden und zusammen mit un-
befristeten Leistungsbezügen nach Absatz 1 den jeweils maßgebli-
chen Prozentsatz nach Absatz 2, in Ausnahmefällen nach Absatz 4, 
nicht überschreiten. Wurden in einem Zeitraum mehrere Leistungs-
bezüge nach Satz 1 nebeneinander gewährt, bildet deren Summe 
den in diesem Zeitraum bezogenen Betrag. Erfüllen mehrere Be-
zugszeiträume diese Bedingungen, ist nur der höchste, sich aus 
einem Bezugszeitraum ergebende ruhegehaltfähige Betrag heran-
zuziehen. Für die Zehnjahresfrist gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend.

(4) An die Stelle der in Absatz 2 genannten Höchstgrenzen treten 
in besonders begründeten Ausnahmefällen in der Besoldungs-
gruppe W 2 58,2 Prozent und in der Besoldungsgruppe W 3 64,5 
Prozent.
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(5) Leistungsbezüge nach § 33 Absatz 1 Nummer 3 des Landesbe-
soldungsgesetzes sind im Umfang von 25 Prozent ruhegehaltfähig, 
sofern diese fortlaufend mindestens fünf Jahre bezogen wurden und 
im Umfang von insgesamt 50 Prozent ruhegehaltfähig, soweit sie 
mindestens fünf Jahre und zwei Amtszeiten bezogen wurden.

(6) Abweichend von Absatz 5 sind Leistungsbezüge nach § 33 
Absatz 1 Nummer 3 des Landesbesoldungsgesetzes, soweit sie 
für die Wahrnehmung hauptamtlicher Funktionen gewährt wer-
den, in voller Höhe ruhegehaltfähig, wenn die Beamtin oder der 
Beamte wegen Erreichens der beamtenrechtlichen Regelalters-
grenze in den Ruhestand tritt und diese Leistungsbezüge unmittel-
bar zuvor mindestens fünf Jahre ununterbrochen bezogen wurden. 
Treffen innerhalb dieses Beamtenverhältnisses Leistungsbezüge 
nach Satz 1 mit ruhegehaltfähigen Leistungsbezügen nach Ab-
satz 1 zusammen, ist der nach Satz 1 maßgebliche Betrag mit der 
Summe der ruhegehaltfähigen Leistungsbezüge nach Absatz 1, 
die sich in Anwendung der Absätze 2 bis 4 errechnet, zu verglei-
chen. Der höhere Betrag ist bei der Berechnung der ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge heranzuziehen.

(7) Leistungsbezüge nach § 33 Absatz 1 des Landesbesoldungs-
gesetzes, die als Einmalzahlungen vergeben werden, sind nicht 
ruhegehaltfähig.

§ 68
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

Erleidet die Ehrenbeamtin oder der Ehrenbeamte einen Dienst-
unfall (§ 31), so hat sie oder er Anspruch auf ein Heilverfahren 
(§ 33). Außerdem kann ihr oder ihm Ersatz von Sachschäden 
(§ 32) und von der obersten Dienstbehörde oder der von ihr be-
stimmten Stelle im Einvernehmen mit der für das Versorgungs-
recht zuständigen obersten Landesbehörde oder der von ihr be-
stimmten Stelle ein nach billigem Ermessen festzusetzender 
Unterhaltsbeitrag bewilligt werden. Das Gleiche gilt für ihre oder 
seine Hinterbliebenen.

Abschnitt X
Vorhandene Versorgungsempfängerinnen, 

Versorgungsempfänger und Versorgungsfälle ab 1. Januar 2002

§ 69
(weggefallen)

§ 69a
Anwendung bisherigen und neuen Rechts für am 

1. Januar 1992 vorhandene Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger

Die Rechtsverhältnisse der am 1. Januar 1992 vorhandenen Ruhe-
standsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten, entpflichteten Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer, Witwen, Witwer, Waisen 
und sonstigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fänger regeln sich, sofern der Versorgungsfall oder die Entpflich-
tung nach dem 31. Dezember 1976 eingetreten oder wirksam 
geworden ist, nach dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden 
Recht mit folgenden Maßgaben:

1. § 22 Absatz 1 Satz 2 und 3, § 42 Satz 2, §§ 49 bis 50a, §§ 52, 
55 Absatz 1 Satz 3 bis 7 und Absatz 2 bis 8, §§ 61, 62 und 69e 
Absatz 3, 4 und 6 dieses Gesetzes sind anzuwenden. § 14a 
Absatz 2 und die §§ 53 und 54 sind in der am 1. Januar 2002 
geltenden Fassung anzuwenden.

2. Solange ein über den 1. Januar 1999 hinaus bestehendes Be-
schäftigungsverhältnis andauert, finden, wenn dies für die Ver-
sorgungsempfängerin oder den Versorgungsempfänger günsti-
ger ist, die §§ 53 und 53a in der bis zum 31. Dezember 1998 
geltenden Fassung, längstens für weitere sieben Jahre vom 
1. Januar 1999 an, mit folgenden Maßgaben Anwendung:

a) Ist in den Fällen des § 53 die Ruhensregelung nach dem 
bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Recht günstiger, 
verbleibt es dabei, solange ein über den 31. Dezember 
1991 hinaus bestehendes Beschäftigungsverhältnis an-
dauert.

b) Bei der Anwendung des § 53a Absatz 1 Satz 1 treten an 
die Stelle der dort genannten Vorschriften die entspre-
chenden Vorschriften des bis zum 31. Dezember 1991 
geltenden Rechts.

c) § 53a gilt nicht, solange eine am 31. Dezember 1991 
über diesen Zeitpunkt hinaus bestehende Beschäftigung 
oder Tätigkeit einer Ruhestandsbeamtin oder eines Ruhe-
standsbeamten andauert.

3. Die Rechtsverhältnisse der Hinterbliebenen einer Ruhe-
standsbeamtin oder eines Ruhestandsbeamten, die oder der 
nach dem 31. Dezember 1991 verstorben ist, regeln sich nach 
den ab dem 1. Januar 1992 geltenden Vorschriften, jedoch un-
ter Zugrundelegung des bisherigen Ruhegehalts. § 56 findet 
in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung An-
wendung. Für die Hinterbliebenen einer entpflichteten Hoch-
schullehrerin oder eines entpflichteten Hochschullehrers, die 
oder der nach dem 31. Dezember 1991 verstorben ist, gilt § 91 
Absatz 2 Nummer 3 entsprechend.

4. Die Mindestversorgungsbezüge (§ 14 Absatz 4 Satz 2 und 3) 
und die Mindestunfallversorgungsbezüge bestimmen sich 
nach diesem Gesetz.

5. Nummer 1 Satz 2 ist mit dem Inkrafttreten der achten auf den 
31. Dezember 2002 folgenden Anpassung nach § 70 nicht 
mehr anzuwenden. Ab dem genannten Zeitpunkt sind § 14a 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 2 sowie die §§ 53 
und 54 dieses Gesetzes anzuwenden.

§ 69b
Übergangsregelungen für vor dem 1. Juli 1997 bewilligte 

Freistellungen und eingetretene Versorgungsfälle

(1) § 6 Absatz 1 Satz 4 und 5, § 12 Absatz 5, § 13 Absatz 1 Satz 3 
und § 14 Absatz 4 Satz 4 gelten nicht für Freistellungen, die vor 
dem 1. Juli 1997 bewilligt und angetreten worden sind.

(2) Für Versorgungsfälle, die vor dem 1. Juli 1997 eingetreten 
sind, finden § 5 Absatz 2, § 12 Absatz 1 Satz 1, § 13 Absatz 1 
Satz 1, § 36 Absatz 2 und § 66 Absatz 7 in der bis zum 30. Juni 
1997 geltenden Fassung Anwendung. Satz 1 gilt entsprechend für 
künftige Hinterbliebene von vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern. Ver-
sorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, die am 
28. Februar 1997 einen Erhöhungsbetrag nach § 14 Absatz 2 in 
der an diesem Tag geltenden Fassung bezogen haben, erhalten 
diesen weiter mit der Maßgabe, dass sich dieser Erhöhungsbetrag 
bei der nächsten allgemeinen Erhöhung der Versorgungsbezüge 
um die Hälfte verringert; die Verringerung darf jedoch die Hälfte 
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der allgemeinen Erhöhung nicht übersteigen. Bei einer weiteren 
allgemeinen Erhöhung der Versorgungsbezüge entfällt der ver-
bleibende Erhöhungsbetrag. Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger, die am 30. Juni 1997 einen Anpassungs-
zuschlag gemäß § 71 in der an diesem Tag geltenden Fassung 
bezogen haben, erhalten diesen in Höhe des zu diesem Zeitpunkt 
zustehenden Betrages weiter. Künftige Hinterbliebene der in den 
Sätzen 3 und 5 genannten Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfänger erhalten die jeweiligen Beträge entsprechend 
anteilig.

§ 69c
Übergangsregelungen für vor dem 1. Januar 1999 eingetretene 

Versorgungsfälle und für am 1. Januar 1999 vorhandene 
Beamtinnen und Beamte

(1) Für Versorgungsfälle, die vor dem 1. Januar 1999 eingetreten 
sind, finden § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, § 5 Absatz 3 bis 5, 
die §§ 7, 14 Absatz 6 sowie die §§ 43 und 66 Absatz 6 in der bis 
zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung Anwendung. Satz 1 
gilt entsprechend für künftige Hinterbliebene von vor dem 1. Ja-
nuar 1999 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfängern.

(2) Für Beamtinnen und Beamte, die vor dem 1. Januar 2001 be-
fördert worden sind oder denen ein anderes Amt mit höherem 
Endgrundgehalt verliehen worden ist, findet § 5 Absatz 3 bis 5 in 
der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung Anwendung.

(3) Für Beamtinnen und Beamte, denen erstmals vor dem 1. Januar 
1999 ein Amt im Sinne des § 36 des Bundesbeamtengesetzes oder 
des entsprechenden Landesrechts übertragen worden war, finden 
§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, die §§ 7 und 14 Absatz 6 in der bis 
zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung Anwendung.

(4) Die §§ 53 und 53a in der bis zum 31. Dezember 1998 gelten-
den Fassung finden, wenn dies für die Versorgungsempfängerin 
oder den Versorgungsempfänger günstiger ist, längstens für wei-
tere sieben Jahre vom 1. Januar 1999 an, Anwendung, solange 
eine am 31. Dezember 1998 über diesen Zeitpunkt hinaus aus-
geübte Beschäftigung oder Tätigkeit des Versorgungsempfängers 
andauert. Im Falle des Satzes 1 sind ebenfalls anzuwenden § 2 
Absatz 5 Satz 4, Absatz 7 und 8 des Gesetzes zur Übernahme der 
Beamten und Arbeitnehmer der Bundesanstalt für Flugsicherung 
vom 23. Juli 1992 (BGBl. I S. 1370, 1376) in der bis zum 31. De-
zember 1998 geltenden Fassung sowie § 2 Absatz 3 des Bun-
deswehrbeamtenanpassungsgesetzes vom 20. Dezember 1991 
(BGBl. I S. 2378) in der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden 
Fassung und § 2 Absatz 3 des Gesetzes zur Verbesserung der per-
sonellen Struktur in der Bundeszollverwaltung vom 11. Dezem-
ber 1990 (BGBl. I S. 2682, 2690) in der bis zum 31. Dezember 
1995 geltenden Fassung.

(5) § 56 findet Anwendung, soweit Zeiten im Sinne des § 56 erst-
mals nach dem 1. Januar 1999 zurückgelegt werden. Im Übrigen 
ist § 56 in der bis zum 30. September 1994 geltenden Fassung 
anzuwenden, es sei denn, die Anwendung des § 56 in der bis zum 
31. Dezember 1998 geltenden Fassung ist für die Versorgungs-
empfängerin oder den Versorgungsempfänger günstiger. Bei der 
Anwendung des Satzes 2 bleibt § 85 Absatz 6 unberührt; dies gilt 
nicht, wenn Zeiten im Sinne des § 56 Absatz 1 erstmals ab dem 
1. Januar 1999 zurückgelegt worden sind.

§ 69d
Übergangsregelungen für vor dem 1. Januar 2001 eingetretene 

Versorgungsfälle und für am 1. Januar 2001 vorhandene 
Beamtinnen, Beamte, Versorgungsempfängerinnen und 

Versorgungsempfänger

(1) Auf Versorgungsfälle, die vor dem 1. Januar 2001 eingetreten 
sind, sind § 13 Absatz 1 Satz 1, § 14 Absatz 3 und § 36 Absatz 2 in 
der bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Fassung anzuwenden; 
§ 85a ist in der bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Fassung 
anzuwenden, wenn dies für die Versorgungsempfängerin oder den 
Versorgungsempfänger günstiger ist. Satz 1 gilt entsprechend für 
künftige Hinterbliebene von vor dem 1. Januar 2001 vorhandenen 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern.

(2) Für am 1. Januar 2001 vorhandene Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamte auf Zeit im Ruhestand, deren Beschäftigungsver-
hältnis über den 1. Januar 2001 hinaus andauert, gilt § 53a in der 
bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Fassung längstens bis zum 
31. Dezember 2007, wenn dies für die Versorgungsempfängerin 
oder den Versorgungsempfänger günstiger ist als die Anwendung 
des § 53 Absatz 10. Für am 1. Januar 1992 vorhandene Wahl-
beamtinnen und Wahlbeamte auf Zeit im Ruhestand bleibt § 69a 
unberührt.

(3) Für am 1. Januar 2001 vorhandene Beamtinnen und Beamte, 
die bis zum 31. Dezember 2003 wegen Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand versetzt werden, gilt Folgendes:

1. § 14 Absatz 3 ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

Zeitpunkt der 
Versetzung in 
den Ruhestand

Minderung des 
Ruhegehalts für 
jedes Jahr des 

vorgezogenen Ru-
hestandes (Prozent)

Höchstsatz der 
Gesamtminderung 
des Ruhegehalts 

(Prozent)

vor dem 1.1.2002 1,8 3,6
vor dem 1.1.2003 2,4 7,2
vor dem 1.1.2004 3,0 10,8

2. § 13 Absatz 1 Satz 1 ist mit folgenden Maßgaben anzuwen-
den:

Zeitpunkt der Versetzung 
in den Ruhestand

Umfang der Berücksichti-
gung als Zurechnungszeit in 

Zwölfteln
vor dem 1.1.2002 5
vor dem 1.1.2003 6
vor dem 1.1.2004 7

(4) Für am 1. Januar 2001 vorhandene Beamtinnen und Beamte, 
die vor dem 1. Januar 1942 geboren sind, wegen Dienstunfähig-
keit in den Ruhestand versetzt werden und zu diesem Zeitpunkt 
mindestens 40 Jahre ruhegehaltfähige Dienstzeit nach den §§ 6, 8 
oder 9 zurückgelegt haben, gilt Absatz 1 entsprechend.

(5) Auf am 1. Januar 2001 vorhandene Beamtinnen und Beamte, die 
bis zum 16. November 1950 geboren und am 16. November 2000 
schwerbehindert im Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten Buches So-
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zialgesetzbuch sind sowie nach § 42 Absatz 4 Nummer 1 des Bun-
desbeamtengesetzes oder entsprechendem Landesrecht in den Ruhe-
stand versetzt werden, ist § 14 Absatz 3 nicht anzuwenden.

(6) Für am 1. Januar 2001 vorhandene Beamtinnen und Beamte, 
die nach dem 16. November 2000 schwerbehindert im Sinne des 
§ 2 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch werden und 
nach § 42 Absatz 4 Nummer 1 des Bundesbeamtengesetzes oder 
entsprechendem Landesrecht in den Ruhestand versetzt werden, 
ist § 14 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass an die Stelle der Vollendung des 63. Lebensjahres

a) die Vollendung des 61. Lebensjahres tritt, wenn sie vor dem 
1. Januar 1942 geboren sind,

b) die Vollendung des 62. Lebensjahres tritt, wenn sie vor dem 
1. Januar 1943 geboren sind;

sind sie vor dem 1. Januar 1941 geboren, ist § 14 Absatz 3 nicht 
anzuwenden.

§ 69e
Übergangsregelungen aus Anlass des 
Versorgungsänderungsgesetzes 2001

(1) Die Rechtsverhältnisse der am 1. Januar 2002 vorhandenen 
Ruhestandsbeamtinnen, Ruhestandsbeamten, entpflichteten Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer, Witwen, Witwer, Waisen 
und sonstigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fänger regeln sich nach dem bis zum 31. Dezember 2001 geltenden 
Recht mit folgenden Maßgaben: Absätze 3, 4 und 6, § 22 Absatz 1 
Satz 3, § 42 Satz 2, §§ 49 bis 50a, 50b, 50d, 50e, 52, 54 Absatz 1 
Satz 2, § 55 Absatz 1 Satz 3 bis 7 sowie die §§ 61, 62 und 85 Ab-
satz 11 dieses Gesetzes sind anzuwenden.

(2) Auf Versorgungsfälle, die nach dem 31. Dezember 2001 eintreten, 
sind § 14 Absatz 1 und 6, § 14a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Ab-
satz 2, § 47a Absatz 1, §§ 50e, 53 Absatz 2 Nummer 3, § 54 Absatz 2 
sowie § 66 Absatz 2 und 8 in der bis zum 31. Dezember 2002 gelten-
den Fassung anzuwenden; § 56 Absatz 1 und 6 dieses Gesetzes ist mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle der Zahl „1,79375“ die Zahl 
„1,875“ sowie anstelle der Zahl „2,39167“ die Zahl „2,5“ tritt. § 50e 
Absatz 1 dieses Gesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an 
die Stelle der Zahl „66,97“ die Zahl „70“ tritt. Die Sätze 1 und 2 sind 
mit dem Inkrafttreten der achten auf den 31. Dezember 2002 folgen-
den Anpassung nach § 70 nicht mehr anzuwenden.

(3) Ab der ersten auf den 31. Dezember 2002 folgenden Anpas-
sung nach § 70 werden die der Berechnung der Versorgungsbezü-
ge zu Grunde liegenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zur 
siebten Anpassung nach § 70 durch einen Anpassungsfaktor nach 
Maßgabe der folgenden Tabelle vermindert:

Anpassung nach dem
31. Dezember 2002

Anpassungsfaktor

1. 0,99458
2. 0,98917
3. 0,98375
4. 0,97833
5. 0,97292
6. 0,96750
7. 0,96208

Dies gilt nicht für das Ruhegehalt, das durch Anwendung des § 14 
Absatz 4 Satz 1 und 2 und § 91 Absatz 2 Nummer 1 ermittelt ist. 
Für Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach 
dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 gel-
tenden Fassung nicht zu Grunde liegt, und für Versorgungsbezü-
ge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, sowie bei der Anwen-
dung von Ruhensvorschriften (§§ 53 bis 56) gelten die Sätze 1 
und 2 entsprechend. Zu den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen im 
Sinne des Satzes 1 gehören auch die Anpassungszuschläge, der 
Strukturausgleich sowie Erhöhungszuschläge nach den Artikeln 5 
und 6 des Siebenten Gesetzes zur Änderung des Bundesbesol-
dungsgesetzes vom 15. April 1970 (BGBl. I S. 339) und entspre-
chendem Landesrecht. Für die von den Erhöhungen 2003/2004 
nach § 71 ausgenommenen Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfänger beginnt die Verminderung nach Satz 1 am 
1. Januar 2005 mit dem dritten Anpassungsfaktor.

(4) In Versorgungsfällen, die vor der achten auf den 31. Dezember 
2002 folgenden Anpassung nach § 70 eingetreten sind, wird der den 
Versorgungsbezügen zu Grunde liegende Ruhegehaltssatz mit dem 
Inkrafttreten und vor dem Vollzug der achten Anpassung nach § 70 
mit dem Faktor 0,95667 vervielfältigt; § 14 Absatz 1 Satz 2 und 3 
ist anzuwenden. Der nach Satz 1 verminderte Ruhegehaltssatz gilt 
als neu festgesetzt. Er ist ab dem Tag der achten Anpassung nach 
§ 70 der Berechnung der Versorgungsbezüge zu Grunde zu legen.

(4a) Für die Verteilung der Versorgungslasten bei Beamtinnen, 
Beamten, Richterinnen und Richtern, die vor dem 1. Januar 2002 
in den Dienst eines anderen Dienstherrn übernommen worden 
sind, gilt § 107b Absatz 1 in der bis zum 31. Dezember 2001 gel-
tenden Fassung.

(5) § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 ist in der bis zum 31. Dezem-
ber 2001 geltenden Fassung anzuwenden, wenn die Ehe vor dem 
1. Januar 2002 geschlossen wurde. § 20 Absatz 1 Satz 1 ist in 
der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung anzuwenden, 
wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und 
mindestens eine Ehegattin oder ein Ehegatte vor dem 2. Januar 
1962 geboren ist. § 50c ist in diesen Fällen nicht anzuwenden. Im 
Übrigen gilt Absatz 1 für künftige Hinterbliebene von vor dem 
1. Januar 2002 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfängern entsprechend.

(6) Für die Anwendung des § 36 Absatz 3 gilt unbeschadet des 
§ 85 der § 14 Absatz 1 Satz 1 in der bis zum 31. Dezember 2002 
geltenden Fassung. In den Fällen des Satzes 1 sowie des § 37 sind 
die Absätze 3 und 4 sowie § 85 Absatz 11 nicht anzuwenden.

§ 69f
Übergangsregelungen zur Anhebung des 

Ruhestandseintrittsalters

(1) Für Beamtinnen und Beamte, die nach § 36 Absatz 2 des 
Landesbeamtengesetzes (Antragsaltersgrenze bei Schwerbehin-
derung im Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch für vor dem 1. Januar 1964 geborene Beamte) nach dem 
31. Juli 2011 in den Ruhestand versetzt werden, ist § 14 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 1 mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

1. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres tritt, wenn 
sie vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, die Vollendung des 
63. Lebensjahres.

2. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres tritt, wenn 
sie nach dem 31. Dezember 1951 und vor dem 1. Januar 1964 
geboren sind, das Erreichen folgenden Lebensalters:
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Geburtsdatum bis Lebensalter
Jahr Monat

31. Januar 1952 63 1
29. Februar 1952 63 2
31. März 1952 63 3
30. April 1952 63 4
31. Mai 1952 63 5
31. Dezember 1952 63 6
31. Dezember 1953 63 7
31. Dezember 1954 63 8
31. Dezember 1955 63 9
31. Dezember 1956 63 10
31. Dezember 1957 63 11
31. Dezember 1958 64 0
31. Dezember 1959 64 2
31. Dezember 1960 64 4
31. Dezember 1961 64 6
31. Dezember 1962 64 8
31. Dezember 1963 64 10

(2) Für Beamtinnen und Beamte, die nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes nach § 36 Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes in den 
Ruhestand versetzt werden, ist § 14 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 
mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

1. An die Stelle des Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze 
tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 1949 geboren sind, die Voll-
endung des 65. Lebensjahres.

2. An die Stelle des Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze tritt, 
wenn sie nach dem 31. Dezember 1948 und vor dem 1. Ja nuar 
1950 geboren sind, das Erreichen folgenden Lebensalters:

Geburtsdatum bis Lebensalter
Jahr Monat

31. Januar 1949 65 1
28. Februar 1949 65 2
31. Dezember 1949 65 3

(3) Für Beamtinnen und Beamte, die nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienst-
unfall beruht, in den Ruhestand versetzt werden, ist § 14 Absatz 3 
Nummer 3 mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

1. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres tritt, wenn 
sie vor dem 1. Januar 2012 in den Ruhestand versetzt werden, 
die Vollendung des 63. Lebensjahres.

2. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres tritt, wenn 
sie nach dem 31. Dezember 2011 und vor dem 1. Januar 2024 
in den Ruhestand versetzt werden, das Erreichen folgenden 
Lebensalters:

Zeitpunkt der Verset-
zung in den Ruhestand 
vor dem

Lebensalter
Jahr Monat

1. Februar 2012 63 1
1. März 2012 63 2
1. April 2012 63 3
1. Mai 2012 63 4
1. Juni 2012 63 5
1. Januar 2013 63 6
1. Januar 2014 63 7
1. Januar 2015 63 8
1. Januar 2016 63 9
1. Januar 2017 63 10
1. Januar 2018 63 11
1. Januar 2019 64 0
1. Januar 2020 64 2
1. Januar 2021 64 4
1. Januar 2022 64 6
1. Januar 2023 64 8
1. Januar 2024 64 10

3. Für Beamtinnen und Beamte, die vor dem 1. Januar 2024 in den 
Ruhestand versetzt werden, gilt § 14 Absatz 3 Satz 6 mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle der Zahl „40“ die Zahl „35“ tritt.

§ 69g
Anwendung bisherigen und neuen Rechts für am 

19. Juli 2014 vorhandene Beamtinnen und Beamte

Für Beamtinnen und Beamte, die am Tag des Inkrafttretens des 
Vierten Gesetzes zur Änderung besoldungs- und versorgungs-
rechtlicher Bestimmungen des Landes Mecklenburg- Vorpom-
mern bereits vorhanden sind, finden die Vorschriften der §§ 10 
und 11 in der am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gel-
tenden Fassung Anwendung, soweit nicht die Anwendung neuen 
Rechts günstiger ist.

§ 69h
Übergangsregelung aus Anlass des Gesetzes zur 

Änderung der Professorenbesoldung

Für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, die 
vor dem 1. Januar 2013 aus Ämtern der Besoldungsgruppen W 2 
oder W 3 den Ruhestand erreicht haben, ist eine Neufestsetzung 
der Versorgung ab 1. Januar 2013 unter Anwendung des ab 1. Ja-
nuar 2013 geltenden Rechts vorzunehmen, sofern sich hieraus ein 
höherer Versorgungsbezug ergibt. Für Hinterbliebene gilt Satz 1 
entsprechend.

Abschnitt XI
Anpassung der Versorgungsbezüge

§ 70
Allgemeine Anpassung

(1) Werden die Dienstbezüge der Besoldungsberechtigten allge-
mein erhöht oder vermindert, sind von demselben Zeitpunkt an 
die Versorgungsbezüge entsprechend zu regeln. Für die Zahlung 
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von Abschlägen ist § 17 Absatz 2 des Landesbesoldungsgesetzes 
entsprechend anzuwenden.

(2) Als allgemeine Änderung der Dienstbezüge im Sinne des Ab-
satzes 1 gelten auch die Neufassung der Grundgehaltstabelle mit 
unterschiedlicher Änderung der Grundgehaltssätze und die allge-
meine Erhöhung oder Verminderung der Dienstbezüge um feste 
Beträge.

§§ 71 bis 76
(weggefallen)

Abschnitt XII
(weggefallen)

Abschnitt XIII
Übergangsvorschriften neuen Rechts

§ 84
Ruhegehaltfähige Dienstzeit

Für am 1. Januar 1977 vorhandene Beamtinnen und Beamte können 
zum Ausgleich von Härten Zeiten, die nach dem bis zum 31. De-
zember 1976 geltenden Recht ruhegehaltfähig waren, als ruhe-
gehaltfähig galten oder als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden 
konnten und vor dem 1. Januar 1977 zurückgelegt worden sind, 
im Anwendungsbereich des bis zum 31. Dezember 1976 gelten-
den Rechts als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden. Die Ent-
scheidung trifft die für das Versorgungsrecht zuständige oberste 
Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle.

§ 85
Ruhegehaltssatz für am 31. Dezember 1991 vorhandene 

Beamtinnen und Beamte

(1) Hat das Beamtenverhältnis, aus dem die Beamtin oder der 
Beamte in den Ruhestand tritt, oder ein unmittelbar vorangehendes 
anderes öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis bereits am 31. De-
zember 1991 bestanden, bleibt der zu diesem Zeitpunkt erreichte 
Ruhegehaltssatz gewahrt. Dabei richtet sich die Berechnung der 
ruhegehaltfähigen Dienstzeit und des Ruhegehaltssatzes nach dem 
bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Recht; § 14 Absatz 1 Satz 1 
Halbsatz 2 und 3 findet hierbei keine Anwendung. Der sich nach 
den Sätzen 1 und 2 ergebende Ruhegehaltssatz steigt mit jedem 
Jahr, das vom 1. Januar 1992 an nach dem von diesem Zeitpunkt 
an geltenden Recht als ruhegehaltfähige Dienstzeit zurückgelegt 
wird, um ein Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zum 
Höchstsatz von 75 Prozent; insoweit gilt § 14 Absatz 1 Satz 2 und 3 
entsprechend. Bei der Anwendung von Satz 3 bleiben Zeiten bis zur 
Vollendung einer zehnjährigen ruhegehaltfähigen Dienstzeit außer 
Betracht; § 13 Absatz 1 findet in der bis zum 31. Dezember 1991 
geltenden Fassung Anwendung. § 14 Absatz 3 findet Anwendung.

(2) Für die Beamtinnen und Beamten auf Zeit, deren Beamtenver-
hältnis über den 31. Dezember 1991 hinaus fortbesteht, ist § 66 
Absatz 2, 4 und 6 in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden 
Fassung anzuwenden.

(3) Hat das Beamtenverhältnis, aus dem die Beamtin oder der 
Beamte in den Ruhestand tritt, oder ein unmittelbar vorangehen-
des anderes öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis bereits am 
31. Dezember 1991 bestanden und erreicht die Beamtin oder der 
Beamte vor dem 1. Januar 2002 die für sie oder ihn jeweils maß-

gebende gesetzliche Altersgrenze, so richtet sich die Berechnung 
der ruhegehaltfähigen Dienstzeit und des Ruhegehaltssatzes nach 
dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Recht. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der von 
dieser Vorschrift erfasst ist, vor dem Zeitpunkt des Erreichens der 
jeweils maßgebenden gesetzlichen Altersgrenze wegen Dienst-
unfähigkeit oder auf Antrag in den Ruhestand versetzt wird oder 
verstirbt.

(4) Der sich nach den Absätzen 1, 2 oder 3 ergebende Ruhege-
haltssatz wird der Berechnung des Ruhegehalts zu Grunde gelegt, 
wenn er höher ist als der Ruhegehaltssatz, der sich nach diesem 
Gesetz für die gesamte ruhegehaltfähige Dienstzeit ergibt. Der 
sich nach Absatz 1 ergebende Ruhegehaltssatz darf den Ruhege-
haltssatz, der sich nach dem bis zum 31. Dezember 1991 gelten-
den Recht ergäbe, nicht übersteigen.

(5) Hat das Beamtenverhältnis, aus dem die Beamtin oder der 
Beamte in den Ruhestand tritt, oder ein unmittelbar vorangehen-
des anderes öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis bereits am 
31. Dezember 1991 bestanden, ist § 14 Absatz 3 mit folgenden 
Maßgaben anzuwenden:

Bei Erreichen der Altersgrenze 
nach § 42 Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 2 des Bundesbeamtengesetzes 
oder entsprechendem Landesrecht

beträgt der Vomhundert-
satz der Minderung für 

jedes Jahr

vor dem 1. Januar 1998 0,0,
nach dem 31. Dezember 1997 0,6,
nach dem 31. Dezember 1998 1,2,
nach dem 31. Dezember 1999 1,8,
nach dem 31. Dezember 2000 2,4,
nach dem 31. Dezember 2001 3,0,
nach dem 31. Dezember 2002 3,6.

(6) Errechnet sich der Ruhegehaltssatz nach Absatz 1 in Verbin-
dung mit Absatz 4 Satz 2, Absatz 2 oder 3, ist entsprechend diesen 
Vorschriften auch der Ruhegehaltssatz für die Höchstgrenze nach 
§ 54 Absatz 2 und § 55 Absatz 2 zu berechnen. Bei Zeiten im Sinne 
des § 56 Absatz 1, die bis zum 31. Dezember 1991 zurückgelegt 
sind, ist § 56 in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung an-
zuwenden; soweit Zeiten im Sinne des § 56 Absatz 1 nach diesem 
Zeitpunkt zurückgelegt sind, ist § 56 in der vom 1. Januar 1992 
an geltenden Fassung mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die 
Stelle des Vomhundertsatzes von 1,875 der Satz von 1,0 und an 
die Stelle des Vomhundertsatzes von 2,5 der Satz von 1,33 tritt. 
Errechnet sich der Versorgungsbezug nach den Absätzen 2 oder 3, 
ist § 56 in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung an-
zuwenden. In Fällen der Sätze 2 und 3 wird bei der Berechnung 
des Ruhensbetrages auch die Dienstzeit bei einer zwischen- oder 
überstaatlichen Einrichtung berücksichtigt, die über volle Jahre 
hinausgeht.

(7) Die Berücksichtigung der Zeit einer Kindererziehung für ein 
vor dem 1. Januar 1992 geborenes Kind richtet sich nach § 6 Ab-
satz 1 Satz 4 und 5 in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden 
Fassung. Für nach dem 31. Dezember 1991 innerhalb des Be-
amtenverhältnisses geborene Kinder gilt hinsichtlich der Kin-
dererziehungszeit § 50a Absatz 1 bis 7 auch dann, wenn die Be-
rechnung des Ruhegehaltssatzes nach dem bis zum 31. Dezember 
1991 geltenden Recht vorzunehmen ist.
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(8) Auf die am 31. Dezember 1991 vorhandenen Beamtinnen und 
Beamten, denen aufgrund eines bis zu diesem Zeitpunkt erlittenen 
Dienstunfalles ein Unfallausgleich gewährt wird, findet § 35 des Be-
amtenversorgungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 1991 gel-
tenden Fassung unter der Maßgabe Anwendung, dass sich die Höhe 
des Unfallausgleichs entsprechend aus § 35 dieses Gesetzes ergibt.

(9) Bei der Anwendung der Absätze 1 und 3 bleibt der am 31. De-
zember 1991 erreichte Ruhegehaltssatz auch dann gewahrt, wenn 
dem Beamtenverhältnis, aus dem die Beamtin oder der Beamte in 
den Ruhestand tritt, mehrere öffentlich-rechtliche Dienstverhält-
nisse in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem am 
31. Dezember 1991 bestehenden öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis vorangegangen sind.

(10) Einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis steht ein Beschäf-
tigungsverhältnis im Sinne von § 5 Absatz 1 Nummer 2 und § 6 Ab-
satz 1 Nummer 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gleich.

(11) Für den nach den Absätzen 1 bis 4 ermittelten Ruhegehalts-
satz sowie die in Absatz 6 Satz 2 genannten Vomhundertsätze gilt 
§ 69e Absatz 4 entsprechend.

§ 85a
Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis

Bei nach § 29, § 30 Absatz 3 oder § 31 Absatz 2 des Beamten-
statusgesetzes erneut in das Beamtenverhältnis berufenen Be-
amtinnen und Beamten bleibt der am Tag vor der erneuten Be-
rufung in das Beamtenverhältnis vor Anwendung von Ruhens-, 
Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften zustehende Betrag des 
Ruhegehalts gewahrt. Tritt die Beamtin oder der Beamte erneut 
in den Ruhestand, wird die ruhegehaltfähige Dienstzeit und das 
Ruhegehalt nach dem im Zeitpunkt der Zurruhesetzung geltenden 
Recht berechnet. Bei der Anwendung des § 85 Absatz 1 und 3 
gilt die Zeit des Ruhestandes nicht als Unterbrechung des Beam-
tenverhältnisses; die Zeit im Ruhestand ist nicht ruhegehaltfähig. 
Das höhere Ruhegehalt wird gezahlt.

§ 86
Hinterbliebenenversorgung

(1) Die Gewährung von Unterhaltsbeiträgen an geschiedene Ehe-
gattinnen und Ehegatten richtet sich nach den bis zum 31. De-
zember 1976 geltenden beamtenrechtlichen Vorschriften, wenn 
die Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschieden, aufgehoben oder für 
nichtig erklärt worden ist.

(2) Die Vorschrift des § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 über den 
Ausschluss von Witwen- oder Witwergeld findet keine Anwen-
dung, wenn die Ehe am 1. Januar 1977 bestanden und das bis 
zu diesem Zeitpunkt geltende Landesrecht den Ausschlussgrund 
nicht enthalten hat. An die Stelle des 65. Lebensjahres in § 19 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 tritt ein in der bis zum 31. Dezember 
1976 geltenden landesrechtlichen Vorschrift vorgesehenes höhe-
res Lebensalter, wenn die Ehe am 1. Januar 1977 bestanden hat.

(3) Die Vorschriften über die Kürzung des Witwen- oder Witwer-
geldes bei großem Altersunterschied der Ehegattinnen und Ehe-
gatten (§ 20 Absatz 2) finden keine Anwendung, wenn die Ehe am 
1. Januar 1977 bestanden und das bis zu diesem Zeitpunkt für die 
Beamtin, den Beamten, die Ruhestandsbeamtin oder den Ruhe-
standsbeamten geltende Landesrecht entsprechende Kürzungs-
vorschriften nicht enthalten hat.

(4) Die Vorschrift des § 22 Absatz 2 in der bis zum 31. Juli 1989 
geltenden Fassung findet Anwendung, wenn ein Scheidungsver-
fahren bis zum 31. Juli 1989 rechtshängig geworden ist oder die 
Parteien bis zum 31. Juli 1989 eine Vereinbarung nach § 1587o 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs getroffen haben.

§§ 87 bis 89
(weggefallen)

§ 90
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Versorgung 

aus zwischenstaatlicher und überstaatlicher Verwendung

(1) Bei der Anwendung des § 56 Absatz 1 bleibt die Zeit, die eine 
Beamtin, ein Beamter, eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhe-
standsbeamter vor dem 1. Juli 1968 im Dienst einer zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Einrichtung tätig war, bis zu 
sechs Jahren außer Betracht.

(2) Auf die am 1. Juli 1968 vorhandenen Versorgungsempfän-
gerinnen und Versorgungsempfänger findet § 56 Absatz 1 Satz 3 
mit der Maßgabe Anwendung, dass ihnen zwölf Prozent der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge als Versorgung verbleiben.

(3) Hat eine Beamtin, ein Beamter, eine Versorgungsempfängerin 
oder ein Versorgungsempfänger vor dem 1. Juli 1968 bei ihrem 
oder seinem Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst einer zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung anstelle einer 
Versorgung einen Kapitalbetrag als Abfindung oder Zahlung aus 
einem Versorgungsfonds erhalten, sind Absatz 1, § 56 Absatz 3 
und § 69c Absatz 5 anzuwenden.

§ 91
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 

Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten sowie 
Lektorinnen und Lektoren

(1) Auf die Versorgung der Hochschullehrerinnen, Hochschulleh-
rer, Wissenschaftlichen Assistentinnen und Assistenten, Lektorin-
nen und Lektoren im Sinne des Kapitels I Abschnitt V 3. Titel des 
Beamtenrechtsrahmengesetzes in der vor dem Inkrafttreten des 
Hochschulrahmengesetzes geltenden Fassung, die nicht als Pro-
fessorinnen, Professoren, Hochschulassistentinnen oder Hoch-
schulassistenten übernommen worden sind, und ihrer Hinterblie-
benen finden die für Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit, auf 
Probe oder auf Widerruf geltenden Vorschriften dieses Gesetzes 
nach Maßgabe der bis zum 31. Dezember 1976 geltenden landes-
rechtlichen Vorschriften Anwendung. § 67 Absatz 2 Satz 1 gilt 
entsprechend.

(2) Für Professorinnen und Professoren, die nach dem 31. Dezem-
ber 1976 von ihren amtlichen Pflichten entbunden werden (Ent-
pflichtung), und ihre Hinterbliebenen gilt Folgendes:

1. Die §§ 53 bis 58, 62 und 65 finden Anwendung; hierbei gelten 
die Bezüge der entpflichteten Professorinnen und Professoren 
als Ruhegehalt, die Empfängerinnen und Empfänger als Ruhe -
standsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte. § 65 gilt nicht für 
entpflichtete Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die 
die Aufgaben der von ihnen bis zur Entpflichtung innegehab-
ten Stelle vertretungsweise wahrnehmen.

2. Die Bezüge der entpflichteten Professorinnen und Professo-
ren gelten unter Hinzurechnung des der oder dem Entpflichte-
ten zustehenden, mindestens des zuletzt vor einer Überleitung 



Tag der Ausgabe: Schwerin, den 16. Juli 2024 393Nr. 15

nach dem nach § 72 des Hochschulrahmengesetzes erlasse-
nen Landesgesetz zugesicherten Vorlesungsgeldes (Kolleg-
geldpauschale) als Höchstgrenze im Sinne des § 53 Absatz 2 
Nummer 1 und 3 dieses Gesetzes sowie als ruhegehaltfähige 
Dienstbezüge im Sinne des § 53a Absatz 2 in der bis zum 
31. Dezember 1998 geltenden Fassung.

3. Für die Versorgung der Hinterbliebenen von entpflichte-
ten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern gilt dieses 
Gesetz mit der Maßgabe, dass sich die Bemessung des den 
Hinterbliebenenbezügen zu Grunde zu legenden Ruhegehalts 
sowie die Bemessung des Sterbe-, Witwen-, Witwer- und Wai-
sengeldes der Hinterbliebenen nach dem vor dem 1. Januar 
1977 geltenden Landesrecht bestimmt. Für die Anwendung 
des § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und des § 23 Absatz 2 
gelten die entpflichteten Professorinnen und Professoren als 
Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte.

4. Für Professorinnen und Professoren, die unter § 76 Absatz 4 
des Hochschulrahmengesetzes fallen, wird abweichend von 
Nummer 2 das Vorlesungsgeld (Kolleggeldpauschale), das ih-
nen beim Fortbestand ihres letzten Beamtenverhältnisses als 
Professorin oder Professor im Landesdienst vor der Annahme 
des Beamtenverhältnisses an einer Hochschule der Bundes-
wehr zuletzt zugesichert worden wäre, der Höchstgrenze im 
Sinne des § 53 Absatz 2 Nummer 1 und 3 dieses Gesetzes 
sowie den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen im Sinne des 
§ 53a Absatz 2 in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden 
Fassung hinzugerechnet. Für ihre Hinterbliebenen gilt in den 
Fällen der Nummer 3 das Landesrecht, das für das Beamten-
verhältnis als Professorin oder Professor im Landesdienst 
maßgebend war.

(3) Die Versorgung der Hinterbliebenen von nach dem nach § 72 
des Hochschulrahmengesetzes erlassenen Landesgesetz überge-
leiteten Professorinnen und Professoren, die einen Antrag nach 
§ 76 Absatz 2 des Hochschulrahmengesetzes nicht gestellt haben, 
regelt sich nach § 67 dieses Gesetzes, wenn die Professorin oder 
der Professor vor der Entpflichtung verstorben ist.

Abschnitt XIV
(weggefallen)

Abschnitt XV
Schlussvorschriften

§ 105
(weggefallen)

§ 106
Verweisung auf aufgehobene Vorschriften, Fortgeltung von 

Rechtsvorschriften und Verwaltungsvorschriften

(1) Wird in Rechtsvorschriften und Verwaltungsvorschriften auf 
Vorschriften und Bezeichnungen Bezug genommen, die nach die-
sem Gesetz nicht mehr gelten, so treten an ihre Stelle die entspre-
chenden Vorschriften oder die Bezeichnungen dieses Gesetzes.

(2) Die aufgrund des Beamtenversorgungsgesetzes erlassenen 
Verordnungen des Bundes, die mit dem Beamtenversorgungs-
überleitungsgesetz vom 4. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 376, 382) 
in Landesrecht übergeleitet wurden, gelten in ihrer am 31. August 
2006 geltenden Fassung bis zum Erlass entsprechender landes-
rechtlicher Regelungen weiter, soweit durch dieses Gesetz nichts 
anderes bestimmt wird. Satz 1 gilt für die zum Beamtenversor-
gungsgesetz erlassenen Verwaltungsvorschriften des Bundes in 
ihrer am 31. August 2006 geltenden Fassung entsprechend.

§ 107
Ermächtigung zum Erlass von Verwaltungsvorschriften, 

Zuständigkeitsregelungen

(1) Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen allge-
meinen Verwaltungsvorschriften erlässt die für das Versorgungs-
recht zuständige oberste Landesbehörde.

(2) Für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfän-
ger des Landes bestimmt die Landesregierung durch Rechtsver-
ordnung die Behörde, die für die Festsetzung, Anweisung und 
Rückforderung von Versorgung zuständig ist. Für die in § 1 Ab-
satz 1 Nummer 2 und 3 des Landesbesoldungsgesetzes genannten 
Dienstherren setzt die von der jeweiligen obersten Dienstbehörde 
bestimmte Stelle die Versorgung fest und regelt die Rückforde-
rung dieser Leistungen. Gesetzliche Regelungen bleiben davon 
unberührt.

§ 107a
Befristete Ausnahmen für Verwendungseinkommen

(1) Für Verwendungseinkommen, das eine Ruhestandsbeamtin oder 
ein Ruhestandsbeamter vor Erreichen der für sie oder ihn geltenden 
Regelaltersgrenze im Rahmen eines dringenden zeitlich befriste-
ten Projekts des Versorgungsdienstherrn erzielt, kann die oberste 
Dienstbehörde entscheiden, dass eine Anrechnung entgegen der 
Regelung des § 53 Absatz 7 Satz 4 nur in den Monaten des Zu-
sammentreffens mit Versorgungsbezügen mit einem Zwölftel des 
im Kalenderjahr erzielten Einkommens angerechnet wird. Satz 1 
gilt unter der Voraussetzung, dass die Verwendung der Ruhestands-
beamtin oder des Ruhestandsbeamten im besonderen allgemeinen 
Interesse des Landes oder im besonderen dienstlichen Interesse 
liegt. Das besondere Verwendungsinteresse ist vor der Verwendung 
durch die oberste Dienstbehörde schriftlich festzustellen.

(2) Für die Ruhestandsbeamtin oder den Ruhestandsbeamten, 
die oder der nach Erreichen der für sie oder ihn geltenden Regel-
altersgrenze ein Verwendungseinkommen aus einer Beschäfti-
gung erzielt, die besonderen öffentlichen Belangen oder besonde-
ren dienstlichen Interessen dient, beträgt die Höchstgrenze nach 
§ 53 Absatz 2 Nummer 1 erste Alternative 130 Prozent der ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungs-
gruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, zuzüglich des je-
weils zustehenden Unterschiedsbetrages nach § 50 Absatz 1. Das 
besondere Verwendungsinteresse ist vor der Verwendung durch 
die oberste Dienstbehörde schriftlich festzustellen. Ein Abwei-
chen von der monatsbezogenen Anrechnung gemäß Absatz 1 ist 
auch bei einer erhöhten Höchstgrenze nach Satz 1 möglich, wenn 
das Gewinnungsinteresse dies erfordert.

(3) Die Regelungen in den Absätzen 1 und 2 sind bis zum 31. De-
zember 2030 befristet.

§ 107b
(weggefallen)

§ 107c
Verteilung der Versorgungslasten bei erneuter Berufung in 

ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis in dem in Artikel 3 
des Einigungsvertrages genannten Gebiet

Erwirbt eine Ruhestandsbeamtin, ein Ruhestandsbeamter, eine 
Richterin im Ruhestand oder ein Richter im Ruhestand eines 
Dienstherrn im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem 
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Stand vom 2. Oktober 1990 aufgrund einer zwischen dem 3. Ok-
tober 1990 und dem 31. Dezember 1999 erfolgten Berufung in 
ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis bei einem Dienstherrn 
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet 
gegen diesen einen weiteren Versorgungsanspruch, so erstattet 
der frühere Dienstherr dem neuen Dienstherrn die Versorgungs-
bezüge in dem Umfang, in dem die beim früheren Dienstherrn 
entstandenen Versorgungsansprüche infolge der Ruhensvorschrift 
des § 54 nicht zur Auszahlung gelangen, sofern die Ruhestands-
beamtin, der Ruhestandsbeamte, die Richterin im Ruhestand oder 
der Richter im Ruhestand im Zeitpunkt der Berufung in das neue 
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis das 50. Lebensjahr voll-
endet hatte.

Artikel 5
Änderung des Landesaltersgeldgesetzes2

In § 3 Absatz 4 Satz 1 des Landesaltersgeldgesetzes vom 11. Mai 
2021 (GVOBl. M-V S. 600, 672), das durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 9. Dezember 2022 (GVOBl. M-V S. 597, 600) geändert wor-
den ist, werden die Wörter „Nummer 2 oder Nummer 3“ durch die 
Wörter „Nummer 3 oder 4“ und die Angabe „Nummer 4“ durch die 
Angabe „Nummer 5“ ersetzt.

Artikel 6
Gesetz zur Auflösung des Sondervermögens 

„Versorgungsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern“
(Versorgungsrücklagenauflösungsgesetz – 

VersRücklAuflG M-V)

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2030 - 29

§ 1
Auflösung des beim Land gebildeten Sondervermögens

Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern“ wird mit Inkrafttreten dieses Gesetzes auf-
gelöst. Der Vermögensbestand zum Zeitpunkt der Auflösung wird 
vorbehaltlich der folgenden Vorschriften auf das Sondervermö-
gen „Versorgungsfonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ 
übertragen. Der auf das Forschungsinstitut für Nutztierbiologie 
entfallende Teil wird dem Forschungsinstitut für Nutztierbiologie 
übertragen.

§ 2
Verwendung der Versorgungsrücklagen des beim 

Kommunalen Versorgungsverband 
Mecklenburg-Vorpommern gebildeten Sondervermögens

Der Kommunale Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpom-
mern kann das nach § 2 Absatz 2 des Versorgungsrücklagengeset-
zes vom 22. November 1999 (GVOBl. M-V S. 612), das zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 11. Mai 2021 (GVOBl. M-V 
S. 600, 686) geändert worden ist, gebildete Sondervermögen als 
Sondervermögen fortführen oder auflösen. Die im Sondervermö-
gen angesparte Versorgungsrücklage ist ausschließlich zur Ent-
lastung von Versorgungsaufwendungen zu verwenden. Das Nä-
here regelt die Satzung des Kommunalen Versorgungsverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern.

§ 3
Verwendung der Versorgungsrücklagen der unter der 

Aufsicht des Landes stehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des Öffentlichen Rechts sowie für die 

landesunmittelbaren Krankenversicherungs- und 
Sozialversicherungsträger

(1) Die nach § 2 Absatz 3 des Versorgungsrücklagegesetzes vom 
22. November 1999 (GVOBl. M-V S. 612), das zuletzt durch Ar-
tikel 6 des Gesetzes vom 11. Mai 2021 (GVOBl. M-V S. 600, 
686) geändert worden ist, gebildeten Versorgungsrücklagen der 
unter der Aufsicht des Landes stehenden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des Öffentlichen Rechts sowie für die 
landesunmittelbaren Krankenversicherungs- und Sozialversiche-
rungsträger können ab dem Jahr 2024 über einen Zeitraum von 
15 Jahren ausschließlich zur Entlastung von Versorgungsaufwen-
dungen oder im Rahmen neu erstellter Vorsorgekonzepte zur De-
ckung zukünftiger Versorgungsausgaben verwendet werden.

(2) Die Verwendung der Mittel ist der zuständigen obersten Auf-
sichtsbehörde anzuzeigen.

§ 4
Verwendung der Versorgungsrücklage des 
Forschungsinstituts für Nutztierbiologie

(1) Das Forschungsinstitut für Nutztierbiologie ist verpflichtet, 
den nach § 1 Satz 2 übertragenen Teil des Sondervermögens „Ver-
sorgungsrücklage des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ einer 
Pensionsrückstellung zuzuführen und zur Deckung zukünftiger 
Versorgungsausgaben zu verwenden.

(2) Die Verwendung der Mittel ist der zuständigen obersten Auf-
sichtsbehörde anzuzeigen.

Artikel 7
Änderung des Versorgungsfondsgesetzes3

Das Versorgungsfondsgesetz vom 17. Dezember 2007 (GVOBl. 
M-V S. 472), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 
2018 (GVOBl. M-V S. 408) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „Beamte, Richter und sons-
tige Amtsträger“ durch die Wörter „verbeamtete, rich-
terliche und sonstige amtstragende Personen“ sowie die 
Angabe „31. Dezember 2004“ durch die Angabe „31. De-
zember 1999“ ersetzt.

b) In Satz 3 werden hinter dem Wort „Haushaltssaldo“ die 
Wörter „oder andere Finanzierungsquellen“ eingefügt so-
wie das Wort „erlaubt“ durch das Wort „erlauben“ ersetzt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

2 Ändert  Gesetz vom 11. Mai 2021; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2032 - 35
3 Ändert Gesetz vom 17. Dezember 2007; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2030 - 8
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„Die Mittel sind unter Berücksichtigung der Kernaspekte 
Nachhaltigkeit, Sicherheit, Rentabilität und Liquidität auf 
Basis eines passiven Strategieansatzes anzulegen.“

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Die Mittel des Sondervermögens können für Wertpa-
piertransaktionenkosten und sonstige im Zusammenhang 
mit der Verwaltung des Sondervermögens anfallende Ge-
bühren verwendet werden.“

3. In § 5 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Beamte, Rich-
ter und sonstige Amtsträger“ durch die Wörter „verbeamtete, 
richterliche und sonstige amtstragende Personen“ ersetzt.

Artikel 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am Tag 
nach der Verkündung in Kraft.

(2) Artikel 1, Artikel 2 mit Ausnahme der Nummer 1 Buchstabe a 
und Nummer 3 und Artikel 3 treten mit Wirkung vom 1. Januar 2023 
in Kraft. Gleichzeitig tritt das Sonderzahlungsgesetz Mecklenburg-
Vorpommern vom 16. Oktober 2003 (GVOBl. M-V  S. 477), das 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Mai 2021 (GVOBl. 
M-V S. 600, 685) geändert worden ist, außer Kraft.

(3) Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 sowie Arti-
kel 4 treten mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig 
treten das Landesbeamtenversorgungsgesetz Mecklenburg-Vor-
pommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Feb -
ruar 2022 (GVOBl. M-V S. 102), das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVOBl. M-V S. 597, 600) 
geändert worden ist, und das Versorgungsrücklagengesetz vom 
22. November 1999 (GVOBl. M-V S. 612), das zuletzt durch Ar-
tikel 6 des Gesetzes vom 11. Mai 2021 (GVOBl. M-V S. 600, 
686) geändert worden ist, außer Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern zu verkünden.

Schwerin, den 30. Juni 2024

Die Ministerpräsidentin
Manuela Schwesig

Der Finanzminister 
Dr. Heiko Geue
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 Anlage 6 
 (zu § 25 Absatz 2 Satz 2) 

  
Grundgehaltssätze der Besoldungsordnung B 

ab 1. Januar 2023 
(Monatsbeträge in Euro) 

  
  

Besoldungs-   
gruppe   

B 1 6 847,93 
B 2 7 953,52 
B 3 8 421,58 
B 4 8 911,82 
B 5 9 474,22 
B 6 10 005,36 
B 7 10 522,02 
B 8 11 060,48 
B 9 11 729,08 
B 10 13 805,34 
B 11 14 976,30 

 
 
   Anlage 7 

  (zu § 32 Absatz 1 Satz 2) 
    

Grundgehaltssätze der Besoldungsordnung W 
ab 1. Januar 2023 

(Monatsbeträge in Euro) 
    

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3 

  4 816,89 6 181,91 7 206,00 
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   Anlage 12 
(zu §§ 44 Absatz 3 Satz 2, 45 und 46 Absatz 4 Satz 2)     

Strukturzulage, Stellenzulagen und Amtszulagen 
ab 1. Januar 2023 
(Monatsbeträge) 

- in der gesetzlichen Reihenfolge  -     
Stellenzulagen 
Zulage Rechtsgrundlage  Betrag in Euro 

Strukturzulage § 45 Nr. 1 A 6 bis A 8  22,56 
A 9  88,28 

§ 45 Nr. 2 98,12 

Sicherheitszulage § 47 
A 4 und A 5  123,59 
A 6 bis A 9  165,14 
A 10 und höher  205,92 

Zulage für Polizei, Steuer-
fahndung und Verwendung 
auf See 

§ 48 Abs. 1 

nach einer Dienstzeit von einem 
Jahr  70,56 

nach einer Dienstzeit von zwei 
Jahren  140,27 

§ 48 Abs. 4 66,82 

Feuerwehrzulage § 49 

nach einer Dienstzeit von einem 
Jahr  70,56 

nach einer Dienstzeit von zwei 
Jahren  140,27 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte bei Justizvollzugs-
einrichtungen und Psychi-
atrischen Krankeneinrich-
tungen 

§ 50  131,24 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte mit Meisterprüfung 
oder Abschlussprüfung als 
staatlich geprüfte Techni-
kerin oder staatlich geprüf-
ter Techniker 

§ 51  44,66 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte der Steuerverwal-
tung 

§ 52 

Beamtinnen und Beamte der Lauf-
bahngruppe 1, 2. Einstiegsamt  28,26 

Beamtinnen und Beamte der Lauf-
bahngruppe 2, 1. Einstiegsamt  46,20 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte als fliegendes Per-
sonal 

§ 53 Abs. 1 Nr. 1 
Luftfahrzeugführerin oder Luftfahr-
zeugführer mit der Erlaubnis zum 
Führen von Luftfahrzeugen 

 393,07 

§ 53 Abs. 1 Nr. 2 Sonstige ständige Luftfahrzeugbe-
satzungsangehörige  305,15 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte als Nachprüferin 
oder Nachprüfer von Luft-
fahrtgerät 

§ 54 105,12 

Zulage für Professorinnen 
und Professoren mit meh-
reren Ämtern 

§ 55 

Bei Ausübung eines Amtes der Be-
soldungsgruppe R 1  221,72 

Bei Ausübung eines Amtes der Be-
soldungsgruppe R 2  248,12 

Zulage für Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofesso-
ren 

§ 56 299,43 
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Amtszulagen 
Besoldungsordnung Besoldungsgruppe Fußnote Betrag 

Besoldungsordnung A 

A 4 
1, 3  77,74 
2  42,14 

A 5 
1  42,14 
2, 3  77,74 

A 6 3  77,74 
A 9 5  313,74 

A 13 
13  218,58 
15, 16, 17  318,84 

A 14 
4  391,09 
5  218,58 

A 15 
3  389,83 
5  218,58 

A 16 
4  218,58 
9  244,51 

Besoldungsordnung R 
R 1 1  241,69 
R 2 3, 4, 5, 6, 7  241,69 
R 3 3, 5  241,69 
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 Anlage 13 
(zu § 4 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung)  

  
Sätze der Mehrarbeitsvergütung 

ab 1. Januar 2023 
(Beträge in Euro) 

  
§ 4 Absatz 1 MVergV   
A 4  13,72 
A 5 bis A 8  16,21 
A 9 bis A 12  22,25 
A 13 bis A 16  30,65 

  

§ 4 Absatz 3 MVergV   
Nummer 1  20,69 
Nummer 2  25,66 
Nummer 3  30,45 
Nummer 4 und 5  35,59 
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Artikel 1
Gesetz über Sonderzahlungen zur Abmilderung der 

gestiegenen Verbraucherpreise des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern

(Verbraucherpreis-Sonderzahlungsgesetz – VPrSZG M-V)

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2032 - 42

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Gewährung von Sonderzahlungen 
zur Abmilderung der Folgen der gestiegenen Verbraucherpreise 
an die

1. Berechtigten nach § 1 des Landesbesoldungsgesetzes,

2. Praktikantinnen und Praktikanten in einem öffentlich-recht-
lichen Ausbildungsverhältnis nach § 4 Absatz 2 des Landes-
beamtengesetzes,

3. Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare in einem öf-
fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis nach § 21a des 
Juristenausbildungsgesetzes,

4. Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, de-
nen laufende Versorgungsbezüge zustehen, die das Land, eine 
Gemeinde, ein Landkreis, ein Amt, ein Zweckverband oder 
eine sonstige der Aufsicht des Landes unterstehende Körper-
schaft, rechtsfähige Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts zu tragen hat.

Ausgenommen sind die Empfängerinnen und Empfänger von Be-
zügen aus den Besoldungsgruppen B 9 bis B 11.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für

1. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie ehrenamtliche 
Richterinnen und Richter und

2. Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsge-
meinschaften des öffentlichen Rechts und ihre Verbände und 
Einrichtungen.

§ 2
Sonderzahlungen zur Abmilderung der Folgen der 

gestiegenen Verbraucherpreise für Beamtinnen, 
Beamte, Richterinnen und Richter

(1) Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern 
wird für den Monat Dezember 2023 eine einmalige Sonderzah-
lung in Höhe von 1.800,00 Euro gewährt, wenn

1. das Dienstverhältnis am 9. Dezember 2023 bestanden hat und

2. im Zeitraum vom 1. August bis zum 8. Dezember 2023 min-
destens an einem Tag ein Anspruch auf Dienstbezüge bestan-
den hat.

(2) Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern 
wird ferner für die Monate Januar 2024 bis Oktober 2024 eine 
monatliche Sonderzahlung in Höhe von 120,00 Euro neben den 
Dienstbezügen gewährt, wenn

1. das Dienstverhältnis in dem jeweiligen Monat besteht und

2. in dem jeweiligen Monat mindestens an einem Tag ein An-
spruch auf Dienstbezüge besteht.

(3) Für Anwärterinnen und Anwärter, Referendarinnen und Re-
ferendare sowie Praktikantinnen und Praktikanten im Sinne des 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend; die Höhe der Sonderzahlung nach Absatz 1 beträgt 
1.000,00 Euro; die Höhe der Sonderzahlungen nach Absatz 2 be-
trägt jeweils 50,00 Euro. Statt eines Anspruchs auf Dienstbezüge 
muss ein Anspruch auf Anwärterbezüge oder Unterhaltsbeihilfe 
bestanden haben oder bestehen.

(4) Für am 9. Dezember 2023 unter vollständigem Wegfall der 
Besoldungsansprüche beurlaubte oder in Elternzeit befindliche 
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen, Richter, Praktikantinnen, 
Praktikanten, Referendarinnen und Referendare sind für die Son-
derzahlung nach Absatz 1 die Verhältnisse der Berechtigten am 
letzten Tag vor Beginn der Beurlaubung oder der Elternzeit maß-
geblich.

§ 3
Sonderzahlungen zur Abmilderung der 

Folgen der gestiegenen Verbraucherpreise für 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

(1) Den am 9. Dezember 2023 vorhandenen Versorgungsemp-
fängerinnen und Versorgungsempfängern wird für das Jahr 2023 
eine einmalige Sonderzahlung gewährt, die sich nach dem jeweils 
maßgeblichen Ruhegehaltssatz und den Anteilssätzen des Wit-
wen- und Waisengeldes sowie des Unterhaltsbeitrages aus dem 
Betrag aus § 2 Absatz 1 ergibt. Bei Empfängerinnen und Empfän-
gern von Mindestversorgungsbezügen gilt der jeweils maßgebli-
che Mindestruhegehaltssatz.

(2) Empfängerinnen und Empfängern von laufenden Versorgungs-
bezügen wird ferner jeweils für die Monate Januar 2024 bis Okto-
ber 2024 eine monatliche Sonderzahlung neben ihren Versorgungs-
bezügen gewährt. Die Sonderzahlung wird in der Höhe gewährt, 
die sich nach dem jeweils maßgeblichen Ruhegehaltssatz und den 

Gesetz über die Anpassung von Besoldungs- und Beamtenversorgungsbezügen 2024 und 2025 
sowie zur Gewährung einer Sonderzahlung zur Abmilderung der gestiegenen 

Verbraucherpreise des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Vom 30. Juni 2024

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2030 - 29

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
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Anteilssätzen des Witwen- und Waisengeldes sowie des Unterhalts-
beitrages aus dem Betrag aus § 2 Absatz 2 ergibt; Absatz 1 Satz 2 
gilt entsprechend.

(3) Die Sonderzahlungen nach diesem Gesetz gelten nicht als Teil 
des Ruhegehaltes und bleiben bei der Anwendung von Ruhens-, 
Anrechnungs- und Kürzungsvorschriften sowie bei Vorschriften 
über die anteilige Kürzung außer Betracht.

§ 4
Regelung bei Anspruch auf mehrere Sonderzahlungen 

nach diesem Gesetz oder vergleichbare Leistungen

(1) Stehen Berechtigten nach § 1 Absatz 1 mehrere Sonderzahlun-
gen nach diesem Gesetz von dem gleichen Dienstherrn zu, sind die 
Sonderzahlungen nach diesem Gesetz auf höchstens den Betrag 
begrenzt, der in der Summe dieser Sonderzahlungen in Fällen des

1. § 2 Absatz 1 den Betrag von 1.800 Euro,

2. § 2 Absatz 2 den monatlichen Betrag von 120 Euro,

3. § 2 Absatz 3 den einmaligen Höchstbetrag von 1.000 Euro 
sowie den Monatsbetrag von 50 Euro

ergibt.

(2) Beim Zusammentreffen von mehreren Ruhegehältern bei dem-
selben Dienstherrn ist der höhere Ruhegehaltssatz für die Bemes-
sung der Sonderzahlung nach § 3 heranzuziehen. Beim Zusammen-
treffen von Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung nach § 3 
bemessen sich die Sonderzahlungen nach dem Ruhegehalt.

§ 5
Teilzeit, begrenzte Dienstfähigkeit, 

Einbehaltung von Bezügen

(1) Für die Sonderzahlungen gelten bei Teilzeitbeschäftigung und 
begrenzter Dienstfähigkeit § 6 Absatz 1 und § 7 des Landesbesol-
dungsgesetzes entsprechend. Maßgebend sind jeweils

1. für die einmalige Sonderzahlung für den Kalendermonat De-
zember 2023 die Verhältnisse am 9. Dezember 2023 und

2. für die Sonderzahlungen für die Kalendermonate Januar 2024 
bis Oktober 2024 die jeweiligen Verhältnisse am ersten Tag 
des jeweiligen Kalendermonats.

(2) Im Falle der Einbehaltung von Bezügen nach § 41 des Lan-
desdisziplinargesetzes, auch in Verbindung mit § 39 Absatz 1 und 
§ 56 des Landesrichtergesetzes, werden die Sonderzahlungen in 
Höhe des Prozentsatzes einbehalten, zu dem die Einhaltung der 
Bezüge oder des Ruhegehaltes angeordnet worden ist. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. Für den Verfall und die Nachzahlung der 
einbehaltenen Sonderzahlungen gilt § 41 Absatz 3 und 4 Satz 1 
des Landesdisziplinargesetzes entsprechend.

§ 6
Rückzahlung

Sind die Sonderzahlungen nach § 2 sowie § 3 Absätze 1 und 2 
gezahlt worden, obwohl die Voraussetzungen insoweit nicht vor-
lagen, sind sie in der gewährten Höhe zurückzuzahlen. § 16 des 
Landesbesoldungsgesetzes gilt entsprechend.

Artikel 2
Gesetz über die Anpassung von Besoldungs- und 

Beamtenversorgungsbezügen in den Jahren 2024 und 2025
(Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2024/2025 
Mecklenburg-Vorpommern – BesVAnpG 2024/2025 M-V)

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2030 - 30

§ 1
Persönlicher Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für

1. die Beamtinnen und Beamten sowie die Richterinnen und 
Richter des Landes,

2. die Beamtinnen und Beamten der Gemeinden, Landkreise 
und Ämter sowie der Zweckverbände,

3. die Beamtinnen und Beamten der sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, rechtsfähigen Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und

4. Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, de-
nen laufende Versorgungsbezüge zustehen, die das Land, eine 
Gemeinde, ein Landkreis, Ämter und Zweckverbände oder 
eine der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehende 
Körperschaft, rechtsfähige Anstalt oder Stiftung des öffentli-
chen Rechts zu tragen hat.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für

1. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie ehrenamtliche 
Richterinnen und Richter und

2. Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsge-
meinschaften des öffentlichen Rechts und ihre Verbände und 
Einrichtungen.

§ 2
Erhöhung der Dienstbezüge im Jahr 2024

(1) Ab 1. November 2024 erhöhen sich die Grundgehaltssätze um 
200 Euro.

(2) Ab 1. November 2024 erhöhen sich um 4,76 Prozent

1. der Familienzuschlag mit Ausnahme der Erhöhungsbeträge 
für die Besoldungsgruppen A 4 bis A 6 sowie des Familien-
zuschlags für dritte und weitere Kinder,

2. die Amtszulagen, die Strukturzulage sowie die Stellenzulagen 
nach den §§ 47 bis 56 des Landesbesoldungsgesetzes,

3. die Beträge nach § 4 der Verordnung über die Gewährung von 
Mehrarbeitsvergütung für Beamte sowie

4. Leistungsbezüge für Professorinnen und Professoren sowie 
hauptberufliche Leiterinnen, Leiter und Mitglieder von Lei-
tungsgremien an Hochschulen, soweit deren Teilnahme an 
regelmäßigen Besoldungsanpassungen aufgrund landesrecht-
licher Regelungen bestimmt wurde.

(3) Maßgeblich für die in Absatz 1 und Absatz 2 Nummern 1 
bis 3 genannten Bezügebestandteile sind die nach dem Landes-
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besoldungsgesetz vom 11. Mai 2021 (GVOBl. M-V S. 600) in der 
Fassung der Änderung durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 
2024 (GVOBl. M-V S. 354) am 31. Oktober 2024 geltenden Aus-
gangsbeträge.

§ 3
Erhöhung der Dienstbezüge im Jahr 2025

Ab 1. Februar 2025 werden die nach § 2 angepassten Bezüge um 
weitere 5,5 Prozent erhöht.

§ 4
Erhöhung der Anwärterbezüge in den Jahren 2024 und 2025

(1) Die Anwärtergrundbeträge werden zum 1. November 2024 
um 100 Euro angehoben. § 2 Absatz 3 gilt entsprechend.

(2) Die nach Absatz 1 angepassten Anwärtergrundbeträge werden 
zum 1. Februar 2025 um weitere 50 Euro angehoben.

§ 5
Anpassung von Bezügen nach fortgeltendem Recht in den 

Jahren 2024 und 2025

(1) Die Erhöhung nach § 2 Absatz 1 gilt entsprechend für die 
Grundgehaltssätze (Gehaltssätze)

1. in den fortgeltenden Besoldungsordnungen und Besoldungs-
gruppen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,

2. in den Regelungen über künftig wegfallende Ämter,

(2) Die lineare Erhöhung nach § 2 Absatz 2 gilt entsprechend für

1. die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zuschüsse 
zum Grundgehalt sowie festgesetzte Sondergrundgehälter 
und Zuschüsse nach fortgeltenden Besoldungsordnungen der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,

2. die Amtszulagen nach Überleitungsvorschriften oder Rege-
lungen über künftig wegfallende Ämter,

3. die in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse zum Grund-
gehalt nach den Vorbemerkungen Nummer 1 und 2 sowie die 
allgemeine Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 2b 
gemäß Anlage II des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 
22. Februar 2002 geltenden Fassung,

4. die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwandsentschä-
digungen und anderen Bezüge nach Artikel 14 § 4 Absatz 1 
und § 5 des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. I 
S. 322) in der am 31. August 2006 geltenden Fassung,

5. die Anrechnungsbeträge nach Artikel 14 § 4 Absatz 2 des Re-
formgesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322) in der 
am 31. August 2006 geltenden Fassung.

§ 2 Absatz 3 gilt entsprechend.

(3) Die lineare Erhöhung nach § 3 zum 1. Februar 2025 gilt ent-
sprechend für die in den Absätzen 1 und 2 genannten Bezüge aus-
gehend von den sich in deren Anwendung ergebenden Beträgen.

§ 6
Erhöhung der Versorgungsbezüge in den 

Jahren 2024 und 2025

(1) Für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 
gilt die Anpassung nach den §§ 2, 3 und 5 für die dort genann-
ten Bezügebestandteile entsprechend, sofern diese Grundlage der 
Versorgung sind.

(2) Die linearen Erhöhungen nach dem § 2 Absatz 2, dem § 3 
oder dem § 5 Absätze 2 und 3 gelten weiterhin entsprechend für 
andere Bezügebestandteile, soweit für diese die Teilnahme an 
regelmäßigen Besoldungsanpassungen nicht eingeschränkt oder 
ausgeschlossen ist.

(3) Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, 
werden zum 1. November 2024 um 4,66 Prozent und zum 1. Feb-
ruar 2025 um 5,4 Prozent erhöht.

§ 7
Rundung der Erhöhungsbeträge

Bei den Berechnungen nach den §§ 2 bis 6 sind die sich jeweils 
ergebenden Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzurunden und 
Bruchteile von 0,5 und mehr aufzurunden.

Artikel 3
Änderung von Anlagen des Landesbesoldungsgesetzes mit 

Wirkung vom 1. Januar 20241

Die Anlagen 5 bis 13 des Landesbesoldungsgesetzes vom 11. Mai 
2021 (GVOBl. M-V S. 600), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 30. Juni 2024 (GVOBl. M-V S. 354) geändert worden 
ist, werden zum Stichtag 1. Januar 2024 durch die aus Anhang I 
zu diesem Gesetz ersichtlichen Anlagen 5 bis 13 ersetzt.

Artikel 4
Weitere Änderung von Anlagen des 

Landesbesoldungsgesetzes zum 1. November 20241

Die Anlagen 5 bis 13 des Landesbesoldungsgesetzes vom 11. Mai 
2021 (GVOBl. M-V S. 600), das zuletzt durch Artikel 3 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, werden zum Stichtag 1. November 
2024 durch die aus Anhang II zu diesem Gesetz ersichtlichen An-
lagen 5 bis 13 ersetzt.

Artikel 5
Weitere Änderung von Anlagen des 

Landesbesoldungsgesetzes zum 1. Januar 20251

Die Anlagen 5 bis 13 des Landesbesoldungsgesetzes vom 11. Mai 
2021 (GVOBl. M-V S. 600), das zuletzt durch Artikel 4 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, werden zum Stichtag 1. Januar 

Anh. I

Anh. II

1 Ändert Gesetz vom 11. Mai 2021; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2032 - 34
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2025 durch die aus Anhang III zu diesem Gesetz ersichtlichen 
Anlagen 5 bis 13 ersetzt.

Artikel 6
Weitere Änderung von Anlagen des 

Landesbesoldungsgesetzes zum 1. Februar 20251

Die Anlagen 5 bis 13 des Landesbesoldungsgesetzes vom 11. Mai 
2021 (GVOBl. M-V S. 600), das zuletzt durch Artikel 5 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, werden zum Stichtag 1. Februar 
2025 durch die aus Anhang IV zu diesem Gesetz ersichtlichen 
Anlagen 5 bis 13 ersetzt.

Artikel 7
Änderung der Erschwerniszulagenverordnung2

In § 4 Absatz 1 Nummer 1 der Erschwerniszulagenverordnung 
vom 4. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 376), die zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVOBl. M-V S. 597, 
598) geändert worden ist, werden die Wörter „ab dem 1. Dezem-
ber 2022 3,72 Euro“ durch die Wörter „ab dem 1. November 2024 
3,90 Euro und ab dem 1. Februar 2025 4,11 Euro“ ersetzt.

Artikel 8
Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
Mecklenburg-Vorpommern zum 1. November 20243

§ 35 Absatz 1 Satz 2 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Meck-
lenburg-Vorpommern vom 30. Juni 2024 (GVOBl. M-V S. 354, 
357) wird zum Stichtag 1. November 2024 wie folgt gefasst:

„Dieser beträgt bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um:

 30 Prozent 179,14 Euro,
 40 Prozent 244,09 Euro,
 50 Prozent 362,47 Euro,
 60 Prozent 451,52 Euro,
 70 Prozent 620,18 Euro,
 80 Prozent 739,61 Euro,

Anh. III

Anh. IV

 90 Prozent 890,46 Euro,
100 Prozent 988,93 Euro.“

Artikel 9
Weitere Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 

Mecklenburg-Vorpommern zum 1. Februar 20253

§ 35 Absatz 1 Satz 2 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Meck-
lenburg-Vorpommern vom 30. Juni 2024 (GVOBl. M-V S. 354,
357), das zuletzt durch Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird zum Stichtag 1. Februar 2025 wie folgt gefasst:

„Dieser beträgt bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um:

 30 Prozent   188,99 Euro,
 40 Prozent   257,51 Euro,
 50 Prozent   382,41 Euro,
 60 Prozent   476,35 Euro,
 70 Prozent   654,29 Euro,
 80 Prozent   780,29 Euro,
 90 Prozent   939,44 Euro,
100 Prozent 1.043,32 Euro.“

Artikel 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 6 am Tag 
nach der Verkündung in Kraft.

(2) Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 9. Dezember 2023 in Kraft 
und mit Ablauf des 31. Dezember 2027 außer Kraft.

(3) Artikel 3 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft.

(4) Die Artikel 4, 7 und 8 treten am 1. November 2024 in Kraft.

(5) Artikel 5 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

(6) Die Artikel 6 und 9 treten am 1. Februar 2025 in Kraft.

Schwerin, den 30. Juni 2024

1 Ändert Gesetz vom 11. Mai 2021; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2032 - 34
2 Ändert VO vom 4. Juli 2011; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2032 - 16 - 3
3 Ändert Gesetz vom 30. Juni 2024; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2032 - 41

Die Ministerpräsidentin
Manuela Schwesig

Der Finanzminister 
Dr. Heiko Geue

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern zu verkünden.



Tag der Ausgabe: Schwerin, den 16. Juli 2024 411Nr. 15

An
ha

ng
 I 

(z
u 

Ar
tik

el
 3

) 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
An

la
ge

 5
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

(z
u 

§ 
25

 A
bs

at
z 

2 
Sa

tz
 2

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
G

ru
nd

ge
ha

lts
sä

tz
e 

de
r B

es
ol

du
ng

so
rd

nu
ng

 A
 

ab
 1

. J
an

ua
r 2

02
4 

(M
on

at
sb

et
rä

ge
 in

 E
ur

o)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Be

so
l- 

2-
Ja

hr
es

-R
hy

th
m

us
  

| 
3-

Ja
hr

es
-R

hy
th

m
us

  
| 

4-
Ja

hr
es

-R
hy

th
m

us
 

du
ng

s-
 

S 
t u

 f 
e 

gr
up

pe
  

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
A 

4 
2 

37
6,

36
 

2 
41

3,
72

 
2 

44
9,

84
 

2 
48

4,
82

 
2 

54
4,

01
 

2 
60

3,
24

 
2 

66
2,

43
 

 
 

 
 

 

A 
5 

2 
39

3,
72

 
2 

44
7,

81
 

2 
48

3,
32

 
2 

51
7,

63
 

2 
57

6,
54

 
2 

63
5,

47
 

2 
69

4,
37

 
2 

75
3,

31
 

 
 

 
 

A 
6 

2 
44

5,
00

 
2 

48
7,

23
 

2 
52

8,
15

 
2 

56
7,

82
 

2 
63

2,
52

 
2 

69
7,

20
 

2 
76

1,
89

 
2 

82
6,

58
 

2 
89

1,
25

 
 

 
 

A 
7 

2 
54

2,
38

 
2 

57
6,

99
 

2 
63

3,
94

 
2 

68
9,

24
 

2 
77

0,
67

 
2 

85
2,

04
 

2 
93

3,
47

 
2 

99
1,

56
 

3 
04

9,
71

 
3 

10
7,

86
 

 
 

A 
8 

 
2 

68
7,

35
 

2 
73

2,
18

 
2 

81
0,

72
 

2 
88

7,
21

 
2 

99
1,

51
 

3 
09

5,
85

 
3 

16
5,

37
 

3 
23

4,
91

 
3 

30
4,

46
 

3 
37

3,
99

 
 

A 
9 

 
2 

84
8,

17
 

2 
89

0,
30

 
2 

97
4,

40
 

3 
05

6,
27

 
3 

16
7,

61
 

3 
27

8,
94

 
3 

35
5,

44
 

3 
43

2,
03

 
3 

50
8,

53
 

3 
58

5,
07

 
 

A 
10

 
 

3 
05

1,
19

 
3 

11
8,

55
 

3 
23

1,
99

 
3 

34
2,

70
 

3 
48

5,
32

 
3 

62
7,

96
 

3 
72

3,
03

 
3 

81
8,

26
 

3 
91

5,
23

 
4 

01
2,

23
 

 

A 
11

 
 

 
3 

48
2,

30
 

3 
59

7,
55

 
3 

70
9,

89
 

3 
81

9,
49

 
3 

96
8,

58
 

4 
06

7,
94

 
4 

16
7,

33
 

4 
26

6,
83

 
4 

36
7,

95
 

4 
46

9,
09

 
A 

12
 

 
 

3 
72

7,
81

 
3 

86
9,

33
 

4 
01

0,
56

 
4 

14
8,

58
 

4 
32

7,
47

 
4 

44
8,

01
 

4 
56

8,
58

 
4 

68
9,

14
 

4 
80

9,
70

 
4 

93
0,

25
 

A 
13

 
 

 
 

4 
36

9,
75

 
4 

52
6,

18
 

4 
67

9,
05

 
4 

82
7,

99
 

4 
95

8,
19

 
5 

08
8,

37
 

5 
21

8,
56

 
5 

34
8,

77
 

5 
47

8,
95

 
A 

14
 

 
 

 
4 

59
5,

79
 

4 
80

9,
44

 
5 

01
8,

07
 

5 
22

1,
60

 
5 

39
0,

43
 

5 
55

9,
25

 
5 

72
8,

08
 

5 
89

6,
91

 
6 

06
5,

73
 

A 
15

 
 

 
 

 
 

5 
61

9,
48

 
5 

84
8,

89
 

6 
01

6,
53

 
6 

17
9,

69
 

6 
40

2,
46

 
6 

62
5,

17
 

6 
84

7,
93

 
A 

16
 

 
 

 
 

 
6 

19
8,

11
 

6 
46

6,
36

 
6 

66
3,

16
 

6 
85

4,
81

 
7 

11
2,

40
 

7 
37

0,
02

 
7 

62
7,

62
 

  



Gesetz- und Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2024412 Nr. 15

 Anlage 6 
 (zu § 25 Absatz 2 Satz 2) 

  
Grundgehaltssätze der Besoldungsordnung B 

ab 1. Januar 2024 
(Monatsbeträge in Euro) 

  
  

Besoldungs-   
gruppe   

B 1 6 847,93 
B 2 7 953,52 
B 3 8 421,58 
B 4 8 911,82 
B 5 9 474,22 
B 6 10 005,36 
B 7 10 522,02 
B 8 11 060,48 
B 9 11 729,08 
B 10 13 805,34 
B 11 14 976,30 

 
 
   Anlage 7 

  (zu § 32 Absatz 1 Satz 2) 
    

Grundgehaltssätze der Besoldungsordnung W 
ab 1. Januar 2024 

(Monatsbeträge in Euro) 
    

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3 

  4 816,89 6 181,91 7 206,00 
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   Anlage 12 
(zu §§ 44 Absatz 3 Satz 2, 45 und 46 Absatz 4 Satz 2)     

Strukturzulage, Stellenzulagen und Amtszulagen 
ab 1. Januar 2024 
(Monatsbeträge) 

- in der gesetzlichen Reihenfolge  -     
Stellenzulagen 
Zulage Rechtsgrundlage  Betrag in Euro 

Strukturzulage § 45 Nr. 1 A 6 bis A 8  22,56 
A 9  88,28 

§ 45 Nr. 2 98,12 

Sicherheitszulage § 47 
A 4 und A 5  123,59 
A 6 bis A 9  165,14 
A 10 und höher  205,92 

Zulage für Polizei, Steuer-
fahndung und Verwendung 
auf See 

§ 48 Abs. 1 

nach einer Dienstzeit von einem 
Jahr  70,56 

nach einer Dienstzeit von zwei 
Jahren  140,27 

§ 48 Abs. 4 66,82 

Feuerwehrzulage § 49 

nach einer Dienstzeit von einem 
Jahr  70,56 

nach einer Dienstzeit von zwei 
Jahren  140,27 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte bei Justizvollzugs-
einrichtungen und Psychi-
atrischen Krankeneinrich-
tungen 

§ 50  131,24 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte mit Meisterprüfung 
oder Abschlussprüfung als 
staatlich geprüfte Techni-
kerin oder staatlich geprüf-
ter Techniker 

§ 51  44,66 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte der Steuerverwal-
tung 

§ 52 

Beamtinnen und Beamte der Lauf-
bahngruppe 1, 2. Einstiegsamt  28,26 

Beamtinnen und Beamte der Lauf-
bahngruppe 2, 1. Einstiegsamt  46,20 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte als fliegendes Per-
sonal 

§ 53 Abs. 1 Nr. 1 
Luftfahrzeugführerin oder Luftfahr-
zeugführer mit der Erlaubnis zum 
Führen von Luftfahrzeugen 

 393,07 

§ 53 Abs. 1 Nr. 2 Sonstige ständige Luftfahrzeugbe-
satzungsangehörige  305,15 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte als Nachprüferin 
oder Nachprüfer von Luft-
fahrtgerät 

§ 54 105,12 

Zulage für Professorinnen 
und Professoren mit meh-
reren Ämtern 

§ 55 

Bei Ausübung eines Amtes der Be-
soldungsgruppe R 1  221,72 

Bei Ausübung eines Amtes der Be-
soldungsgruppe R 2  248,12 

Zulage für Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofesso-
ren 

§ 56 299,43 
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Amtszulagen 
Besoldungsordnung Besoldungsgruppe Fußnote Betrag 

Besoldungsordnung A 

A 4 
1, 3  77,74 
2  42,14 

A 5 
1  42,14 
2, 3  77,74 

A 6 3  77,74 
A 9 5  313,74 

A 13 
13  218,58 
15, 16, 17  318,84 

A 14 
4  391,09 
5  218,58 

A 15 
3  389,83 
5  218,58 

A 16 
4  218,58 
9  244,51 

Besoldungsordnung R 
R 1 1  241,69 
R 2 3, 4, 5, 6, 7  241,69 
R 3 3, 5  241,69 
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 Anlage 13 
(zu § 4 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung)  

  
Sätze der Mehrarbeitsvergütung 

ab 1. Januar 2024 
(Beträge in Euro) 

  
§ 4 Absatz 1 MVergV   
A 4  13,72 
A 5 bis A 8  16,21 
A 9 bis A 12  22,25 
A 13 bis A 16  30,65 

  

§ 4 Absatz 3 MVergV   
Nummer 1  20,69 
Nummer 2  25,66 
Nummer 3  30,45 
Nummer 4 und 5  35,59 

 
Die Sätze der Mehrarbeitsvergütung finden bis zum Inkrafttreten der Mehrarbeitsvergütungs-
landesverordnung Anwendung.



Gesetz- und Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2024422 Nr. 15
An

ha
ng

 II
 (z

u 
Ar

tik
el

 4
) 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

An
la

ge
 5

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
(z

u 
§ 

25
 A

bs
at

z 
2 

Sa
tz

 2
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

G
ru

nd
ge

ha
lts

sä
tz

e 
de

r B
es

ol
du

ng
so

rd
nu

ng
 A

 
ab

 1
. N

ov
em

be
r 2

02
4 

(M
on

at
sb

et
rä

ge
 in

 E
ur

o)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Be

so
l- 

2-
Ja

hr
es

-R
hy

th
m

us
  

| 
3-

Ja
hr

es
-R

hy
th

m
us

  
| 

4-
Ja

hr
es

-R
hy

th
m

us
 

du
ng

s-
 

S 
t u

 f 
e 

gr
up

pe
  

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
A 

4 
2 

57
6,

36
 

2 
61

3,
72

 
2 

64
9,

84
 

2 
68

4,
82

 
2 

74
4,

01
 

2 
80

3,
24

 
2 

86
2,

43
 

  
  

  
  

  
A 

5 
2 

59
3,

72
 

2 
64

7,
81

 
2 

68
3,

32
 

2 
71

7,
63

 
2 

77
6,

54
 

2 
83

5,
47

 
2 

89
4,

37
 

2 
95

3,
31

 
  

  
  

  
A 

6 
2 

64
5,

00
 

2 
68

7,
23

 
2 

72
8,

15
 

2 
76

7,
82

 
2 

83
2,

52
 

2 
89

7,
20

 
2 

96
1,

89
 

3 
02

6,
58

 
3 

09
1,

25
 

  
  

  
A 

7 
2 

74
2,

38
 

2 
77

6,
99

 
2 

83
3,

94
 

2 
88

9,
24

 
2 

97
0,

67
 

3 
05

2,
04

 
3 

13
3,

47
 

3 
19

1,
56

 
3 

24
9,

71
 

3 
30

7,
86

 
  

  
A 

8 
  

2 
88

7,
35

 
2 

93
2,

18
 

3 
01

0,
72

 
3 

08
7,

21
 

3 
19

1,
51

 
3 

29
5,

85
 

3 
36

5,
37

 
3 

43
4,

91
 

3 
50

4,
46

 
3 

57
3,

99
 

  
A 

9 
  

3 
04

8,
17

 
3 

09
0,

30
 

3 
17

4,
40

 
3 

25
6,

27
 

3 
36

7,
61

 
3 

47
8,

94
 

3 
55

5,
44

 
3 

63
2,

03
 

3 
70

8,
53

 
3 

78
5,

07
 

  
A 

10
 

  
3 

25
1,

19
 

3 
31

8,
55

 
3 

43
1,

99
 

3 
54

2,
70

 
3 

68
5,

32
 

3 
82

7,
96

 
3 

92
3,

03
 

4 
01

8,
26

 
4 

11
5,

23
 

4 
21

2,
23

 
  

A 
11

 
  

  
3 

68
2,

30
 

3 
79

7,
55

 
3 

90
9,

89
 

4 
01

9,
49

 
4 

16
8,

58
 

4 
26

7,
94

 
4 

36
7,

33
 

4 
46

6,
83

 
4 

56
7,

95
 

4 
66

9,
09

 
A 

12
 

  
  

3 
92

7,
81

 
4 

06
9,

33
 

4 
21

0,
56

 
4 

34
8,

58
 

4 
52

7,
47

 
4 

64
8,

01
 

4 
76

8,
58

 
4 

88
9,

14
 

5 
00

9,
70

 
5 

13
0,

25
 

A 
13

 
  

  
  

4 
56

9,
75

 
4 

72
6,

18
 

4 
87

9,
05

 
5 

02
7,

99
 

5 
15

8,
19

 
5 

28
8,

37
 

5 
41

8,
56

 
5 

54
8,

77
 

5 
67

8,
95

 
A 

14
 

  
  

  
4 

79
5,

79
 

5 
00

9,
44

 
5 

21
8,

07
 

5 
42

1,
60

 
5 

59
0,

43
 

5 
75

9,
25

 
5 

92
8,

08
 

6 
09

6,
91

 
6 

26
5,

73
 

A 
15

 
  

  
  

  
  

5 
81

9,
48

 
6 

04
8,

89
 

6 
21

6,
53

 
6 

37
9,

69
 

6 
60

2,
46

 
6 

82
5,

17
 

7 
04

7,
93

 
A 

16
 

  
  

  
  

  
6 

39
8,

11
 

6 
66

6,
36

 
6 

86
3,

16
 

7 
05

4,
81

 
7 

31
2,

40
 

7 
57

0,
02

 
7 

82
7,

62
 

  



Tag der Ausgabe: Schwerin, den 16. Juli 2024 423Nr. 15

 Anlage 6 
 (zu § 25 Absatz 2 Satz 2) 

  
Grundgehaltssätze der Besoldungsordnung B 

ab 1. November 2024 
(Monatsbeträge in Euro) 

  
  

Besoldungs-   
gruppe   

B 1 7 047,93 
B 2 8 153,52 
B 3 8 621,58 
B 4 9 111,82 
B 5 9 674,22 
B 6 10 205,36 
B 7 10 722,02 
B 8 11 260,48 
B 9 11 929,08 
B 10 14 005,34 
B 11 15 176,30 

 
 
   Anlage 7 

  (zu § 32 Absatz 1 Satz 2) 
    

Grundgehaltssätze der Besoldungsordnung W 
ab 1. November 2024 

(Monatsbeträge in Euro) 
    

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3 

  5 016,89 6 381,91 7 406,00 
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   Anlage 12 
(zu §§ 44 Absatz 3 Satz 2, 45 und 46 Absatz 4 Satz 2)     

Strukturzulage, Stellenzulagen und Amtszulagen 
ab 1. November 2024 

(Monatsbeträge) 
- in der gesetzlichen Reihenfolge  -     

Stellenzulagen 
Zulage Rechtsgrundlage  Betrag in Euro 

Strukturzulage § 45 Nr. 1 A 6 bis A 8 23,63 
A 9 92,48 

§ 45 Nr. 2 102,79 

Sicherheitszulage § 47 
A 4 und A 5 129,47 
A 6 bis A 9 173,00 
A 10 und höher 215,72 

Zulage für Polizei, Steuer-
fahndung und Verwendung 
auf See 

§ 48 Abs. 1 

nach einer Dienstzeit von einem 
Jahr 73,92 

nach einer Dienstzeit von zwei 
Jahren 146,95 

§ 48 Abs. 4 70,00 

Feuerwehrzulage § 49 

nach einer Dienstzeit von einem 
Jahr 73,92 

nach einer Dienstzeit von zwei 
Jahren 146,95 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte bei Justizvollzugs-
einrichtungen und Psychi-
atrischen Krankeneinrich-
tungen 

§ 50 137,49 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte mit Meisterprüfung 
oder Abschlussprüfung als 
staatlich geprüfte Techni-
kerin oder staatlich geprüf-
ter Techniker 

§ 51 46,79 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte der Steuerverwal-
tung 

§ 52 

Beamtinnen und Beamte der Lauf-
bahngruppe 1, 2. Einstiegsamt 29,61 

Beamtinnen und Beamte der Lauf-
bahngruppe 2, 1. Einstiegsamt 48,40 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte als fliegendes Per-
sonal 

§ 53 Abs. 1 Nr. 1 
Luftfahrzeugführerin oder Luftfahr-
zeugführer mit der Erlaubnis zum 
Führen von Luftfahrzeugen 

411,78 

§ 53 Abs. 1 Nr. 2 Sonstige ständige Luftfahrzeugbe-
satzungsangehörige 319,68 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte als Nachprüferin 
oder Nachprüfer von Luft-
fahrtgerät 

§ 54 110,12 

Zulage für Professorinnen 
und Professoren mit meh-
reren Ämtern 

§ 55 

Bei Ausübung eines Amtes der Be-
soldungsgruppe R 1 232,27 

Bei Ausübung eines Amtes der Be-
soldungsgruppe R 2 259,93 

Zulage für Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofesso-
ren 

§ 56 313,68 
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Amtszulagen 
Besoldungsordnung Besoldungsgruppe Fußnote Betrag 

Besoldungsordnung A 

A 4 
1, 3 81,44 
2 44,15 

A 5 
1 44,15 
2, 3 81,44 

A 6 3 81,44 
A 9 5 328,67 

A 13 
13 228,98 
15, 16, 17 334,02 

A 14 
4 409,71 
5 228,98 

A 15 
3 408,39 
5 228,98 

A 16 
4 228,98 
9 256,15 

Besoldungsordnung R 
R 1 1 253,19 
R 2 3, 4, 5, 6, 7 253,19 
R 3 3, 5 253,19 
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 Anlage 13 
(zu § 4 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung)  

  
Sätze der Mehrarbeitsvergütung 

ab 1. November 2024 
(Beträge in Euro) 

  
§ 4 Absatz 1 MVergV   
A 4 14,37 
A 5 bis A 8 16,98 
A 9 bis A 12 23,31 
A 13 bis A 16 32,11 

  

§ 4 Absatz 3 MVergV   
Nummer 1 21,67 
Nummer 2 26,88 
Nummer 3 31,90 
Nummer 4 und 5 37,28 

 
Die Sätze der Mehrarbeitsvergütung finden bis zum Inkrafttreten der Mehrarbeitsvergütungs-
landesverordnung Anwendung.
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 Anlage 6 
 (zu § 25 Absatz 2 Satz 2) 

  
Grundgehaltssätze der Besoldungsordnung B 

ab 1. Januar 2025 
(Monatsbeträge in Euro) 

  
  

Besoldungs-   
gruppe   

B 1 7 047,93 
B 2 8 153,52 
B 3 8 621,58 
B 4 9 111,82 
B 5 9 674,22 
B 6 10 205,36 
B 7 10 722,02 
B 8 11 260,48 
B 9 11 929,08 
B 10 14 005,34 
B 11 15 176,30 

 
 
   Anlage 7 

  (zu § 32 Absatz 1 Satz 2) 
    

Grundgehaltssätze der Besoldungsordnung W 
ab 1. Januar 2025 

(Monatsbeträge in Euro) 
    

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3 

  5 016,89 6 381,91 7 406,00 
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   Anlage 12 
(zu §§ 44 Absatz 3 Satz 2, 45 und 46 Absatz 4 Satz 2)     

Strukturzulage, Stellenzulagen und Amtszulagen 
ab 1. Januar 2025 
(Monatsbeträge) 

- in der gesetzlichen Reihenfolge  -     
Stellenzulagen 
Zulage Rechtsgrundlage  Betrag in Euro 

Strukturzulage § 45 Nr. 1 A 6 bis A 8 23,63 
A 9 92,48 

§ 45 Nr. 2 102,79 

Sicherheitszulage § 47 
A 4 und A 5 129,47 
A 6 bis A 9 173,00 
A 10 und höher 215,72 

Zulage für Polizei, Steuer-
fahndung und Verwendung 
auf See 

§ 48 Abs. 1 

nach einer Dienstzeit von einem 
Jahr 73,92 

nach einer Dienstzeit von zwei 
Jahren 146,95 

§ 48 Abs. 4 70,00 

Feuerwehrzulage § 49 

nach einer Dienstzeit von einem 
Jahr 73,92 

nach einer Dienstzeit von zwei 
Jahren 146,95 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte bei Justizvollzugs-
einrichtungen und Psychi-
atrischen Krankeneinrich-
tungen 

§ 50 137,49 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte mit Meisterprüfung 
oder Abschlussprüfung als 
staatlich geprüfte Techni-
kerin oder staatlich geprüf-
ter Techniker 

§ 51 46,79 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte der Steuerverwal-
tung 

§ 52 

Beamtinnen und Beamte der Lauf-
bahngruppe 1, 2. Einstiegsamt 29,61 

Beamtinnen und Beamte der Lauf-
bahngruppe 2, 1. Einstiegsamt 48,40 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte als fliegendes Per-
sonal 

§ 53 Abs. 1 Nr. 1 
Luftfahrzeugführerin oder Luftfahr-
zeugführer mit der Erlaubnis zum 
Führen von Luftfahrzeugen 

411,78 

§ 53 Abs. 1 Nr. 2 Sonstige ständige Luftfahrzeugbe-
satzungsangehörige 319,68 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte als Nachprüferin 
oder Nachprüfer von Luft-
fahrtgerät 

§ 54 110,12 

Zulage für Professorinnen 
und Professoren mit meh-
reren Ämtern 

§ 55 

Bei Ausübung eines Amtes der Be-
soldungsgruppe R 1 232,27 

Bei Ausübung eines Amtes der Be-
soldungsgruppe R 2 259,93 

Zulage für Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofesso-
ren 

§ 56 313,68 
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Amtszulagen 
Besoldungsordnung Besoldungsgruppe Fußnote Betrag 

Besoldungsordnung A 

A 4 
1, 3 81,44 
2 44,15 

A 5 
1 44,15 
2, 3 81,44 

A 6 3 81,44 
A 9 5 328,67 

A 13 
13 228,98 
15, 16, 17 334,02 

A 14 
4 409,71 
5 228,98 

A 15 
3 408,39 
5 228,98 

A 16 
4 228,98 
9 256,15 

Besoldungsordnung R 
R 1 1 253,19 
R 2 3, 4, 5, 6, 7 253,19 
R 3 3, 5 253,19 
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 Anlage 13 
(zu § 4 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung)  

  
Sätze der Mehrarbeitsvergütung 

ab 1. Januar 2025 
(Beträge in Euro) 

  
§ 4 Absatz 1 MVergV   
A 4 14,37 
A 5 bis A 8 16,98 
A 9 bis A 12 23,31 
A 13 bis A 16 32,11 

  

§ 4 Absatz 3 MVergV   
Nummer 1 21,67 
Nummer 2 26,88 
Nummer 3 31,90 
Nummer 4 und 5 37,28 

 
Die Sätze der Mehrarbeitsvergütung finden bis zum Inkrafttreten der Mehrarbeitsvergütungs-
landesverordnung Anwendung.
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 Anlage 6 
 (zu § 25 Absatz 2 Satz 2) 

  
Grundgehaltssätze der Besoldungsordnung B 

ab 1. Februar 2025 
(Monatsbeträge in Euro) 

  
  

Besoldungs-   
gruppe   

B 1 7 435,57 
B 2 8 601,96 
B 3 9 095,77 
B 4 9 612,97 
B 5 10 206,30 
B 6 10 766,65 
B 7 11 311,73 
B 8 11 879,81 
B 9 12 585,18 
B 10 14 775,63 
B 11 16 011,00 

 
 
   Anlage 7 

  (zu § 32 Absatz 1 Satz 2) 
    

Grundgehaltssätze der Besoldungsordnung W 
ab 1. Februar 2025 

(Monatsbeträge in Euro) 
    

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3 

  5 292,82 6 732,92 7 813,33 
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   Anlage 12 
(zu §§ 44 Absatz 3 Satz 2, 45 und 46 Absatz 4 Satz 2)     

Strukturzulage, Stellenzulagen und Amtszulagen 
ab 1. Februar 2025 

(Monatsbeträge) 
- in der gesetzlichen Reihenfolge  -     

Stellenzulagen 
Zulage Rechtsgrundlage  Betrag in Euro 

Strukturzulage § 45 Nr. 1 A 6 bis A 8 24,93 
A 9 97,57 

§ 45 Nr. 2 108,44 

Sicherheitszulage § 47 
A 4 und A 5 136,59 
A 6 bis A 9 182,52 
A 10 und höher 227,58 

Zulage für Polizei, Steuer-
fahndung und Verwendung 
auf See 

§ 48 Abs. 1 

nach einer Dienstzeit von einem 
Jahr 77,99 

nach einer Dienstzeit von zwei 
Jahren 155,03 

§ 48 Abs. 4 73,85 

Feuerwehrzulage § 49 

nach einer Dienstzeit von einem 
Jahr 77,99 

nach einer Dienstzeit von zwei 
Jahren 155,03 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte bei Justizvollzugs-
einrichtungen und Psychi-
atrischen Krankeneinrich-
tungen 

§ 50 145,05 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte mit Meisterprüfung 
oder Abschlussprüfung als 
staatlich geprüfte Techni-
kerin oder staatlich geprüf-
ter Techniker 

§ 51 49,36 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte der Steuerverwal-
tung 

§ 52 

Beamtinnen und Beamte der Lauf-
bahngruppe 1, 2. Einstiegsamt 31,24 

Beamtinnen und Beamte der Lauf-
bahngruppe 2, 1. Einstiegsamt 51,06 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte als fliegendes Per-
sonal 

§ 53 Abs. 1 Nr. 1 
Luftfahrzeugführerin oder Luftfahr-
zeugführer mit der Erlaubnis zum 
Führen von Luftfahrzeugen 

434,43 

§ 53 Abs. 1 Nr. 2 Sonstige ständige Luftfahrzeugbe-
satzungsangehörige 337,26 

Zulage für Beamtinnen und 
Beamte als Nachprüferin 
oder Nachprüfer von Luft-
fahrtgerät 

§ 54 116,18 

Zulage für Professorinnen 
und Professoren mit meh-
reren Ämtern 

§ 55 

Bei Ausübung eines Amtes der Be-
soldungsgruppe R 1 245,04 

Bei Ausübung eines Amtes der Be-
soldungsgruppe R 2 274,23 

Zulage für Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofesso-
ren 

§ 56 330,93 
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Amtszulagen 
Besoldungsordnung Besoldungsgruppe Fußnote Betrag 

Besoldungsordnung A 

A 4 
1, 3 85,92 
2 46,58 

A 5 
1 46,58 
2, 3 85,92 

A 6 3 85,92 
A 9 5 346,75 

A 13 
13 241,57 
15, 16, 17 352,39 

A 14 
4 432,24 
5 241,57 

A 15 
3 430,85 
5 241,57 

A 16 
4 241,57 
9 270,24 

Besoldungsordnung R 
R 1 1 267,12 
R 2 3, 4, 5, 6, 7 267,12 
R 3 3, 5 267,12 
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44 

 Anlage 13 
(zu § 4 der Mehrarbeitsvergütungsverordnung)  

  
Sätze der Mehrarbeitsvergütung 

ab 1. Februar 2025 
(Beträge in Euro) 

  
§ 4 Absatz 1 MVergV   
A 4 15,16 
A 5 bis A 8 17,91 
A 9 bis A 12 24,59 
A 13 bis A 16 33,88 

  

§ 4 Absatz 3 MVergV   
Nummer 1 22,86 
Nummer 2 28,36 
Nummer 3 33,65 
Nummer 4 und 5 39,33 

 
Die Sätze der Mehrarbeitsvergütung finden bis zum Inkrafttreten der Mehrarbeitsvergütungs-
landesverordnung Anwendung. 
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Artikel 1
Änderung des Sparkassengesetzes des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern

Das Sparkassengesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
vom 26. Juli 1994 (GVOBl. M-V S. 761), das zuletzt durch Ge-
setz vom 14. Juli 2016 (GVOBl. M-V S. 585) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 18 wird wie folgt gefasst:

„§ 18 Aufgaben, Pflichten“.

b) Die Angabe zu § 19 wird wie folgt gefasst:

„§ 19 Zusammensetzung, Bestellung“.

c) Die Angabe zu § 24 wird wie folgt gefasst:

„§ 24  Vorstandsmitglieder, Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer“.

d) Die Angabe zu § 26 wird wie folgt gefasst:

„§ 26 Jahresabschluss, Entlastung“.

e) Die Angabe zu § 27 wird wie folgt gefasst:

„§ 27 Jahresüberschuss“.

f) Die Angabe zu Abschnitt VI wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt VI 
Durchführungs- und Schlussbestimmungen“.

2. In § 2 Absatz 2 Satz 1 werden die Angabe „Abs.“ durch das 
Wort „Absatz“ und die Angabe „Nr.“ durch das Wort „Num-
mer“ ersetzt.

3. § 3 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Träger der Sparkassen haften für die Verbindlichkei-
ten des jeweiligen Instituts, die bis zum 18. Juli 2001 ver-
einbart waren, zeitlich unbegrenzt. Die Träger werden ihren 
Verpflichtungen aus der Gewährträgerhaftung gegenüber den 
Gläubigern dieser Verbindlichkeiten umgehend nachkommen, 
sobald sie bei deren Fälligkeit ordnungsgemäß und schriftlich 
festgestellt haben, dass die Gläubiger dieser Verbindlichkeiten 
aus dem Vermögen des Instituts nicht befriedigt werden kön-
nen. Verpflichtungen der Sparkassen aufgrund eigener Ge-

währträgerhaftung oder vergleichbarer Haftungszusage oder 
einer durch die Mitgliedschaft in einem Sparkassenverband 
als Gewährträger vermittelten Haftung sind vereinbart und 
fällig im Sinne von Satz 1 und 2 in dem gleichen Zeitpunkt 
wie die durch eine solche Haftung gesicherte Verbindlichkeit. 
Mehrere Träger haften als Gesamtschuldner, im Innenverhält-
nis gemäß der Regelung in der Satzung des Instituts.“

4. In § 4 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 wird jeweils das Wort 
„erläßt“ durch das Wort „erlässt“ ersetzt.

5. § 5 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. die Kredite, die nur solchen natürlichen oder juristischen 
Personen gewährt werden sollen, die im Geschäftsgebiet 
ihren Sitz, ihren Wohnsitz oder eine gewerbliche Nie-
derlassung haben; Kredite an Kreditnehmende mit Sitz, 
Wohnsitz oder gewerblicher Niederlassung außerhalb des 
Geschäftsgebietes, aber im Inland, können ausnahmswei-
se gewährt werden, wenn die dort zuständige Sparkasse 
ihre Zustimmung erteilt, der Kredit in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Förderung der Wirtschaftsent-
wicklung im eigenen Geschäftsgebiet steht oder das Be-
leihungsobjekt im eigenen Geschäftsgebiet liegt.“

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Angabe „Abs.“ durch das Wort 
„Absatz“ und die Angabe „Nr.“ durch das Wort „Num-
mer“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Nummer 4 wird das Wort „Erlaß“ durch das 
Wort „Erlass“ ersetzt.

7. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Der Verwaltungsrat bestimmt die Richtlinien der 
Geschäftspolitik, überwacht die Geschäftsführung und 
erfüllt die ihm obliegenden Aufgaben nach dem Kredit-
wesengesetz.“

b) In Absatz 2 Nummer 3 wird die Angabe „Abs.“ durch das 
Wort „Absatz“ ersetzt.

c) In Absatz 2 Nummer 5 werden das Wort „Erlaß“ durch 
das Wort „Erlass“ und das Wort „Kreditausschuß“ durch 
das Wort „Kreditausschuss“ ersetzt.

d) In Absatz 2 Nummer 8 wird die Angabe „Abs.“ durch das 
Wort „Absatz“ ersetzt.

Fünftes Gesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern*

Vom 30. Juni 2024

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

* Ändert Gesetz vom 26. Juli 1994; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2023 - 4
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e) In Absatz 3 Nummer 8 wird die Angabe „Abs.“ durch das 
Wort „Absatz“ ersetzt.

f) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „Be-
schlußfassung“ durch das Wort „Beschlussfassung“ 
ersetzt.

bb) In Nummer 3 wird das Wort „Erlaß“ durch das Wort 
„Erlass“ ersetzt.

g) In Absatz 5 Satz 1 werden die Angabe „Nr.“ durch das 
Wort „Nummer“ und das Wort „Ausschuß“ durch das 
Wort „Ausschuss“ ersetzt.

8. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „muß“ durch das Wort 
„muss“ ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „daß“ durch das Wort 
„dass“ ersetzt.

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „beschlußfähig“ durch das 
Wort „beschlussfähig“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „gefaßt“ durch das Wort „ge-
fasst“ ersetzt.

9. § 10 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Bei nur zwei Mitgliedern des Zweckverbandes wählt der 
Verwaltungsrat die auch in der Reihenfolge zweite Stellver-
tretung des Vorsitzes aus seiner Mitte.“

10. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

„Frauen und Männer sollen bei der Entsendung in den 
Verwaltungsrat zu gleichen Teilen berücksichtigt wer-
den.“

b) In Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

„Frauen und Männer sollen entsprechend ihrem Anteil 
an den wahlberechtigten Beschäftigten der Sparkasse be-
rücksichtigt werden.“

11. § 12 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 wird der erste Halbsatz wie folgt gefasst:

„Inhaberinnen und Inhaber, persönlich haftende Ge-
sellschafterinnen und Gesellschafter, Kommanditistin-
nen und Kommanditisten, Vorstands-, Verwaltungsrats-, 
Aufsichtsrats- und Beiratsmitglieder, Beschäftigte sowie 
Handelsvertreterinnen und Handelsvertreter von Unter-
nehmen, die gewerbsmäßig Finanzdienstleistungsge-
schäfte betreiben oder vermitteln sowie von deren Zu-
sammenschlüssen;“.

b) In Nummer 7 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.

c) Folgende Nummern 8 bis 11 werden angefügt:

„8. Personen, die untereinander oder mit einem Mitglied 
oder stellvertretenden Mitglied des Vorstandes nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 2 verheiratet, bis zum zweiten 
Grade verwandt, bis zum zweiten Grade verschwä-
gert oder durch eingetragene Lebenspartnerschaft 
oder Adoption verbunden sind,

9. Personen, die bereits in zehn juristischen Personen 
des öffentlichen oder privaten Rechts Mitglied in 
einem Aufsichtsrat oder in einem vergleichbaren 
Gremium sind,

10. Personen, die ein von der Sparkasse abhängiges Un-
ternehmen im Sinne des § 17 Absatz 1 des Aktien-
gesetzes gesetzlich vertreten,

11. Personen, die Immobilienmaklergeschäfte betreiben 
oder vermitteln und dabei nicht für die Sparkassen 
und deren Verbundunternehmen tätig sind.“

12. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „verantwortungsbe-
wußt“ durch das Wort „verantwortungsbewusst“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „erläßt“ durch das Wort 
„erlässt“ ersetzt.

13. In § 15 Satz 3 wird das Wort „Beschluß“ durch das Wort „Be-
schluss“ ersetzt.

14. § 16 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden das Wort „Kreditausschuß“ durch das 
Wort „Kreditausschuss“ und das Wort „beschlußfähig“ 
durch das Wort „beschlussfähig“ ersetzt.

b) In Satz 2 werden das Wort „Kreditausschuß“ durch das 
Wort „Kreditausschuss“ und die Angabe „Abs.“ durch das 
Wort „Absatz“ ersetzt.

15. In § 17 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 werden jeweils das Wort 
„Kreditausschuß“ durch das Wort „Kreditausschuss“ ersetzt.

16. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 18
Aufgaben, Pflichten“.

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt:

„(5) Für die Veröffentlichung im Vergütungstransparenz-
bericht des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat der 
Vorstand die für den Personenkreis nach § 19 Absatz 1 
Satz 1 und 2 für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten 
Gesamtbezüge (Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Bezugs-
rechte und sonstige aktienbasierte Vergütungen, Aufwands-
entschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und 
Nebenleistungen jeder Art) rechtzeitig vor Veröffent-
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lichung des Vergütungstransparenzberichtes des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern der Sparkassenaufsichtsbe-
hörde zur Verfügung zu stellen. Diese Verpflichtung be-
steht auch dann, wenn ein Personenbezug nicht ausge-
schlossen werden kann.“

17. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 19
Zusammensetzung, Bestellung“.

b) In Absatz 1 werden die Sätze 3 und 4 durch die folgenden 
Sätze ersetzt:

„Frauen und Männer sollen grundsätzlich bei der Bestel-
lung und Anstellung der Mitglieder und der stellvertreten-
den Mitglieder des Vorstandes gleichermaßen berücksich-
tigt werden. Die Sparkassen wirken auf eine verstärkte 
Qualifikation von Frauen und Männern für Leitungsfunk-
tionen einschließlich der Geschäftsleitungseignung hin. 
Es können auch stellvertretende Mitglieder des Vorstan-
des bestellt werden, die nach Maßgabe der Bestellung an 
den Sitzungen des Vorstandes nur beratend teilnehmen 
und im Falle der Verhinderung von Vorstandsmitgliedern 
deren Aufgabe wahrnehmen. Die Zahl der stellvertreten-
den Mitglieder des Vorstandes nach Satz 5 muss geringer 
sein als die der ordentlichen Vorstandsmitglieder.“

c) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Personen, die nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 bis 6 sowie 
Nummer 11 dem Verwaltungsrat nicht angehören dürfen, 
können nicht bestellt werden.“

d) In Absatz 3 Satz 3 werden das Wort „Beschluß“ durch das 
Wort „Beschluss“ und das Wort „gefaßt“ durch das Wort 
„gefasst“ ersetzt.

e) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) (weggefallen)“.

18. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Abs.“ durch das Wort 
„Absatz“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Abs.“ durch das Wort 
„Absatz“ ersetzt.

c) In Absatz 3 wird die Angabe „Abs.“ durch das Wort „Ab-
satz“ ersetzt.

d) In Absatz 4 Satz 1 und 2 werden die Angaben „Abs.“ je-
weils durch das Wort „Absatz“ ersetzt.

19. § 21 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „Vorsitzenden“ durch das Wort 
„Vorsitz“ ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Wörter „Der Vorsitzende“ durch das 
Wort „Dieser“ ersetzt.

20. § 22 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „der 
oder die Betreffende“ durch die Wörter „die betreffende 
Person“ ersetzt.

b) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. persönlich haftende oder mit einer Einlage beteiligte 
Gesellschafterin oder persönlich haftender oder mit 
einer Einlage beteiligter Gesellschafter, Kommandi-
tistin oder Kommanditist, Vorstands-, Verwaltungs-
rats-, Aufsichtsrats- oder Beiratsmitglied, Beschäf-
tigte oder Beschäftigter oder Handelsvertreterin oder 
Handelsvertreter eines privatrechtlichen Unterneh-
mens ist, dem die Entscheidung der Angelegenheit 
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen 
kann, es sei denn, dass sie von einer Gemeinde oder 
einem Gemeindeverband in ein Organ des Unterneh-
mens entsandt worden ist,“.

21. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Wörter „Vorstand, Ange-
stellte, Arbeiter“ durch die Wörter „Vorstandsmitglieder, 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ ersetzt.

b) Die Absätze 1 bis 4 werden wie folgt gefasst:

„(1) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder 
des Vorstandes sowie die bei der Sparkasse beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind Beschäftigte 
der Sparkasse.

(2) Der Vorstand entscheidet über die Einstellung, Ein- 
und Höhergruppierung sowie Entlassung der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer.

(3) Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der ordent-
lichen und der stellvertretenden Vorstandsmitglieder nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 2 ist das vorsitzende Mitglied des Ver-
waltungsrats. Dienstvorgesetzter der übrigen Beschäftig-
ten der Sparkasse ist der Vorstand.

(4) § 23 gilt auch für die bei der Sparkasse tätigen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer.“

22. § 26 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Jahresabschluß“ durch 
das Wort „Jahresabschluss“ ersetzt.

b) In Absatz 1 wird das Wort „Jahresabschluß“ durch das 
Wort „Jahresabschluss“ ersetzt.

c) In Absatz 2 Satz 1 werden das Wort „Jahresabschluß“ 
durch das Wort „Jahresabschluss“ und das Wort „Jahres-
abschlußprüfung“ durch das Wort „Jahresabschlussprü-
fung“ ersetzt.

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Jahresabschlußprüfung“ 
durch das Wort „Jahresabschlussprüfung“ ersetzt.
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bb) In Satz 2 werden das Wort „Jahresabschluß“ durch 
das Wort „Jahresabschluss“ und das Wort „daß“ 
durch das Wort „dass“ ersetzt.

cc) Die Sätze 4 bis 6 werden wie folgt gefasst:

„Die Entlastung ist nur zulässig, wenn die Spar-
kassenaufsichtsbehörde bestätigt hat, dass die 
Jahresabschlussprüfung sowie die etwaig durch-
geführten Sonderprüfungen der Aufsichtsbehörden 
keine erheblichen Verstöße ergeben haben und alle 
wesentlichen Prüfungsfeststellungen erledigt sind 
oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums ab-
gearbeitet werden. Der festgestellte und mit dem 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehe-
ne Jahresabschluss wird veröffentlicht. Er wird mit 
dem Lagebericht und dem Bestätigungsschreiben der 
Sparkassenaufsichtsbehörde dem Träger vorgelegt.“

23. § 27 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift und in den Absätzen 1 und 2 wird je-
weils das Wort „Jahresüberschuß“ durch das Wort „Jah-
resüberschuss“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Der Verwaltungsrat kann unter Würdigung der aktu-
ellen und künftigen wirtschaftlichen Lage der Sparkasse 
auch im Hinblick auf die Erfüllung des öffentlichen Auf-
trags beschließen, dass von dem um einen Verlustvortrag 
aus dem Vorjahr und eine Vorwegzuführung nach Ab-
satz 1 geminderten Jahresüberschuss bis zu 35 Prozent 
dem Träger zugeführt werden, wenn die harte Kernkapi-
talquote gemäß bankaufsichtlicher Vorgaben mindestens 
15 Prozent zuzüglich der von der Aufsicht vorgegebenen 
Kapitalzuschläge und Eigenmittelempfehlungen beträgt. 
Vor der Beschlussfassung des Verwaltungsrates nach 
Satz 1 ist eine Empfehlung der Abschlussprüferin oder 
des Abschlussprüfers einzuholen, bis zu welcher Höhe 
eine Zuführung wirtschaftlich vertretbar ist.“

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Der dem Träger nach Absatz 3 zugeführte Betrag 
ist im Benehmen mit der Sparkasse für öffentliche, 
im Sinne des Steuerrechts gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden.“

bb) In Satz 2 werden die Wörter „der Träger“ durch die 
Wörter „des Trägers“ ersetzt.

24. § 28 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden das Wort „Beschluß“ durch 
das Wort „Beschluss“ und das Wort „daß“ durch das Wort 
„dass“ ersetzt.

b) Absatz 1a Satz 2 wird gestrichen.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Abschluß“ durch das Wort 
„Abschluss“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Angaben „Abs.“ jeweils durch 
das Wort „Absatz“ ersetzt.

d) In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „Abs.“  durch das 
Wort „Absatz“ ersetzt.

25. In § 29 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Abs.“ durch das 
Wort „Absatz“ ersetzt.

26. § 31 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „daß“ durch das Wort 
„dass“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Sparkassenaufsichtsbehörde hat das Recht zur 
Teilnahme an allen Sitzungen des Verwaltungsrates sowie 
dessen Ausschüssen und kann verlangen, dass die Organe 
der Sparkasse zur Behandlung einer bestimmten Angele-
genheit einberufen werden. Mit dem Versand der Sitzungs-
unterlagen an die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie 
dessen Ausschüsse erfolgt der Versand der Einladung und 
der Tagesordnung an die Sparkassenaufsichtsbehörde. Wei-
tere Unterlagen sind dieser auf Anforderung unverzüglich 
zur Verfügung zu stellen. Die Sparkassenaufsichtsbehörde 
kann rechtswidrige Beschlüsse und Anordnungen der Or-
gane der Sparkasse aufheben und verlangen, dass Maßnah-
men rückgängig gemacht werden, die aufgrund derartiger 
Beschlüsse oder Anordnungen getroffen worden sind.“

27. In der Überschrift zu Abschnitt VI wird das Wort „Schluß-
bestimmungen“ durch das Wort „Schlussbestimmungen“ er-
setzt.

28. § 32a wird wie folgt gefasst:

„§ 32a
Übergangsregelungen

Auf einen bei Inkrafttreten des Fünften Gesetzes zur Änderung 
des Sparkassengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
vom 30. Juni 2024 (GVOBl. M-V S. 455) bereits amtierenden 
Verwaltungsrat und Vorstand finden § 11 Absatz 2 und 3 und 
§ 12 Absatz 1 sowie § 19 Absatz 1 des Sparkassengesetzes des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V S. 761) in 
ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter Anwendung. Dies gilt 
auch bei einer Wiederbestellung eines Mitgliedes des Vorstan-
des, das beim Inkrafttreten des Gesetzes bereits als Vorstand 
bestellt ist.“

29. § 33 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Angabe „Abs.“ durch das Wort 
„Absatz“ und das Wort „angepaßt“ durch das Wort 
„angepasst“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Angabe „Abs.“ durch das Wort 
„Absatz“ ersetzt.

b) Absatz 4 wird aufgehoben.
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Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern zu verkünden.

Schwerin, den 30. 2024

Die Ministerpräsidentin
Manuela Schwesig

Der Finanzminister 
Dr. Heiko Geue

Artikel 1
Verordnung über Kosten beim Vollzug des Atom- und Strah-

lenschutzrechts im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt

(Atom- und Strahlenschutzrechtkostenverordnung – 
AtStrlSchKostVO M-V)

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2013 - 1 - 172

§ 1
Kostenpflichtige Tatbestände

Für Amtshandlungen beim Vollzug des Atom- und Strahlenschutz-
rechts durch Behörden im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt wer-
den Kosten erhoben. Die kostenpflichtigen Tatbestände und die 
Höhe der Gebühren ergeben sich aus dem anliegenden Gebühren-
verzeichnis, das Bestandteil dieser Verordnung ist.

§ 2
Auslagen, Vergütungen für Sachverständige

(1) Die in § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Landesverwal-
tungskostengesetzes bezeichneten Auslagen sind mit der Gebühr 
abgegolten.

(2) Die in § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 des Landesverwal-
tungskostengesetzes bezeichneten Auslagen sind bei der Inan-
spruchnahme des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und 
Geologie mit der Gebühr abgegolten.

Anlage

Verordnung über Kosten beim Vollzug des Atom- und Strahlenschutzrechts und zur 
Änderung der Kostenverordnung Innenministerium

Vom 2. Juni 2024

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2013 - 1 - 171

Aufgrund des § 2 Absatz 1 und 2 und des § 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 des Landesverwaltungskostengesetzes vom 4. Oktober 1991 
(GVOBl. M-V S. 366, 435), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Mai 2019 (GVOBl. M-V S. 158) geändert worden ist, 
verordnen das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt und das Ministerium für Inneres, Bau und 
Digitalisierung im Einvernehmen mit dem Finanzministerium:

(3) Für Auslagen gilt die Tarifstelle 2 der Anlage der Kosten-
verordnung Innenministerium vom 22. Februar 2017 (GVOBl. 
M-V S. 27), die zuletzt durch die Verordnung vom 2. Juni 2024 
(GVOBl. M-V S. 459) geändert worden ist, entsprechend.

(4) Gemäß § 21 Absatz 2 des Atomgesetzes sind Vergütungen für 
Sachverständige als Auslagen zu erstatten, soweit sie sich auf Be-
träge beschränken, die unter Berücksichtigung der erforderlichen 
fachlichen Kenntnisse und besonderer Schwierigkeiten der Be-
gutachtung, Prüfung und Untersuchung als Gegenleistung für die 
Tätigkeit des Sachverständigen angemessen sind.

§ 3
Übergangsregelung

Für Kostenschulden, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung ent-
standen sind, finden § 2 Absatz 2 und Tarifstelle 15 der Anlage 
zu § 1 der Kostenverordnung Innenministerium vom 22. Februar 
2017 (GVOBl. M-V S. 27), die zuletzt durch die Verordnung vom 
8. Oktober 2021 (GVOBl. M-V S. 1404) geändert worden ist, in 
ihrer bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden Fassung 
weiter Anwendung.

Artikel 2
Änderung der Kostenverordnung Innenministerium 

(IM-KostVO)*

Die Kostenverordnung Innenministerium vom 22. Februar 2017 
(GVOBl. M-V S. 27), die zuletzt durch die Verordnung vom 

* Ändert VO vom 22. Februar 2017; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2013 - 1 - 156
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8. Oktober 2021 (GVOBl. M-V S. 1404) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift der Verordnung und in § 1 Satz 1 werden 
jeweils die Wörter „Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Inneres und Europa“ durch die Wörter „Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung“ ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Absatz 1 wird § 2.

3. In der Anlage wird die Tarifstelle 15 aufgehoben.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Schwerin, den 2. Juni 2024

Der Minister für Inneres, 
Bau und Digitalisierung

Christian Pegel

Der Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft,
ländliche Räume und Umwelt

Dr. Till Backhaus
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Anlage 
(zu § 1) 

 
Gebührenverzeichnis 

 
Tarif- 
stelle 

Gegenstand Gebühren/ 
Auslagen in 
Euro 

      
1 Amtshandlungen entsprechend Zeitaufwand   
      
  Bei der Berechnung der Gebühr nach dem Zeitaufwand ist 

die Zeit anzusetzen, die unter regelmäßigen Verhältnissen 
von einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft benötigt 
wird. Die im Zusammenhang mit einer Amtshandlung, die 
nach dem Zeitaufwand berechnet wird, anfallende Reisezeit 
wird als Zeitaufwand mitberechnet. Werden Amtshandlun-
gen bei mehreren Antragstellern miteinander verbunden, ist 
die Reisezeit anteilig zu berechnen.  
Die im Klammerzusatz genannte Gebühr differenziert zwi-
schen dem Personalkostenanteil und dem Sachkostenan-
teil. 
Die Gebühr nach dem Zeitaufwand beträgt je angefangene 
halbe (Fettdruck: ganze) Stunde:   

      
1.1 für eine Beamtin oder einen Beamten der Laufbahngruppe 

1, unterhalb des zweiten Einstiegsamtes oder vergleichbare 
Tarifbeschäftigte 

28,85 
(22/6,85) 
57,70 
(44/13,70) 

      
1.2 für eine Beamtin oder einen Beamten der Laufbahngruppe 

1, ab dem zweiten Einstiegsamt oder vergleichbare Tarifbe-
schäftigte 

31,85 
(25/6,85) 
63,70 
(50/13,70) 

      
1.3 für eine Beamtin oder einen Beamten der Laufbahngruppe 

2, unterhalb des zweiten Einstiegsamtes oder vergleichbare 
Tarifbeschäftigte 

39,35 
(32,50/6,85) 
78,70 
(65/13,70) 

      
1.4 für eine Beamtin oder einen Beamten der Laufbahngruppe 

2, ab dem zweiten Einstiegsamt oder vergleichbare Tarifbe-
schäftigte 

50,35 
(43,50/6,85) 
100,70 
(87/13,70) 

      
1.5 für eine Kraftfahrerin oder einen Kraftfahrer 34,85 

(28/6,85) 
69,70 
(56/13,70) 

      
2 Amtshandlungen beim Vollzug des Strahlenschutzge-

setzes (StrlSchG), der Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV), der Atomrechtlichen Entsorgungsverord-
nung (AtEV) und des Atomgesetzes (AtG)   

      
2.1 Vollzug des StrlSchG, der StrlSchV und der AtEV   
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  Genehmigungen (Umgang mit Quellen, Reststoffen, An-

lagen)   
2.1.1 Entscheidung über Antrag auf Umgang mit umschlossenen 

radioaktiven Stoffen gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 3 
StrlSchG in kerntechnischen Einrichtungen, insbesondere 
bezüglich der EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen 
GmbH (nachfolgend „EWN GmbH“) am Standort Lubmin 120 bis 75 000 

      
2.1.2 Entscheidung über Antrag auf Umgang mit offenen radioak-

tiven Stoffen gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 3 StrlSchG in 
kerntechnischen Einrichtungen, insbesondere bezüglich der 
EWN GmbH am Standort Lubmin 

120 bis 
500 000 

   
   Freigabe/Entlassung   
2.1.3 Entlassung aus der Überwachung gemäß § 62 Absatz 2 

StrlSchG oder Erteilung der Freigabe gemäß § 33 StrlSchV 
in kerntechnischen Einrichtungen, insbesondere bezüglich 
EWN GmbH am Standort Lubmin 

nach Zeitauf-
wand 

      
2.1.4 Verfahrensfestlegung gemäß § 41 Absatz 1 StrlSchV in 

kerntechnischen Einrichtungen, insbesondere bezüglich 
EWN GmbH am Standort Lubmin 120 bis 30 000 

      
2.1.5 Feststellung der Voraussetzungen zur Freigabe gemäß § 41 

Absatz 2 und 3 StrlSchV in kerntechnischen Einrichtungen, 
insbesondere bezüglich EWN GmbH am Standort Lubmin 

nach Zeitauf-
wand 

   
2.1.6 Festlegung zum Umfang von Kontrollmaßnahmen gemäß 

§ 58 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 3 StrlSchV auf 
Überwachungsbereiche 120 bis 1 200 

   
 Fachkunde und Personal  
2.1.7 Prüfung, Bescheinigung und Widerruf der Anerkennung der 

Fachkunde gemäß den §§ 47 und 50 StrlSchV in kerntech-
nischen Einrichtungen, insbesondere bezüglich EWN GmbH 
am Standort Lubmin 120 bis 1 800 

      
2.1.8 Feststellung zur für den Strahlenschutz beauftragten Person 

gemäß § 70 Absatz 5 StrlSchG in kerntechnischen Einrich-
tungen, insbesondere bezüglich EWN GmbH am Standort 
Lubmin 120 bis 1 800 

   
 Emissionskontrolle  
2.1.9 Festlegungen von Begrenzungen in den Ableitungen gemäß 

§ 102 Absatz 1 StrlSchV bei Berücksichtigung auch von 
mehreren Tätigkeiten gemäß § 99 Absatz 2 StrlSchV 120 bis 2 500 

      
2.1.10 Befreiung von Mitteilungspflichten gemäß § 103 Absatz 1 

Satz 2 StrlSchV 120 bis 3 200 
      
2.1.11 Anordnungen gemäß § 103 Absatz 2 StrlSchV 120 bis 600 
   
  dosimetrische Überwachung   
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2.1.12 Zustimmung zum Verzicht auf Ermittlung der Körperdosis 
gemäß § 64 Absatz 1 Satz 4 StrlSchV 120 bis 1 800 

      
2.1.13 Registrierung von Strahlenpässen gemäß § 174 Absatz 2 

StrlSchV in kerntechnischen Einrichtungen, insbesondere 
bezüglich EWN GmbH am Standort Lubmin 30 bis 60 

      
2.1.14 Anordnung von Inkorporationsmessungen gemäß § 64 Ab-

satz 4 StrlSchV 120 bis 600 
      
2.1.15 Dosimetrische Bestimmungen, Festlegungen und Anord-

nungen gemäß §§ 65 und 66 StrlSchV in kerntechnischen 
Einrichtungen, insbesondere bezüglich EWN GmbH am 
Standort Lubmin 120 bis 1 200 

   
2.1.16 Entscheidung über Genehmigung aufgrund § 25 Absatz 1 

StrlSchG in kerntechnischen Einrichtungen, insbesondere 
bezüglich EWN GmbH am Standort Lubmin 280 bis 7 000 

      
2.1.17 Gestattung von Ausnahmen gemäß § 70 Absatz 2 StrlSchV 120 bis 500 
      
      
2.1.18 Zulassung einer effektiven Dosis im Einzelfall gemäß § 78 

Absatz 1 Satz 2 StrlSchG 120 bis 600 
      
2.1.19 Zulassung von abweichenden Grenzwerten der effektiven 

Dosis und bestimmter Organ-Äquivalentdosen gemäß § 78 
Absatz 3 Satz 3 StrlSchG  120 bis 600 

      
2.1.20 Zulassung einer weiteren beruflichen Exposition gemäß 

§ 77 Satz 2 StrlSchG 120 bis 1 200 
      
2.1.21 Zulassung von Ausnahmen der Dosisbegrenzung gemäß 

§ 73 Satz 2 StrlSchV 120 bis 600 
      
2.1.22 Zulassung von Expositionen im Einzelfall gemäß § 78 Ab-

satz 5 StrlSchG und § 74 Absatz 1 Satz 1 StrlSchV 120 bis 3 000 
      
2.1.23 Abkürzung der Frist gemäß § 77 Absatz 3 StrlSchV 120 bis 600 
      
2.1.24 Anordnung arbeitsmedizinischer Vorsorge gemäß § 77 Ab-

satz 4 und 5 StrlSchV 120 bis 600 
      
2.1.25 Entscheidung zur ärztlichen Entscheidung gemäß § 80 Ab-

satz 1 StrlSchV 120 bis 1 200 
      
2.1.26 Anordnung zur Ausübung von Aufgaben gemäß § 81 Ab-

satz 2 StrlSchV 120 bis 600 
 betrieblicher Strahlenschutz  
2.1.27 Entscheidung zu Strahlenschutzbereichen aufgrund § 52 

Absatz 2 Satz 3 StrlSchV 120 bis 1 800 
      
2.1.28 Entscheidung zum Zutritt zu Strahlenschutzbereichen auf-

grund § 52 Absatz 3, § 53 Absatz 3 Satz 3 und § 55 Ab-
satz 1 Satz 2 StrlSchV 120 bis 1 800 
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2.1.29 Anordnungen zur Aufsicht gemäß § 178 StrlSchG oder 
§ 179 StrlSchG in Verbindung mit § 19 AtG 120 bis 12 000 

      
2.1.30 Gestattung von Ausnahmen von Strahlenschutzvorschriften 

gemäß § 49 Satz 1 Ziffer 2 StrlSchG, § 95 StrlSchG, § 31 
Absatz 5 StrlSchV, § 53 Absatz 1, 3 StrlSchV, § 158 Absatz 
2 Satz 2 StrlSchV 120 bis 12 000 

      
  Umgang mit Quellen, Reststoffen, Abfällen   
2.1.31 Anordnung und Festlegung zum Zeitraum der Dichtheitsprü-

fung gemäß § 89 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 StrlSchV 120 bis 7 200 
      
2.1.32 Befreiung von Buchführungs- und Mitteilungspflichten und 

Festlegung zur Mitteilungspflicht gemäß § 85 Absatz 2 
StrlSchV 120 bis 600 

      
2.1.33 Zustimmung zu den elektronischen Buchführungssystemen 

gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 AtEV 120 bis 600 
      
2.1.34 Anordnung und Festlegung zur Art der Behandlung und 

Verpackung gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 AtEV 120 bis 1 200 
      
2.1.35 Zulassung zur Ablieferung radioaktiver Abfälle gemäß § 5 

Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 Satz 1 AtEV 120 bis 1 200 
      
2.1.36 Anordnung und Genehmigung von Ausnahmen von der Ab-

lieferungspflicht gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 AtEV 120 bis 7 200 
   
  Umgang mit natürlichen radioaktiven Stoffen   
2.1.37 Verfahrensfestlegung zum Nachweis der Einhaltung be-

stimmter Überwachungsgrenzen, Verwertungs- und Beseiti-
gungswege nach § 61 Absatz 5 StrlSchG 120 bis 1 200 

      
2.1.38 Entlassung aus der Überwachung gemäß § 62 Absatz 2 

StrlSchG und § 29 StrlSchV 120 bis 6 000 
      
2.1.39 Anordnung zu Schutzmaßnahmen und zur Überwachung 

gemäß § 63 Absatz 2 StrlSchG  120 bis 3 000 
      
2.1.40 Befreiung von der Pflicht der Entfernung von radioaktiven 

Verunreinigungen von Grundstücken gemäß § 64 Absatz 3 
StrlSchG 120 bis 3 000 

      
2.1.41 Anordnungen zum Umgang mit sonstigen Materialien ge-

mäß § 65 Absatz 1 StrlSchG 120 bis 3 000 
      
2.2 Gebühren für Maßnahmen der staatlichen Aufsicht ge-

mäß § 19 AtG beim Umgang mit radioaktiven Stoffen   
      
2.2.1 Messung und Untersuchung zur Überwachung der Ablei-

tung und Ausbreitung radioaktiver Stoffe 120 bis 25 000 
      
2.2.2 Prüfung nicht genehmigungsbedürftiger Änderungen von 

Genehmigungen gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 3 StrlSchG 
in Verbindung mit § 197 Absatz 2 StrlSchG 120 bis 75 000 
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2.2.3 Anordnung von Maßnahmen aufgrund sicherheitstechnisch 

bedeutsamer Abweichungen vom bestimmungsgemäßen 
Betrieb 120 bis 18 000 

      
2.2.4 Wiederkehrende Prüfung für Anlagen mit Genehmigung 

nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 StrlSchG in Verbindung mit § 
197 Absatz 2 StrlSchG 120 bis 18 000 

      
2.2.5 sonstige Überprüfung und Kontrolle, soweit die Hinzuzie-

hung von Sachverständigen geboten ist 120 bis 75 000 
      
2.2.6 Überprüfung der Zuverlässigkeit von Personen gemäß 

§ 12b AtG 90 bis 600 
      
2.3 Leistungen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz 

und Geologie, § 103 Absatz 2 StrlSchV   
      
2.3.1 Gammaspektrometrische Einzelnuklidbestimmung 245 bis 755 
      
2.3.2 Alpha-Gesamt 195 bis 440 
   
2.3.3 Alphaspektrometrische Einzelnuklidbestimmung 760 bis 2 160 
   
2.3.4 Strontium (Sr-89 oder Sr-90) 775 bis 970 
   
2.3.5 LSC (Tritium) 185 bis 245 
   
2.3.6 Eisen-55/Nickel-63 705 bis 900 
   
2.3.7 Einsatz Messfahrzeug (1 Mitarbeiter, maximal 1 Tag) 85 bis 1 450 
   
2.3.8 Einsatz Messfahrzeug (2 Mitarbeiter, maximal 1 Tag) 170 bis 2 080 
   
2.3.9 Probenentnahme 105 bis 1 000 
   
2.3.10 Dosisleistungsmessung (Gamma-ODL) 85 bis 220 
   
2.3.11 Dosisleistungsmessung (Neutronen-ODL) 175 bis 345 
   
2.3.12 Dosisleistungsmessung (Gamma-ODL, nuklidspezifisch) 220 bis 425 
   
2.3.13 Oberflächenkontamination (direkt) 130 bis 225 
   
2.3.14 Oberflächenkontamination (Wischtest) 100 bis 240 
   
2.3.15 In-situ-Gammaspektrometrie 870 bis 1 935 
   
2.3.16 Luftschwebstoffsammlung (mit/ohne Jodsammlung) 235 bis 295 
   
2.4 Stellungnahmen des Landesamtes für Umwelt, Natur-

schutz und Geologie, § 103 Absatz 2 StrlSchV 
nach Zeitauf-
wand 
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Die Zitierung der aufzuhebenden Verordnung in § 4 lautet wie folgt:

„Zulassungszahlenverordnung vom 14. Juni 2023 (GVOBl. M-V 
S. 670)“.

Zulassungszahlenverordnung

GVOBl. M-V 2024 S. 341

– Berichtigung –

Schwerin, den 24. Juni 2024
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